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Einführung



Zusammenfassung Der lange Weg bis zur Verabschiedung des BBodSchG und zugehörigen untergesetzlichen Regelwerks in Form der BBodSchV verlief nicht zufällig so beschwerlich. In der folgenden Arbeit wird noch einmal dieser Weg kurz resümiert werden und insbesondere der Reg-E BBodSchG 25.09.96 dazu genutzt werden, über ein wiedergegebenes Meinungs- bzw. Stimmungsbild, Gründe für die Schwierigkeiten im Gesetzgebungsverfahren aufzuzeigen. So sollen auch im Rückgriff auf die damalige Diskussion Defizite im Anwendungs- bzw. Geltungsbereich des BBodSchG identifiziert werden, die zu großen Teilen noch heute fortbestehen. Unter der Prämisse der Nachhaltigkeit soll auch unter Bezugnahme zu der fehlenden Dominanz des BBodSchG gegenüber den einzelnen Fachgesetzen insbesondere auf die Konsequenzen für den Bereich der Bodenvorsorge und eines nachhaltigen Bodenmanagements eingegangen und hierzu mögliche neue Handlungsstrategien für einen effektiveren und nachhaltigen Bodenschutz aufgezeigt werden.



Vorgehensweise Ziel der vorliegenden Projektarbeit ist es das BBodSchG und die BBodSchV im Rahmen einer studentischen Arbeit genauer zu untersuchen, um zu einer Einschätzung zu gelangen, welchen Status Bodenpolitik und Bodenschutz derzeit besitzen. Dabei spielte für die vorliegende Arbeit vor allem der Gedanke der Nachhaltigkeit als Leitbild eine wichtige Rolle. Sowohl als Orientierung für die ausgewählten Inhalte dieser Arbeit als auch als Bewertungsmaßstab, was die Identifizierung und Ausweisung von Defiziten und der Effizienz von Bodenschutz angeht. Letztlich sind es die Anforderungen, die sich aus dem Leitbild der Nachhaltigkeit bzw. im speziellen des nachhaltigen Bodenschutzes ergeben, die die Bewertungsgrundlage spezifizieren und damit auch erweiterte Bewertungskriterien begründen. Diese Annahme muss bei der folgenden Arbeit grundsätzlich berücksichtigt werden, wenn von Effizienz und Defiziten des Bodenschutzes geredet wird. In der vorliegenden Arbeit werden als Einleitung zunächst bestimmte naturwissenschaftlich determinierte Aspekte und Grundlagen für den Bodenschutz kurz erläutert, um den notwendigen Hintergrund für die folgenden juristischen Überlegungen zum Bodenschutz aufzuzeigen (siehe Punkt 1.1). Ebenfalls als Hintergrund wird ein Überblick über das heutige BBodSchG und seiner Struktur bzw. seinem Aufbau vorangestellt (siehe Punkt 1.2). Auch ein kurzer Abriss über die Geschichte des BBodSchG ist notwendig und leitet, über die Darstellung des langwierigen Gesetzesprozesses, auf Interessens- bzw. Eigentumsfragen über, die im Zusam-
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menhang mit Bodenschutz stehen (siehe Punkt 1.3). Um zu demonstrieren, dass Bodenschutz einer Vielzahl von Interessengruppen ausgesetzt ist und um die Recherche zunächst am praktischen Beispiel aufzuzeigen, wurde aus der langwierigen Historie der Gesetzesentstehung des BBodSchG speziell der Reg-E BBodSchG vom 25.09.96 ausgewählt, vor allem da er im Prinzip den Vorläufer des heutigen BBodSchG darstellt (siehe Punkt 2). Die exemplarische Darstellung der Diskussion zum Reg-E BBodSchG trägt dazu bei ein Stimmungsbild über die verschiedenen Interessengruppen zu bekommen und gibt den schwierigen Gesetzgebungsprozess wieder. Dadurch lässt sich erahnen warum bestimmte Gewichtungen im BBodSchG auftauchten und welche Entscheidungen am Ende durchsetzungsfähig waren, wie sie dem gültigen BBodSchG entsprechen. Außerdem liefert der Reg-E BBodSchG damit Hinweise darauf, welche Defizite nicht ausgeräumt werden konnten und warum der Bodenschutz nicht so effizient ist, wie er es eigentlich sein müsste. Insbesondere sofern man den langfristig notwendigen Anspruch der Nachhaltigkeit an ihn stellt. Zu der Darstellung einzelner Themenschwerpunkte der Diskussion des Reg-E BBodSchG wird nicht in gesonderter Form Stellung bezogen und der jeweils zugehörige Stand des Gesetzes nicht gleich dazu ergänzend geliefert, da es thematisch bei einigen Punkten zu weit vorgreifen und insgesamt den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Die Diskussion um den Reg-E BBodSchG stellt aber auch neben der Darstellung der unterschiedlichen Argumentationen für die Arbeit zugleich eine Art Arbeitsgrundlage dar, um sich den vielschichtigen Aspekten des Bodenschutzes überhaupt erst einmal zu nähern, um dann relevante Aspekte des Bodenschutzes zu erfassen. Hierüber ließen sich Defizite des Bodenschutzes herauskristallisieren, die auch nach heute gültigem BBodSchG weiterhin einem effektiveren und nachhaltigeren Bodenschutz entgegenstehen. Im folgenden Schritt wurden relevante Defizite im Hinblick auf einen möglichen effektiveren Bodenschutz ausgewählt und zusätzlich unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit weiter ausselektiert (siehe Punkt 3). Die sich hieraus ergebenden identifizierten Schwerpunkte aus den damals im Reg-E BBodSchG und derzeit immer noch bestehenden Defiziten werden in der Folge somit überwiegend unter dem besonderen Gesichtspunkt eines nachhaltigen Bodenschutzes, und den sich hieraus ergebenden Anforderungen, bearbeitet. Im weiteren Untersuchungsverlauf der Arbeit werden i.d.S. über kleine Zwischenfazits zu unterschiedlichen Themenbereichen des Bodenschutzes (siehe Punkt 3.5), Haupt-Defizite hergeleitet und kommentiert (siehe Punkt 3.6), um darüber hinaus im Anschluss zu einer Umschreibung ihres heutigen Stellenwertes zu gelangen.
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Als besonderer Schwerpunkt treten dabei im Verlaufe dieser Thematisierung unter der Prämisse eines nachhaltigen Bodenschutzes immer deutlicher Anforderungen hervor, die neben der stoffbezogenen, an die flächenbezogene Bodenvorsorge zu stellen sind. Bodenvorsorge rückt damit immer weiter ins Zentrum der Betrachtung der Thematik der vorliegenden Arbeit und bezieht gegen Ende immer mehr den Aspekt eines nachhaltigen Bodenmanagements ein. Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement können als die beiden zentralen Punkte dieser Arbeit aufgefasst werden (siehe Punkt 4). Die hierauf Bezug nehmenden Aspekte der Bodenvorsorge und die Anforderungen, die an sie zu stellen sind, können insgesamt als Quintessenz der vorliegenden Arbeit und als entscheidende Beiträge zu einem effektiveren Bodenschutz verstanden werden, der sich in Zukunft zwangsläufig an den Prinzipien der Nachhaltigkeit zu orientieren hat. Um es aber nicht allein bei der Darstellung derzeit bestehender Defizite des (nachhaltigen) Bodenschutzes zu belassen, werden gegen Ende der Arbeit konkrete Handlungsstrategien und -Optionen benannt (siehe Punkt 5), um einen effizienteren und nachhaltigeren Bodenschutz zu gewährleisten. Auch zum Zwecke einer Abschätzung der Einflussnahme von verschiedenen Handlungsstrategien wird im Anschluss die systemische Dimension des Bodenschutzes in ihren grundlegenden Wirkungszusammenhängen dargestellt (siehe Punkt 6). Auf die ebenfalls relevante Thematisierung der nachhaltigen land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung wurde in dieser Arbeit bewusst verzichtet, da es den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte und sich das BBodSchG selbst diesem Thema mit § 17 BBodSchG nur sehr „lapidar“ widmet. Aus ähnlichen Gründen wurde auf das wichtige Thema der Bodenvorsorge hinsichtlich Bodenverdichtung und Bodenerosion verzichtet. Jedoch sollten diese Themen im Rahmen einer weiteren Arbeit behandelt werden.
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Boden und Bodenschutz



1 .1



Hintergrund Boden und Bodenschutz



Ohne Zweifel zählt der Boden aufgrund seiner vielfältigen ökologischen Funktionen für den Naturhaushalt und Möglichkeiten der Nutzung zu den wichtigsten Lebensgrundlagen des Menschen. Die Einflussnahme des Bodens auf Strahlungs-, Wärme-, und Feuchtigkeitsaustausch zwischen Litho- und Atmosphäre sowie die Bildung von Quellen-, Speicher-, Puffer-, Filter- und Transformationsaktivitäten für Nährstoffe oder Schadstoffe sind essentielle Aufgaben, die der Boden in seiner natürlichen Funktion für Mensch und Umwelt übernimmt. Daneben wird der Boden zusätzlich vom Menschen in seinen vielseitigen zivilisatorischen Bedürfnissen in Anspruch genommen. Diese Nutzungsansprüche führen zum Teil zu erheblichen Belastungen und zur Einschränkung der genannten natürlichen Funktion des Bodens. Bodenschutz erfordert daher immer eine Balance der Schutz- gegenüber den Nutzungsinteressen und -ansprüche. Essentielles Ziel des Bodenschutzes ist es unter Berücksichtigung der anthropogen beeinflussten Nutzungsfunktion, die ökologische Funktion der Böden zu schützen. Mit der Frage der Intensität der Bodennutzung und der Erhaltung der Bodenvielfalt und ökologischer Leistungsfähigkeit sind die Fragen der (tolerierbaren) Belastungen und Gefährdungen von Böden verbunden. Belastungen und Gefährdungen sind in der Hauptsache auf die drei Beeinträchtigungen in Form von Bodenversiegelung, Bodenerosion und –Verdichtung sowie Stoffeinträge zurückzuführen. Am stärksten wird die natürliche Leistungsfähigkeit sowie Nutzungsperspektiven der Böden durch Versiegelung geschädigt. Jedoch kommt es zu einem schweren Verlust der natürlichen Bodenfunktion auch durch Wind- und Wassererosion oder Bodenverdichtung sowie punktuell auftretende Stoffbelastungen durch Unfälle oder Altlasten, die meist den Verursachern kausal zurechenbar sind. Daneben wirkt ein allgemein und diffuser flächenhaft wirkender Stoffeintrag auf die Böden ein, der nicht zurechenbar ist und langfristig auch durchaus zu erheblichen Belastungen führen kann. Automatisch kann man damit nicht von Schadstoffen sprechen. So gelangen Stoffe in den Boden, aber zu Schadstoffen werden sie erst in Abhängigkeit und dem Zusammenspiel hinsichtlich ihrer Konzentration, Mobilität und Toxizität. Eine stoffliche Belastung besteht, wenn chemische Elemente oder Verbindungen in der Konzentration vorhanden sind, die eine Beeinträchtigung der Bodenfunktion wahrscheinlich macht. Schadstoffe lassen sich dabei generell immer in organische oder anorganische chemische Stoffe klassifizieren (BVB, 2000). Schadstoffe bestehen z.B. in Form von: · ·



Schwermetallen Säurebildnern
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· · · ·



Nährstoffen Pflanzenschutzmittelrückständen Organischen Umweltchemikalien Radionukliden



So stellte beispielsweise der Sachverständigenrat für Umweltfragen 1996 fest, dass lokale und regionale Belastungsschwerpunkte sowohl für Schad- als auch für Nährstoffe bestünden. Es kann je nach lokalen Bodenverhältnissen zu Anreicherungen und Verlagerungseffekten im Bereich der Nährstoffe kommen, sodass man in diesem Zusammenhang sogar von Nährstoff-Altlasten bzw- Schadstoffen sprechen kann, die sich im Fall von Nitrat auch auf das Trinkwasser auswirken (SRU, 1996). Durch die Schadstoffe kann es zu Bodenbeeinträchtigungen kommen, die sich u.a. auf die Puffer-, Sorptions- und Filterfunktion des Bodens auswirken. Die standortspezifischen kritischen Punkte der Aufnahmekapazität können dabei überschritten werden. Dies führt meist zu irreversiblen Schädigungen und mindert in der Folge die Schutzfunktion des Bodens gegenüber dem Grundwasser (SRU, 2000). Überwiegend allein durch menschliche Tätigkeit hervorgerufen, kann es damit zu punktuellen Anreicherungen oder gar flächendeckenden Kontaminationen kommen. Für die Funktionen des Bodens sind insbesondere langjährige sukzessiv wirkende Einträge kritisch zu beurteilen, da sie schleichend wirken und oft unbeobachtet bleiben. Als besondere Schwierigkeit treten sehr lange Regenerationszeiträume des Bodens auf. Bspw. bleiben persistente Stoffe über eine lange Zeit im Boden bestehen (BVB, 2000). Im Allgemeinen sollte Bodenschutz zunächst eine weitere Verschlechterung der Bodenzustände verhindern. Hier ist vor allem der vorsorgende Bodenschutz gefragt, der zukünftige Versiegelung, stoffliche Belastung bzw. Anreicherung und Verdichtung und Erosion der Böden verhindern oder vermindern soll. Neben ihm muss ein nachsorgender Bodenschutz für die Sanierung bereits meist stofflich erheblich belasteter bzw. degradierter Böden sorgen. Ein nachhaltiger Umgang mit den Böden erfordert die prinzipielle Aufrechterhaltung des Potenzials aller natürlichen Bodenfunktionen inklusive der anthropogenen Nutzungsfunktionen. Um dies sicherzustellen ist ein angemessenes Verhältnis zwischen Prozessen der Bodenbildung auf der einen Seite und der Bodendegradation auf der anderen Seite zu finden. Folgerichtig gilt es genau genommen damit zwischen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, d.h. zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen im Zusammenhang mit Boden zu vermitteln mit dem Ziel die Lebens- und Leistungsfähigkeit des Bodensystems für Mensch und Umwelt zu optimieren und
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auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Eine Ursache warum Bodenschutz in der breiten Öffentlichkeit bisher einen geringen Stellenwert besitzt, liegt wohl in der Tatsache begründet, dass Böden für Jedermann nur an lokal begrenzten Stellen offenkundig zu Tage treten und in der Wahrnehmung nur dort als geschädigt oder gefährdet sind. In der Regel scheint der Boden seinen Dienst zu tun, da Schädigungen nicht direkt ersichtlich, sondern räumlich und zeitlich und zudem oft ohne direkte Kausalität von Ursache und Wirkung auftreten. Durch diese Wahrnehmungsart scheint der Boden als überlebenswichtiges Gut gerade in Industriegesellschaften zu schwinden. Im juristischen Sinne versteht man unter Boden zunächst die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie von Menschen, Tieren oder Pflanzen genutzt oder beeinflusst werden kann. Bodenschutz ist die Summe aller Aktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, den Boden in seiner Funktion als Natur- und Nutzungsgut in Qualität und Quantität dauerhaft zu erhalten. Das Bodenschutzrecht als Ganzes umfasst wiederum alle rechtlichen Vorschriften, die auf diesen Zweck abzielen. Unterschieden werden kann dabei für das gesamte Bodenrecht in unmittelbar oder mittelbar schützende bodenrelevante Regelungen und inhaltlich in einen nicht-stofflichen oder stofflichen Bodenschutz.



15



Struktur BBodSchG u. BBodSchV



1 .2



Überblick über die Struktur von BBodSchG und BBodSchV



1.2.1 Struktur BBodSchG Im März 1998 ist das BBodSchG verabschiedet worden und ein Jahr später mit sämtlichen Vorschriften, d.h. zuzüglich der vollzugsrelevanten Bestandteile des untergesetzlichen Regelwerks (BBodSchV) am 17.07.1999 „vollständig“ in Kraft getreten. Die gesetzlichen Regelungen des BBodSchG beruhen auf dem Prinzip der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern (Art. 74 Abs. 1 GG). Damit kann der Bund auch unmittelbar geltende Vorschriften erlassen. Unterschieden werden muss daher in: 1. Unmittelbar wirksame Pflichten, die sich aus §§ 4 und 7 BBodSchG ergeben (bezüglich Gefahrenabwehr und Vorsorge) 2. Verordnungsermächtigungen für die BBodSchV Mit der BBodSchV werden die Ermächtigungen des BBodSchG der §§ 5,6,8 und 13 konkretisiert und ausgefüllt. Der Verordnung auf nächst folgender Stufe zugehörig, bestehen Ableitungsmaßstäbe, wie technische Anleitungen und Regeln sowie DIN-Normen, die die gesetzlichen Regelungen konkretisieren. Damit besteht für das Bodenschutzgesetz die folgende übliche Rangfolge der gesetzlichen Regelungen.



BBodSchG



BBodSchV



Ableitungsmaßstäbe in Form von: technischen Anleitungen DIN- Normen, etc.
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Regeln,



Struktur BBodSchG u. BBodSchV



Daneben existieren Regelungsspielräume für die Länder, wenn dies in Form von Vorbehalten und Ermächtigungen im BBodSchG ausdrücklich vorgesehen ist. Diese untergliedern sich in die jeweiligen Ausführungs- und Ergänzungsländergesetze, Länderverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie Arbeitshilfen oder Leitfäden. Aus den §§ 9,10,11,18 und 21 BBodSchG ergeben sich diese ergänzenden Ermächtigungen für Länderregelungen mit daraus folgenden Ländergesetzen zur Ausführung und Ergänzung des BBodSchG und auf der nächsten Stufe Verordnungen und Verwaltungsvorschriften und schlussendlich auf der letzen Stufe Arbeitshilfen und Leitfäden der Länder.



LBodSchG



Verordnung bzw. Verwaltungsvorschrift des Landes (überwiegend nach § 21 BBodSchG)



Arbeitshilfen und Leitfäden des Landes



Verwaltungsvereinbarungen der BBodSchV ergänzen, und konkretisieren das Regelwerk auf unterster Stufe. Gleiches gilt auch für Arbeitshilfen, Leitfäden und Anwendungshinweisen der Länderverordnungen. Dem Vollzug des BBodSchG durch die Länder und der Verabschiedung von Landesbodenschutzgesetzen kommt eine gesonderte Bedeutung zu. Wesentliche Spielräume für landesrechtliche Elemente des Bodenschutzes über die die Länder bestimmen können sind: ·



Die Bestimmung von Gebieten und die zu ergreifenden Maßnahmen, bei denen flächenhaft schädliche Bodenveränderungen auftreten oder zu erwarten sind (gemäß § 21 Abs. 3 BBodSchG)
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·



Im Zusammenhang der Altlasten über den Dritten Teil des BBodSchG hinaus die zusätzliche Festlegung von Verdachtsflächen durch die Behörde (gemäß § 21 Abs. 2 BBodSchG). Sowie die Anordnung von Sanierungsuntersuchungen, die Erstellung von Sanierungsplänen und die Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen, sofern schädliche Bodenveränderungen existieren, von denen auf Grund und Art ihrer Ausbreitung oder Menge der Schadstoffe in besonderem Maße Gefahren oder erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen. · Die Errichtung von Bodeninformationssystemen für das Gebiet oder Teile des Landes als Informationsgrundlage über Böden und Bodenfunktionen (gemäß § 21 Abs. 4 BBodSchG) Demgegenüber haben die Länder keine Befugnis zur Ausfüllung vermeintlicher Lükken, etwa im Bereich des vorsorgenden Bodenschutzes oder in Bezug auf die landwirtschaftliche Bodennutzung. Außerdem wurden durch das Inkrafttreten des BBodSchG alle zuvor bereits gültigen und dem Bundesrecht entgegenstehenden landesrechtlichen Regelungen aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts unwirksam. Der unbestrittene Verdienst des BBodSchG und seines untergesetzlichem Regelwerks liegt nicht zuletzt gerade darin begründet, dass sie den Bodenschutz erstmals einheitlich geregelt und der Rechtszersplitterung durch einzelne Ländergesetze entgegengewirkt haben. Es enthält durch die untergesetzlichen Regelwerke gegenüber Dritten und Behörden rechtsverbindliche Regelungen. Als zentraler Punkt des BBodSchG tritt zunächst die Zweckbestimmung des Gesetzes gemäß § 1 BBodSchG hervor. Hiernach sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Ziel des Gesetzes ist der Schutz vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden bzw. Bodenbelastungen. Um dies zu gewährleisten, werden drei verschiedene Handlungsstrategien verfolgt: · · ·



Abwehr schädlicher Bodenveränderungen Sanierung bereits belasteter Böden, insbesondere Altlasten Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen



Damit unterscheidet das BBodSchG in seiner Zweckbestimmung zwischen der Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen auf der einen und der Nachsorge bzw. Gefahrenabwehr bereits ein(ge)tretener schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten auf der anderen Seite.
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1 .2.2 Struktur BBodSchV Wie das BBodSchG hat auch die BBodSchV einen langjährigen Prozess hinter sich gebracht, bevor sie verabschiedet wurde. Die BBodSchV beendete insbesondere die Listenvielfalt der Länderverordnungen für die wichtigsten bodenrelevanten Schadstoffe und unterscheidet klar zwischen der schädlichen Bodenveränderungen, die im Rahmen der Vorsorge behandelt werden und der Gefahrenbeurteilung bestehender Bodenbelastungen und Altlasten. Neben den stofflichen Anforderungen befasst sie sich allerdings auch mit Aspekten zum Erosionsschutz. Vorgaben zur Entsiegelung oder gegen Bodenverdichtung fehlen hingegen. Die wesentlichen Inhalte der Verordnung betreffen die Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen, die Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierungsmaßnahmen sowie Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung bei Altlasten sowie Vorsorgeanforderungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen einschließlich der Festsetzung zulässiger Zusatzbelastungen und Anforderungen an den Umgang mit Bodenmaterial. Die Anforderungen an die Probennahme, Analytik und Qualitätssicherung bei der Untersuchung werden in den zugehörigen Anhängen näher bestimmt. Ebenso werden in den Anhängen nutzungsbezogene Maßnahmen- und Prüfwerte für die einzelnen Wirkungspfade sowie nutzungsunabhängige Vorsorgewerte einschließlich zulässiger Zusatzbelastungen festgesetzt und Einzelheiten der Sanierungsuntersuchung und des Sanierungsplans bei bestimmten Altlasten geregelt. Die BBodSchV gliedert sich insgesamt in acht Teile . Im 2. Teil bezieht sie sich auf Anforderungen, der Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen und altlastenverdächtigen Flächen. Die Anhänge 1 und 2 konkretisieren hierfür Anforderungen an die Probenahmen, Analytik und Qualitätssicherung. Im Anhang 2 sind die zugehörigen Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerte festgelegt. Im 3. Teil sind die Anforderungen an die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten benannt. Der 4. Teil enthält die ergänzenden Vorschriften für Altlasten. Im Zusammenhang mit Anhang 3 werden damit die Anforderungen an Sanierungsuntersuchung und –Plan gestellt. Die Wertesystematik des Anhangs 2 BBodSchV richtet sich zur Gefahrenbeurteilung nach einem differenzierten Ansatz unterschiedlicher Wirkungspfade. Hierbei wird in einen Direktpfad (direkte Einwirkungen der Stoffe auf die menschliche Gesundheit) unter besonderer Berücksichtigung von vier Bodennutzungen (Kinderspielplatz, Wohngebiete, Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und
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Gewerbegrundstücke), einen Pflanzenpfad (Einwirkung der Stoffe über die Nahrungskette) mit Unterscheidung nach Bodennutzungen (Ackerbau, Nutzgarten, Grünland) und einem Grundwasserpfad mit Schwerpunkt Sickerwasser und Sickerwasserprognose unterschieden. Ergänzende Vorschriften für physikalisch schädliche Bodenveränderungen werden vor allem im Hinblick auf die Gefahrenabwehr bei Verdacht auf Bodenerosion im 6. Teil der BBodSchV in Verbindung mit Anhang 4 behandelt. Für den vorsorgenden Bodenschutz gilt insbesondere der 7. Teil, der die Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen regelt. Wie bereits im 2. Teil spielen auch hier die Anhänge 1 und 2 mit den Anforderungen an die Beprobung und den festgelegten Werten eine wichtige Rolle. Auch die Konkretisierungen der BBodSchV lassen in ihrer Ausdifferenziertheit mit Einzelfallvorbehalten erahnen, welche vielfältigen Bodennutzungsansprüche, komplexe Ursachenzusammenhänge für Bodenbelastungen, Schadstoffwirkungspfade sowie unterschiedliche Böden und Bodeneigenschaften es gibt, die es immer näher zu berücksichtigen gilt.



20



Geschichte



1 .3



Geschichte von BBodSchG (und BBodSchV)



1.3.1 Chronologie Maßnahmen durch gesetzliche Vorgaben in Bereichen, wie des Immissionsschutzes, Abwassers oder Chemiekalienrechts haben in den letzten 20 Jahren zu einer Verbesserung der Anforderungen und zu einer relativen Minderung der Stoffeinträge geführt. Diese Maßnahmen sind auch dem Bodenschutz auf (indirektem) Wege zu Gute gekommen (BVB, 2000). Auch daher ist das eigenständige BBodSchG ein Nachzügler in der Umweltpolitik. Denn lange war man der Ansicht eine eigenständige gesetzliche Regelung sei für den Boden nicht zwingend erforderlich, vor allem da der Boden durch eine Vielzahl von Berücksichtigungsklauseln in anderen Gesetzen hinreichend geschützt wäre. Letztendlich fehlten somit sehr lange bis zur in Kraftsetzung des BBodSchG und BBodSchV vor allem die materiellen Maßstäbe (insbesondere Grenzwerte) zum gesetzlichen Schutz des Bodens (siehe hierzu TROGE, 1998). Zum Auftakt der folgenden Arbeit macht es Sinn noch einmal näher auf die Geschichte des BBodSchG einzugehen, um sich die besonderen Umstände seiner Entstehung nochmals zu vergegenwärtigen. Die Chronologie der Entwicklung des eigenständigen Bodenschutzrechts in Form eines speziellen Gesetzes zum Boden weist einen langen Weg bis zur Gesetzesreife auf. Erstmals wurde auf politischer Ebene der eigenständige Schutz des Bodens neben den in den einzelnen Fachgesetzen vorgesehenen Bestimmungen über die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung vom 07.03.1985 angestoßen. Diese erste Initiative zu gesetzlichen Regelungen beinhaltete einen ausführlichen Zielkatalog zum Schutz des Bodens und fasste Bodenschutz erstmalig als transdisziplinäre Aufgabe auf. Zum ersten Mal wurden auch Einwirkungen auf den Boden zusammengefasst und bewertet. Man setzte sich zum Ziel eine Trendwende im Landverbrauch herbeizuführen, die Schadstoffeinträge zu reduzieren und dem Bodenschutz als Querschnittsaufgabe im Umweltschutz eine besondere Aufgabe zukommen zu lassen. In der 11. Legislaturperiode wurde 1987 mit den vom Bundeskabinett beschlossenen „Maßnahmen zum Bodenschutz“ der Schutz des Bodens als eine zentrale Aufgabe der Umweltpolitik hervorgehoben. Darauf folgten auf nationaler und europäischer Ebene zahlreiche weitere Überlegungen und Gesetzesinitiativen, die die Ziele des Bodenschutzes weiter veränderten und entwickelten. Zwischenzeitlich gab es schrittweise immer wieder zahlreiche weitere Initiativen, die aber nie zur Gesetzesreife gelangten. Aufgrund der fehlenden eigenständigen gesetzlichen Regelung des Bodens wurden zunächst eigenständige Bodenschutzgesetze durch verschiedene Bundeslän-
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der erlassen, um die bestehenden Lücken hinsichtlich gesetzlicher Regelungen für Bodenschutz und Altlastenbearbeitung zu schließen, die bis dato von den Fachgesetzen nicht erfasst waren. Dies führte allerdings zu einer Rechtszersplitterung, da es auf Bundesebene keine einheitliche gesetzliche Regelung gab. Um bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen, war damit ein Bundesbodenschutzgesetz noch dringlicher geworden. Aber erst in der 13. Legislaturperiode wurde das BBodSchG vom Deutschen Bundestag beschlossen und ist seit dem 01.03.1999 in Kraft. In Verbindung mit der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, welche seit dem 17.07.1999 in Kraft getreten ist, existiert nunmehr neben allgemeinen Bodenschutzklauseln in verschiedenen Fachgesetzen auch ein eigenständiges Bodenschutzgesetz für das Bodenrecht. Neben dem eigenständigen BBodSchG gibt es eine Reihe anderer gesetzlicher Regelungen, die den Boden berühren. Im gesamten Bodenrecht, d.h. dem speziellen BBodSchG und zugehörigem untergesetzlichen Regelwerk inklusive anderer bodenrelevanter Regelungen der Fachgesetze und des Planungsrechts, kann nach dem Schutzzweck der Regelungen entsprechend in unmittelbar und mittelbar schützende Vorschriften unterschieden werden. • •



Die unmittelbar schützenden Vorschriften stellen auf den Boden als Schutzgut speziell ab, und er wird in diesem Fall ausdrücklich als Schutzgut ausgewiesen (z.B. KrW/AbfG, BImSchG, Pflanzenschutz- und Düngemittelgesetz). Zu den mittelbar schützenden Vorschriften zählen Normen, die über andere Rechtsgüter auch den Boden schützen, diesen aber nicht als Schutzgut speziell ausweisen (z.B. WHG, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- sowie Futtermittelgesetz).



Letztlich führte das BBodSchG vom März 1998 und die zugehörige BBodSchV vom Juni1999 in seiner grundlegenden Zielvorgabe zu einem Gesetz, dass sich speziell dem Boden widmet und in seinen Funktionen nachhaltig schützen soll, d.h. wiederherzustellen oder zu erhalten. 1.3.2 Hintergründe für die lange Entstehungsgeschichte
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Die langwierige Entstehung von BBodSchG und BBodSchV beruht dabei selbstverständlich nicht auf einem Zufall, sondern ist Ausdruck eines schweren Findungsprozesses und sehr geringen Spielraums zum Konsens. Um bestehende Defizite im Bodenrecht besser verstehen zu können, ist es daher von Vorteil sich kurz zu vergegenwärtigen, dass man sich sprichwörtlich auf hart umkämpftem Boden bewegt. Da es sich bei dem Umweltmedium bzw. Schutzgut Boden im Gegensatz zu Luft oder Wasser um einen „Stoff“ handelt, der nicht flüchtig ist und damit in
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Besitz genommen werden kann, gelten hier im Besonderen die Spielregeln des Eigentumsrechts. Umweltinanspruchnahme und Nutzungsinteressen sind weniger diffus, äußern sich viel direkter und sind deutlicher zurechenbar. Daher lassen sich Eigenheiten im Bodenrecht auf Eigentums- und Nutzungsrechte zurückführen, da existierendes Bodenrecht umgekehrt Einfluss auf die Art und Intensität der gesellschaftlichen Bodennutzung nimmt. Besonders prekär ist Boden in diesem Zusammenhang, da es sich ökonomisch gesehen um ein knappes Gut handelt, dass ein Nutzungsrecht für den Eigentümer sowie einen dauerhaften Vermögenswert als solches beinhaltet. Boden gilt sogar offiziell als ein Produktionsfaktor, wie Arbeit und Kapital. So unterliegt Boden im Verlauf der Zeit einer ständigen Veränderung in Bezug auf Vereinnahmung, Besitz und Nutzung (KANTZOW, 1999, S. 111). Im Zentrum stehen dabei Eigentümer und Nutzer (Besitzer) der Grundstücke. Da Bodenrecht und Maßnahmen zum Bodenschutz immer viele Beteiligte in unterschiedlicher Weise (be)treffen und dabei zwangsläufig immer Verlierer auftreten, werden bodenbezogene gesetzliche Regelungen aus der jeweiligen Sicht der Akteure, aufgrund der von ihnen implizit ausgehenden Gefährdung für Eigentumsund Nutzungsrechte, sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. Es bestehen Interessens- bzw. Nutzungskonflikte, die durch die Begrenztheit der Inanspruchnahme des Bodens hervorgerufen werden. Dabei haben die Regelungen des § 14 GG eine weitreichende Tragweite. Bei geplanten Eingriffen in das als Grundrecht stark geschützte Eigentum treten daher mit die stärksten Widerstände bzw. sehr weitgehend geschützte rechtliche Ansprüche des Eigentümers auf, die von ihm geltend gemacht werden können. Allerdings tritt bei der Eigentumsfrage (verbunden mit entsprechenden Nutzungsrechten) des einzelnen die Frage der Sozialpflichtigkeit des Eigentums hinzu. Die Unvermehrbarkeit des Bodens führt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts dazu, dass die Interessen der Allgemeinheit in diesem Fall stärker zur Geltung zu bringen und zu gewichten sind, als es bei anderen Vermögensgütern der Fall ist, sofern eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung verwirklicht werden soll. Neben der sozioökonomischen Eigenschaft des Bodens, als Umweltmedium, welches am extremsten gebunden und in privaten Besitz übergehen kann, besitzt es aber durch die kollektiv wirkenden Bodenleistungen nicht ausschließlich den Charakter eines Privatgutes. Als Gemeinschaftsgut muss es also zwangsläufig neben Eigentumsrechten auch um den Schutz bestimmter Funktionen des Bodens, die für die Gesellschaft (zum Wohl der Allgemeinheit) von Bedeutung sind, gehen. Die alleinige Kontrolle der Bodennutzung und -belastung durch den Eigentümer ist aufgrund der durch den Boden zu erfüllenden Funktion für das Wohl der Allgemeinheit und der vielfältigen privatrechtlichen Konflikte damit eher die Ausnahme. Vielmehr besteht über ordnungsrechtliche und planerische Maßnahmen für den Boden neben Eigentumsfragen auch ein umweltpolitischer Ordnungsrahmen.
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2. Stand der Diskussion bezüglich des Reg-E BBodSchG vom 25.09.96 anhand ausgewählter Punkte Um etwas lebendiger dem vielfältigen Spannungsfeld und Interessenskonflikten auf den Grund zu gehen, wird im Folgenden der Stand der Diskussion im unmittelbaren Anschluss an den Regierungsentwurf vom 25.09.96 anhand ausgewählter Themenschwerpunkte wiedergegeben werden. Die besondere Eignung des Regierungsentwurfs als Anschauungsbeispiel besteht vor dem Hintergrund, da er die letzte gescheiterte Initiative und i.d.S. „Vorstufe“ zum verabschiedeten BBodSchG darstellt und dem derzeit gültigen Gesetz ziemlich nahe steht. Außerdem lässt sich anhand der Darlegung der vielfältigen Argumente auch die Komplexität der Thematik leichter erahnen und vermittelt ein Gefühl für die umfangreiche Materie, die an das Thema Bodenschutz gebunden ist. Aufgrund der Tatsache, dass es mehr um die Wiedergabe eines Meinungsbildes geht und der Diskrepanz zwischen der Formulierung der Fragen und der tatsächlichen Aspekte, die nur vereinzelt in das Gesetz Eingang gefunden haben, sollen viele der Punkte zunächst so belassen und nicht direkt mit einem Vergleich zu den heute gültigen Regelungen von BBodschG und BBodSchV kommentiert werden. Wiedergegeben werden die in der Regel sehr kontrovers geführten Stellungnahmen der Sachverständigen und Interessensvertreter bei der Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 19.02.97 (Ausschussdrucksache 13/472 Teil 1 bis 4). Es kristallisiert sich auf diese Weise vor allem ein Meinungs- bzw. Stimmungsbild heraus. Die ausgewählten Themenschwerpunkte geben erste Hinweise auf allgemein existierende Problembereiche im Bodenrecht sowie entsprechenden Entwicklungsdefiziten im Bodenschutz, die bis heute bestehen. 2 ..1 1 Allgemein diskutierte Punkte des Bodenschutzes 2.1.1 Notwendigkeit des Bundesbodenschutzgesetzes BUND und NABU meinten, es müsse das Ziel sein den Boden als drittes Umweltmedium neben Wasser und Luft in seinen ökologischen Funktionen umfassend zu schützen. Dieser Schutz sei zudem dringend erforderlich. Ebenso sah Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen die Notwendigkeit eines Bundesbodenschutzgesetzes dringlich geboten. Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) konkretisierte diese Aussagen und sah in der Schaffung des Bundesbodenschutzgesetzes die unbedingte Notwendigkeit, da Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen gefährliche Ausmaße angenommen hätten und der Vorsorge nur teilweise Beachtung ge-
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schenkt würde. Es bedürfe eines gesonderten Gesetzes, um dem Schutz des Bodens genügend Aufmerksamkeit und Nachdruck zu verschaffen, um einen nachhaltigen Schutz der Böden als essentielle Lebensgrundlage für den Menschen sicherzustellen. Vom Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern wurde betont, dass über die Festlegung bundeseinheitlicher Maßstäbe zunächst Rechtssicherheit entstehen würde. Länderunterschiede könnten auf diese Weise ausgeglichen werden. In gleicher Weise äußerten sich das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV), der Deutsche Bauernverband sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt schloss sich mit der Aussage an, dass ein bundeseinheitliches Bodenschutzgesetz insbesondere im Hinblick auf die Altlastensituation in den neuen Bundesländern dringend notwendig sei. Der Verband der Chemischen Industrie vertrat die Meinung, dass ein Bundesbodenschutzgesetz zu Gunsten von Rechtssicherheit und zum Ausgleich landesrechtlicher Regelungen sehr zu begrüßen wäre. Es müsse allerdings darauf geachtet werden, dass neue Unwegsamkeiten und wirtschaftliche Belastungen vermieden werden sollten. Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl vertrat hingegen die Ansicht, Bodenschutz könne in weiten Bereichen auch von den Ländern geregelt werden. Bundeseinheitliche Regelungen seinen für einige Bereiche allerdings sinnvoll. Das Umweltbundesamt bestätigte im allgemeinen die Notwendigkeit eines Bodenschutzgesetzes. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vertrat den Standpunkt, dass neben dem vorbeugenden Bodenschutz, auch das Ordnungsrecht zur Gefahrenabwehr durch ein Bundesbodenschutzgesetz konkretisiert würde. 2.1.2 Anwendungsbereich des Bodenschutzgesetzes Sehr kontrovers äußerten sich die verschiedenen Akteure bei ihrer Einschätzung der zu erwartenden Auswirkung angesichts der Vielzahl der in § 3 aufgeführten Ausnahmen im Anwendungsbereich des Bodenschutzgesetzes. So war der Verband der chemischen Industrie der Ansicht, dass es sich nicht um Ausnahmen im Anwendungsbereich handele, sondern lediglich um eine Ausgestaltung der Schnittstellen in der Verzahnung zu dem übrigen bereits gewachsenen Umweltrecht.
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Aufgeführte Ausnahmen des Anwendungsbereichs waren laut dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen durch die Abgrenzung zum übrigen materiellen Recht bedingt und in ihrer Form auch sinnvoll. Ähnlich formulierte das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, dass die Ausnahmen der Harmonisierung und der Vollzugstauglichkeit zu anderen Gesetzen dienen würden, um Überschneidungen und gegenläufige Regelungen zu vermeiden. Anders sah dies das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit den aufgeführten Ausnahmen sei ein erheblicher Teil von bodenbeeinflussenden und flächenverbrauchenden Aktivitäten ausgenommen, ohne das die entsprechenden Rechtbereiche bisher über eine ausreichende Bodenschutzregelung verfügten. Die Subsidiarität des Gesetzes wäre hinderlich. Die geplante Subsidiarität des BBodSchG zu anderen Gesetzen müsse zu widersprüchlichen Regelungen und dazu führen, dass die Ziele des Bodenschutzes oft nicht erreicht würden. Das Gesetz solle daher nur dann vor anderen gesetzlichen Regelungen zurücktreten, wenn andere bundesrechtliche Vorschriften inhaltsgleiche oder weitergehende Bestimmungen enthielten. Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen gab zu bedenken, dass die Vielzahl der ausgenommenen Anwendungsbereiche gerade selbst zu einer weiteren Zersplitterung im Bodenschutzrecht und zu einem außerordentlich schmalen Geltungsbereich führe. Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl begrüßte die prinzipielle Richtigkeit von Normierungen, die das Verhältnis zu anderen Rechtssprechungen regeln. Sie grenzten den Anwendungsbereich der Gesetze relativ eindeutig voneinander ab. Allerdings setzte eine Subsidiaritätsklausel des Bodenschutzrechts voraus, dass für die ausgenommenen Bereiche derselbe Schutz in den entsprechenden einschlägigen Normen bereits verankert sei. Der Deutsche Städtetag fügte hinzu, dass durch die Subsidiarität des Gesetzes gegenüber anderen Fachgesetzen der Anwendungsbereich außerordentlich eingeschränkt würde. BUND und NABU sahen vor allem erhebliche Einschränkung des Anwendungsbereiches bezüglich des Abfallgesetzes, des Gentechnikgesetzes, des Bundeswaldgesetzes, der Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter oder des Dünge- und Pflanzenschutzmittelrechts. Der letztgenannte Bereich sei einer der wichtigsten für Belastungen der Böden mit Nähr- und Schadstoffen, der von vorn herein ausgeklammert würde. Insgesamt würden nur wenige und oft nur mangelhaft Problemfelder im Zusammenhang mit Boden durch das Bundesbodenschutzgesetz erfasst. Eine derartige Einschränkung sei aufgrund der Querschnittsaufgabe des Bodenschutzes nicht hinzunehmen. Der im Wasser- und Immissionsschutzrecht geltende Besorgnisgrundsatz habe in das Bodenschutzgesetz keinen Eingang ge-
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funden. Möglichkeiten zur Festlegung von Vorsorgemaßnahmen seien unzureichend. Das Bodenschutzgesetz fiele hinter andere Umweltgesetze zurück. Außerdem bedürften Flächen, die dem öffentlichen Verkehr dienten oder dienen werden aufgrund des Flächenverbrauchs einer eigenständigen Regelung im BBodSchG. Es dürfe keine Ausnahmeregelungen für den Bodenschutz geben, insbesondere nicht für den Straßen- und Verkehrswegebau. Von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt war ähnliches zu vernehmen. Ihrer Ansicht nach sei zu unterstellen, dass die jeweiligen Fachgesetze den Bodenschutz nicht ausreichend berücksichtigen würden. Unverständlich sei die Ausblendung von Regelungen im Zusammenhang des KrW/AbfG, wie das Aufbringen von Klärschlämmen auf landwirtschaftliche Nutzflächen. Es wurde die Frage geäußert, warum diese nicht direkt unter das Bodenschutzgesetz fallen würden? Sowie die Frage, wozu ein Bodenschutzgesetz dienen solle, wenn es sich nicht auf Aktivitäten beziehen würde, die direkte Auswirkungen auf den Boden hätten. Das gleiche gelte für die Herausnahme und gesonderte rechtliche Regelung für Pflanzenschutz- und Düngemittel. Ebenso sollten für in Betrieb befindliche Anlagen, die nach dem BImSchG behandelt würden, die Ziele des BBodSchG gelten. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen nach BImSchG i.V.m. der BImSchV seien für einen vorsorgenden und nachhaltigen Bodenschutz allein nicht ausreichend und bedürften einer entsprechenden Regelung im BBodSchG. Vom Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) kam die Anregung bereits bestehende Regelungen anderer Gesetze und Regelwerke mit dem BBodSchG noch einmal auf ihre Einheitlichkeit hin zu überprüfen. Außerdem sei es nicht gerechtfertigt eine völlige Ausnahmeregelung für den Bau und die Unterhaltung und den Betrieb von Verkehrswegen zu treffen. 2.1.3 Bodenschutzregelungen zum Schutz der Gewässer, der Luft und der Natur Nach Meinung des Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen sei der Schutz von Gewässer, Luft und Natur durch die spezifischen rechtlichen Regelungen (WHG, BImSchG, BNatSchG) bereits gegeben, ein Fehlen des BBodSChG wirke sich damit nicht negativ aus. Hingegen war Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) der Auffassung, dass sich fehlende bodenschutzrechtliche Regelungen vor allem negativ auf Gewässer und im Besonderen auf den Schutz des Grundwassers auswirken würden. Das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern betonte, dass über den Bodenschutz auch ein verbesserter Schutz des Grundwassers verbunden sei.
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So sah auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in der Verbreitung von Nähr- und Schadstoffen aus der Landwirtschaft in Oberflächen- und Grundwässer das Resultat mangelnder Bodenschutzregelungen. Einen ähnlichen Standpunkt vertrat der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV). Durch den Schutz des Bodens würden automatisch auch andere Medien bzw. Schutzgüter besser geschützt. Ohne ein Bodenschutzgesetz sei es oft nur möglich schädliche Bodenveränderungen zu erkennen, wenn bereits andere Schutzgüter betroffen seien. Der Schaden würde damit im Nachhinein oft größer und die Sanierungskosten weit höher ausfallen. Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der anderen Medien könnten ohne Bodenschutzgesetz nur viel schwerer verwirklicht werden, da z.B. nach dem WHG erst ein begründeter Verdacht für das Schutzgut Grundwasser bestehen müsse. Bodenschutz sei damit vorsorgender Schutz für viele Medien, um frühzeitig nachhaltigen Schäden vorbeugen und Sanierungskosten begrenzen sowie zugleich eine hohe Wasser und Luftqualität sichern zu können. Derselben Ansicht war das Umweltbundesamt und fügte hinzu, dass selbst bei schon existierenden Bodenbelastungen eine rechtzeitige Bodensanierung Schadstoffeinträge in das Grundwasser verhindere. BUND und NABU gingen davon aus, dass die Böden derzeit bereits zu einem erheblichen Teil mit Schadstoffen belastet wären. Insbesondere würden die Böden sowie Grund- und Oberflächengewässer zunehmend versauern. Ebenso führe ein erhöhter Stickstoffeintrag zur Überdüngung, was im Besonderen für nährstoffarme Standorte problematisch sei. Die Speicher- und Abbaukapazitäten der Böden seien begrenzt, daher gelangten Schadstoffe über den Boden in das Grundwasser und über die Pflanze in die Nahrungskette. Dringend erforderlich sei die Begrenzung der Luftimmissionen. So müssten auch Distanz- und Summationsschäden durch das Bundesbodenschutzgesetz erfasst und neben Schadstoffanreicherungen auch Nährstoffanreicherungen über den Luftpfad vermieden werden. Ebenso müsse die Landwirtschaft besonders für den Fall der Nährstoffanreicherung dafür Sorge tragen, dass dieser Entwicklung in Zukunft entgegengewirkt werde. Das Bodengüteziel müsse lauten, dass es keinen Eintrag anthropogener Schadstoffe über den Boden in das Grundwasser, in die Luft oder über die Pflanzen in die Nahrungskette geben dürfe. Die natürliche Funktion des Bodens als Speicher-, Puffer- und Transformator-Medium müsse geschont und erhalten bleiben. Zudem zerstöre die Bodenversiegelung natürliche Bodenfunktionen und der Lebensraum von Pflanzen und Tieren gehe dabei verloren. Ökonomische Folgeschäden des Bodenverbrauchs würden, z.B. durch Hochwasserkatastrophen ausgelöst. Gefordert wurde daher, dass nur noch so viele Flächen versiegelt werden dürften, wie an anderer Stelle entsiegelt würden. Die resultierende Forderung lautete, keinen Mehrverbrauch an Böden zuzulassen. Entsiegelung müsse verbindlich vorge-
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schrieben und für die Versiegelung ein genereller Abwägungsgrundsatz vorgeschrieben werden. 2.1.4 Verankerung des Vorsorge- und Verursacherprinzips Allgemein äußerte sich das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern und begrüßte die Verankerung der beiden Prinzipien sehr. Das Umweltbundesamt hielt die beiden Prinzipien als Pflichten zur Vorsorge und der Gefahrenabwehr für zweckmäßig. Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) war zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. der Meinung, dass beide Prinzipien in dieser Form angemessen und ausreichend seien. Dagegen sprachen sich BUND und NABU aus, da die vorgeschlagenen Regelungen nicht ausreichen würden, um einen angemessenen Schutz der Böden, z.B. gegen Schadstoffeintrag zu gewährleisten. Laut des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen seien zum Nachteil des Vorsorgeprinzips zu viele Bereiche durch die Einschränkung im Anwendungsbereich des Gesetzes von vornherein ausgeklammert. Das Verursacherprinzip solle für den Fall fehlender Zurechenbarkeit gegenüber dem einzelnen Verursacher (z.B. bei Summations- und Distanzschäden) durch eine Fondsregelung ergänzt werden. Für eine solche Fondsregelung sprach sich ebenfalls die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt vor allem für den Bereich der Altlasten aus. Für den Fall von Summations- und Distanzschäden, die durch Dritte verursacht wurden, appellierte der Deutsche Bauernverband dafür, dass diese nicht dem Landwirt zugerechnet und zugemutet werden dürften. Denn der Landwirt sei als Eigentümer nicht automatisch als Zustandsstörer anzusehen, selbst wenn sein Boden belastet wäre. Der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) sprach sich im Fall des Vorsorgegrundsatzes zusätzlich dafür aus einen potentiellen Verursacher mit einzubeziehen, dessen Handeln prinzipiell geeignet sei schädliche Veränderungen hervorzurufen. Dem widersprach der Verband der chemischen Industrie und war der Meinung, dass der Verursacher nicht einfach ohne wenn und aber in die Sanierungspflicht genommen werden dürfe. Dies widerspräche dem Stand der Gesetzgebung der Länder und der rechtspolitischen Diskussion.
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2.1.5 Handlungsbedarf zum vorbeugenden Schutz und dauerhaften Erhaltung der ökologischen Funktion des Bodens Zu dieser Fragestellung äußerte sich das Umweltbundesamt, dass Bodenschutz überwiegend bei der Erhaltung der ökologischen Bodenfunktion und bei irreversiblen Verlusten an Boden für Natur sowie in der Forst- und Landwirtschaft durch Siedlungsaktivitäten ansetzen müsse. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen drückte sich etwas konkreter aus und war der Ansicht, dass vor allem der Schutz des Bodens in Planungsverfahren gestärkt und der Flächenverbrauch damit eingeschränkt werden solle. Daneben müsse die Verminderung von Stoffeinträgen im Allgemeinen vorangebracht sowie Bodenerosion und – verdichtung entgegengewirkt und Flächen entsiegelt (u.a. auch um den Wasserhaushalt zu stabilisieren) werden. Regelungen des Immissionsschutz-, Abfall- und Düngemittelrechts müssten für den stofflichen Bodenschutz harmonisiert werden. Ähnlich formulierte das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, dass im Bereich des vorbeugenden Bodenschutzes zur nachhaltigen Sicherung der ökologischen Bodenfunktion für weniger Luftemissionen und einer Reduzierung des Flächenverbrauchs gesorgt werden müsse, indem bei den potentiellen Verursachern von bodenschädigenden Maßnahmen angesetzt werde, d.h. insbesondere bei Betreibern, die mit umweltgefährdenden Stoffen umgingen. Einen ebenso breiten Ansatz verfolgten BUND und NABU: Der größte Handlungsbedarf tue sich in den drei Bereichen (Flächenverbrauch, Schadstoffeinträge sowie Bodenverdichtung und -erosion) und den hierzu notwendigen vorsorglichen Maßnahmen für den Bodenschutz auf. Als zentrale Forderungen wurden geäußert, den weiteren Bodenverbrauch zu stoppen, keinen Eintrag von bodenschädlichen Stoffen über den Luftpfad zuzulassen und eine naturschonende Landund Forstwirtschaft zu betreiben. Ebenso sah Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) den größten Handlungsbedarf beim ständig fortschreitenden Flächenverbrauch einhergehend mit der Versiegelung der Böden, der stofflichen Kontamination und den landwirtschaftlich bedingten physikalischen Strukturbeeinträchtigungen. Eine anderen Schwerpunkt zur dauerhaften Erhaltung der ökologischen Funktion des Bodens sah der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) in der Sicherstellung, dass die Reaktivierung von Altstandorten gegen-
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über einer neuen Nutzung von bisher anders oder nicht genutzter Flächen Vorrang erhalten müsse. Hierzu seien nutzungsspezifische Regelungen notwendig, die Unsicherheiten ausräumten und Bestandsicherheit gewährleisten sollten. Bei Genehmigungsverfahren von Anlagen solle auch die Stellungnahme der für den Bodenschutz zuständigen Behörde eingeholt werden. 2.1.6 Zweckdefinition des Gesetzes zum vorsorgenden Schutz der ökologischen Funktionen des Bodens auch in Verantwortung für zukünftige Generationen Mit dem Zeck des Gesetzes die Funktion des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen sowie der Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen und der Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen sei diesem Aspekt nach Ansicht des Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen ausreichend Rechnung getragen. Auch derer Verband der chemischen Industrie beurteilte die Zweckdefinition als ausgewogen und ausgereift. Hingegen vertrat das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen den Standpunkt, dass der Schutz der ökologischen Funktionen des Bodens zu kurz komme, da nach der Zweckbestimmung nur undifferenziert alle Funktionen des Bodens nachhaltig gesichert oder wieder hergestellt werden sollen. Dies bedeute, dass der Schutz der natürlichen Bodenfunktion sich mit allen anderen Nutzungsfunktionen konfrontiert sähe. Es erschiene als nicht sinnvoll in einem Umweltgesetz zum Schutz des Bodens Wirtschaftsstandorte oder Lagerstätten etc. gleichrangig zu schützen und dann von einem nachhaltigen Schutz des Bodens und seiner Funktionen zu sprechen. Eine gewisse Differenzierung und Gewichtung wäre zumindest von Nöten gewesen, außerdem solle in die Zweckbestimmung des Gesetzes noch eine programmatische Forderung zum sparsamen und schonenden Umgang mit Boden aufgenommen werden. Dem schloss sich das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern an, indem es ausführte, dass der Schutz der ökologischen Funktion mit der Nutzungsfunktion des Bodens kollidiere. Daher müsse von einer sorgfältigen Abwägung der Belastungen durch die Nutzung des Bodens in der Zweckbestimmung die Rede sein, die eine unverantwortbare und über das notwendige Maß der Nutzung hinaus entstehende Bodenbelastungen vermeidet, um die ökologischen Funktionen des Bodens weitestgehend zu schützen.



32



stoffbezogener Bodenschutz



2.2



Speziell diskutierte Punkte des stoffbezogenen Bodenschutzes



2.2.1 Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden nicht nur auf die Schadstoffgehalte, sondern auch auf sonstige Eigenschaften oder Materialien abzustellen, wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, vom Umweltbundesamt und vom Verband der chemischen Industrie unterstützt. Dem widersprach der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. und forderte stattdessen Anforderungen an das Auf- und Einbringen nutzungsbezogen auszugestalten. Anforderungen an Bodengefüge und Bodenorganismen seien lediglich der Landwirtschaft, d.h. der Bodenverbesserung zu Vegetationszwecken zuzuordnen. Im Baugewerbe komme es nur auf die bautechnische Beschaffenheit und Schadstoffgehalte an. Nach Meinung des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern müsse eine Regelung für das Auf- und Einbringen von Materialien in zwei Anwendungsbereiche unterschieden werden. Zum einen ginge es um die Aufbringung im Bereich der Landwirtschaft, die bereits durch das Abfallrecht und Düngemittelrecht sowie Klärschlammverordnung geregelt sei. Zum anderen sei in alle sonstigen Anwendungsbereiche mit speziellen Regelungen (meist abfall- oder wasserrechtliche Bestimmungen) zu unterscheiden. Generell solle aber das BBodSchG zum einen Schadstoffgehalte festlegen, die einen weiteren Eintrag verhinderten (z.B. Bodengrenzwerte i.V.m. der Klärschlammverordnung) und zum anderen als Begrenzung erst einmal Eigenschaften der aufund einzubringenden Stoffe definieren, die die vorliegenden Bodeneigenschaften nachteilig verändern könnten (z.B. Säuregehalte, Korngrößen oder biologische Einflüsse in Bezug auf bestimmte Bodentypen). Die Betrachtung der Stoffeigenschaft in der Wechselwirkung und dem Zusammenhang mit der Bodeneigenschaft sollte durch die Bildung von bestimmten Bodengruppen zu einer allgemeingültigeren Grundlage für die Bewertung führen. BUND und NABU appellierten mit den entsprechenden Rechtverordnungen zum Bodenschutz in Bezug auf das Ein- und Aufbringen von Stoffen (z.B. die Verwendung von MVA-Schlacke), andere Rechtsverordnungen dahingehend zu verändern, dass zukünftig eine versteckte „Entsorgung“ belasteter Böden nicht mehr möglich sei und unterbliebe.
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2.2.2 Unzulässigkeit des Auf- und Einbringen von Materialien Prinzipielle Unterstützung fand dieser Gedanke beim Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Ebenso war das Umweltbundesamt der Auffassung, dass konform zu anderen gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. des KrW/AbfG oder DMG ein Nutzen mit dem Auf- und Einbringen verbunden sein müsse. Hingegen vertrat der Verband der chemischen Industrie den Standpunkt, dass ein Nutzen nicht unbedingt gegeben sein müsse und die Forderung zudem inakzeptabel sei. Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. vertrat den Standpunkt, dass es bereits nützlich sei, sofern der Boden keinen Schaden durch das Auf- und Einbringen von Materialien erleiden würde und verwies auf die bewährte Praxis der Verwertung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen, die entsprechend einschlägiger LAGA-Vorschriften eingesetzt und auf diese Weise natürliche Ressourcen in erheblichem Umfang schonen würden. Für das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern war die Bedingung ausschlaggebend, dass ein Auf- und Einbringen von Materialien als unbedenklich anzusehen sei, wenn es sich auf die Beschaffenheit des Bodens neutral bzw. unschädlich auswirke. Nach Ansicht des Verbands der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) sei die Forderung unsinnig, da es lediglich um die Vermeidung von schädlichen Einwirkungen bzw. Veränderungen für den Boden gehe. 2.2.3 Prioritäre Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerte Nach Ansicht des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen solle der notwendige Rahmen für Verwaltungsentscheidungen mit dem untergesetzlichen Regelwerk in Form von Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerten im Hinblick auf die Sanierungsbedürftigkeit von Böden bundeseinheitlich festgesetzt werden. Unabhängig von den festgesetzten Leitparametern, die ein erstes Anzeichen für Belastungen seien, müssten jedoch auch die spezifischen Verhältnisse vor Ort zusätzlich berücksichtigt und Art und Umfang notwendiger Maßnahmen sollten durch Fachleute bestimmt werden. Ausgangspunkt für die Bodenvorsorge sollten Hintergrundwerte sein, die weitgehend den von Natur aus gegebenen Bodenzustand erkennen ließen. Die Berücksichtigung von natürlich vorhandenen Hintergrundwerten wurde vom Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
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ebenso befürwortet. Zudem sollte toxikologische Schwellenwerte zur Beurteilung der Grenzwerte herangezogen werden. Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) vertrat die gleiche Position. Der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) kommentierte diesen Sachverhalt, dass Orientierungswerte notwendig seien, aber ihre Anwendung fallbezogen durch die Behörden und Sachverständigen erfolgen solle. Es könne nicht von verzichtbaren oder unverzichtbaren Werten gesprochen werden, da die örtlichen Gegebenheiten stark variierten. Im Vordergrund müsse die Erhaltung des für den entsprechenden Landschaftsraum typischen Bodens sowie die angestrebte fallbezogene Nutzung stehen und nicht die Einhaltung genereller Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerte. Vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen kam der Vorschlag Prüfwerte, nach Wirkungspfaden zu differenzieren, um eine schnelle Unterscheidung von verdächtigen Flächen in tatsächliche Gefahrenflächen oder unbedenkliche Flächen zu ermöglichen. Maßnahmenwerte sollten an Bodenwerte mit Indikatorenfunktion im zugehörigen Wirkungspfad geknüpft werden und Vorsorgewerte die regional unterschiedlichen Hintergrundwerte berücksichtigen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. bestand auf einem Mindestkatalog und der Beschränkung auf möglichst wenige Parameter für die Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerte. Ebenfalls einschränkend äußerte sich der Verband der chemischen Industrie, der vorrangig die Festlegung von Prüfwerten unter Verwendung wesentlicher Parameter nach den üblichen bisherigen Listen einforderte. 2.2.4 Ausgleich von Distanz- und Summationsschäden Laut Deutschem Städtetag müsse darauf geachtet werden, die Betroffenen von Distanz- und Summationsschäden (z.B. Waldbesitzer) nicht noch obendrein zu belasten, indem sie für deren Beseitigung zuständig sein sollen. Dies wäre eine Abkehr vom Verursacherprinzip die nicht hinzunehmen sei. Schädliche Bodenveränderungen sollten lediglich vom Eigentümer oder Besitzer abgewehrt werden, insofern er als deren Verursacher für diese auch verantwortlich wäre. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen schlägt hierfür einen gesetzlich eingerichteten Fonds vor. Dieser könne dem Verursacherprinzip gerecht werden. Für die Finanzierung müssten die Betreiber von Anlagen als potentielle Verursacher relevanter Emissionen gemeinschaftlich herangezogen werden. Beiträge der Verursacher könnten sich demnach nach den anteilig bestehenden Emissionen richten und die durch die Immis-
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sionen entstehenden Kosten bei den betroffenen Grundstückseigentümern dekken. Dieser Meinung war auch das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. BUND und NABU schlossen sich einer solchen fondsgebundenen Lösung an. Prof. F.-J. Peine von der Georg-August-Universität Göttingen sah die Notwendigkeit, Distanz- und Summationsschäden in einem gesonderten Gesetz oder im BImSchG zu regeln. Der Verband der chemischen Industrie erklärte es sei überhaupt ein Fehler Entschädigungsfragen mit den sonstigen Anliegen des BBodSchG zu verquicken. Hingegen meinte das Umweltbundesamt, dass die Problematik zu komplex sei, um sie überhaupt in einem Gesetz lösen zu können. 2.2.5 Notwendigkeit eines speziellen Instrumentariums zur Altlastensanierung Bezüglich der Fragestellung, ob ein spezielles Instrumentarium für die Sanierung von Altlasten erforderlich wäre, war das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen der Ansicht, dass die Praxis gezeigt habe, dass aufgrund der spezifischen Gegebenheiten ein spezielles Instrumentarium notwendig wäre. Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) führte hierzu weiter aus, dass ein spezielles Instrumentarium von Nöten sei, da es spezifische Anforderungen im Bereich Altlasten in Form der Heterogenität der Böden, der Vielfältigkeit der Wechselwirkungen und Expositionspfade gäbe Hingegen sahen der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) sowie Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl und Prof. F.-J. Peine von der Georg-August-Universität Göttingen nicht die Notwendigkeit eines gesonderten Instrumentariums zur Altlastensanierung. Das Umweltbundesamt und das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen forderte vor allem ein bundeseinheitliches und rechtverbindliches Instrumentarium, um einheitliche Standards für Gefahrenermittlung und Sanierung zu verwirklichen, war aber im Gegensatz zum Umweltbundesamt der Meinung, dass Beschleunigungseffekte bei der Altlastenbearbeitung nur bei guter finanzieller Ausstattung der Länder für die Altlastenbehandlung zu erwarten wären. Der Verband der chemischen Industrie und der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. sahen ebenfalls einen Bedarf von bundeseinheitlichen Vorschriften bezüglich der Vorgehensweise bei der Altlastensanierung. Der BDI sagte allerdings, dass man sich auch für den Einzelfall flexible Lösungen offen halten solle: Bei größeren Bauvorhaben wäre im Interesse beider Seiten ein abzustimmendes
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nutzungsbezogenes Sanierungskonzept zwischen zuständiger Behörde und Bauherren empfehlenswert. Ähnlich sah dies auch das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Danach sollten generell die einzelnen Schritte Erfassung, Untersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung nacheinander durchgeführt werden. Ein flexibles Vorgehen sollte aber trotzdem gewährleistet sein. 2.2.6 Gleichrangigkeit von Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. befürchtete, dass eine Vorrangregelung zwischen Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen die Auswahl der geeigneten Maßnahme erschweren würde. Die Gleichrangigkeit sei daher unabdingbar. Ähnlich äußerte sich der Verband der chemischen Industrie und ging davon aus, dass am Einzelfall entschieden werden müsse, welches Sanierungsverfahren anzuwenden sei. Eine gesetzlich festgesetzte Vorrangstellung sei hierbei nicht hilfreich. Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) gab zu bedenken, man müsse aufpassen, dass Sicherungsmaßnahmen nicht unter dem „Deckmäntelchen“ der Gleichwertigkeit missbraucht werden dürften. Es gäbe allerdings auch Situationen, die eine Dekontamination aus technischen oder finanziellen Gründen ausschließen würden. Erst die Abstimmung einer ökologisch motivierten sinnvollen Kombination aus beiden Varianten, führe zusätzlich oft auch (langfristig) zu ökonomisch optimalen Lösungen. Beim Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen plädierte man für eine Dekontamination bzw. Sanierungspflicht in Abhängigkeit von einer Abschätzung mittels Prognose der langfristig zu erwartenden Auswirkungen auf das Umfeld. Das Umweltbundesamt gab die Empfehlung auf Sanierungsmaßnahmen nur in dem Fall zu verzichten, wenn eine stoffliche Kontamination nachweislich über die Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen werden könne. Damit wäre einer sachgerechten Gefahrenabwehr Genüge getan. Anders beurteilten alle nachfolgenden Beteiligten die Situation. BUND und NABU lehnten grundlegend eine Gleichrangigkeit ab. Den Dekontaminationsmaßnahmen müsse ein eindeutiger Vorrang eingeräumt werden. Der Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. (VdTÜV) betonte, dass Sicherungsmaßnahmen zwar der Gefahrenabwehr dienten, aber die Fläche einer erneuten Nutzung oder alternativ dazu der Natur als Lebensraum entzogen würde. Der Beseitigung einer Kontamination wäre daher prinzipiell Vorrang zu geben. Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen bemerkte, dass eine konse-
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quente Entgiftung des Bodens nur durchzusetzen sei, wenn den Dekontaminationsvor den Sicherungsmaßnahmen eine Priorität verschafft würde. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt schloss sich mit der Aussage an, dass der Schutz der Allgemeinheit und des Bodens vorrangig sei und nur durch die Beseitigung einer Bodenbelastung herbeizuführen wäre. Daher sei der Dekontamination ein eindeutiger Vorrang einzuräumen. Eine Sicherung sollte lediglich erfolgen, sofern eine sofortige Dekontamination technisch nicht durchführbar sei oder in Vorbereitung auf eine zeitnah zu tätigende nachfolgende Dekontamination. 2.2.7 Geltungsbereich der Sanierungsverantwortung und Haftungsgrenzen Entscheidend für die Sanierung von Flächen ist die Zuständigkeit des Eigentümers. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, welche Haftungsgrenzen sich aus Art. 14 GG für den derzeitigen oder ehemaligen Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks ergeben, der beim Erwerb der Fläche keine Kenntnis bzw. Anhaltspunkte für vorhandene Kontamination hatte. Im Fall vorheriger Besitzer stellt sich in diesem Zusammenhang zusätzlich die Frage der Reichweite des Rückwirkungsverbots und des Verhältnismäßigkeitsprinzips als mögliche verfassungsrechtliche Schranke sowie der Sanierungsverantwortung eines Gesamtrechtsnachfolgers. Hierzu führte das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen aus, dass eine Sanierungspflicht für einen früheren Grundstückeigentümer gelte, sofern er die Kontamination selbst verursacht habe. Ebenso sanierungspflichtig müsste der bösgläubige Grundstückeigentümer bzw. Zustandstörer (nicht Verursacher aber Kenntnisnehmer der Kontamination) unter Berücksichtigung von Vertrauensschutzaspekten sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sein. Eine Sanierungspflicht für den gutgläubigen Grundstückseigentümer/-Besitzer bzw. Zustandsstörer (weder Verursacher noch Kenntnisnehmer der Kontamination) kam nach Ansicht von Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl nicht in Frage Diese Auffassung teilen auch BUND und NABU. Nach dem Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern wäre es allerdings auch denkbar den gutgläubigen Grundstückseigentümer/-Besitzer bzw. Zustandsstörer trotzdem in die Pflicht zu nehmen, da es ihm möglich wäre, nachträglich auf dem zivilgerichtlichem Wege seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Vorbesitzer geltend zu machen. Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen ging für den gutgläubigen Zustandsstörer dabei davon aus, dass die Privatnützlichkeit unbedingt erhalten bleiben müsse. Dies bedeutet, dass die Sanierungskosten auf keinen Fall den Grundstückswert übersteigen dürften. Weiter ist das Bayerische
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Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen folgender Meinung: Die Erstreckung der Sanierungsverantwortlichkeit auch auf den Gesamtrechtsnachfolger des Verursachers wurde als zweckmäßig angesehen, um beispielsweise zu verhindern, dass sich Wirtschaftsunternehmen durch bloße gesellschaftsrechtliche Umwandlung der Haftung entziehen können. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sah in der Ausdehnung der Sanierungsverantwortung auf den Gesamtrechtsnachfolger des Verursachers einer Bodenkontamination eine konsequente Fortführung des Verursacherprinzips und als verfassungsunbedenklich an Herr Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl führt hierzu aus: Wer in die gesamte Rechtsstellung eines anderen eintreten würde (z.B. als Erbe) und dadurch Vorteile genieße, hafte zivilrechtlich auch für die Verbindlichkeiten. Wollte jemand diesen Nachteil nicht übernehmen, könne er entweder die Gesamtrechtsnachfolge nicht antreten, die Erbschaft ausschlagen oder die Erbhaftung begrenzen. Dass der derzeitige Grundstückseigentümer/-Besitzer voll verantwortlich ist, vertrat auch das Umweltministerium, da er sich im Kaufvertrag gegen den Voreigentümer hätte schützen können Hingegen vertrat der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. die Auffassung, dass eine Ausdehnung auf den Rechtsnachfolger erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge hätte und nicht der gefahrenabwehrenden Grundausrichtung des BBodSchG entspräche. Die Haftung vorheriger Eigentümer oder Besitzer eines Grundstückes, die die Kontamination selbst nicht verursacht hätten (bösgläubiger sowie gutgläubiger Grundstückseigentümer), könne öffentlich-rechtlich weder aus Zustands- noch Verursacherhaftung hergeleitet werden und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken sowie die resultierende Rechtsunsicherheit wäre untragbar Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen unterstützte diese Aussage, indem er ein Rückwirkungsverbot für frühere Eigentümer oder Besitzer sah und diese nicht belangt werden könnten, weil sie heute keine Zustandstörer mehr wären. Der Verband der chemischen Industrie war ähnlicher Meinung und sah eine Ausnahme für das Rückwirkungsverbot lediglich in Bezug auf den damaligen tatsächlichen Verursacher. Außerdem solle die Behörde einen Ermessensspielraum haben, ob sie den ehemaligen Verursacher oder den derzeitigen Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt (Besitzer) in die Pflicht nehmen könnten. Strittig wäre, ob für den gutgläubigen Besitzer oder Eigentümer eine Sanierungsverantwortung überhaupt gelten könne. Die absolute Haftungsgrenze solle schon nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei dem Gegenwert des Grundstückes liegen.
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Im Allgemeinen wurde vom BDI die Zustandsverantwortlichkeit als Ausdruck der Sozialbindung von Eigentum angesehen. Einigkeit bestand mit dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen in der Einschätzung, dass die Haftungsgrenze dort zu ziehen wäre, wo es zu einer völligen Entwertung des Eigentums käme. Der Deutsche Bauernverband meinte, die Forderung einer Zumutbarkeitsgrenze der Sanierungskosten von bis zu 100 % des Verkehrswertes des Grundstückes stelle eine unzumutbare Belastung dar. Im Falle von land- und forstwirtschaftlichen Flächen müsse, wenn überhaupt von dem Ertragswert einer Fläche geredet werden, da der Verkehrswert im Vergleich hierzu als Bemessungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen unverhältnismäßig höher läge, und die Sanierung damit nicht zu finanzieren sei. Nach Meinung des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sollte die Zustandsstörerhaftung sich nach dem Gebot der Verhältnismäßigkeit richten und sich die Haftungsgrenze nicht an dem Verkehrswert eines Grundstückes, sondern an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Sanierungsverantwortlichen bemessen werden. So sollten leistungsschwache Zustandsstörer nicht ruiniert werden, indem man die Spanne nicht bis zu dem Verkehrswert ausschöpft. 2.2.8 Schutz des Bodens bei in Betrieb befindlichen, kontaminierten Standorten Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen führt hierzu aus, dass der alleinige Maßstab die Einhaltung der nach BBodSchV festgelegten Grenzwerte sei, und dies Zustands- oder Handlungsstörer in gleichem Umfang beträfe und damit der Schutz des Bodens auch bei noch in Betrieb befindlichen, kontaminierten Anlagen gleichermaßen gelte. Ebenso betonte das Umweltministerium, dass für den Fall der noch in Betrieb befindlichen Anlagen die gleichen materiellen Kriterien zur Bewertung und Beseitigung der schädlichen Bodenveränderungen gelten würden, wie für die stillgelegten Anlagen mit Altlasten. Einen ganz anderen Ansatz verfolgte das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Es befand, dass wie gehabt für noch in Betrieb befindliche Anlagen nicht das BBodSchG, sondern das BBImSchG zuständig sein solle. Im Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen vertrat man die Meinung, dass die Harmonisierung mit dem Immissionsschutz- und Wasserrecht hierfür entscheidend sei und die qualitativ gleichen Bewertungsmaßstäbe vorliegen müssten. Wünschenswert wäre die Einfüh-
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rung eines zusätzlichen § 19 m WHG, in welchem der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen um das Kriterium der Bodengefährdung ergänzt würde.
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2.3



Speziell diskutierte Punkte des flächenbezogenen Bodenschutzes



2.3.1 Verankerung und Konkretisierung einer Entsiegelungspflicht Prof. Dr. W. Thoenes (Sachverständiger für Umweltfragen) legte den Schwerpunkt darauf, dass zunächst einmal die in § 5 geforderte „Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der Böden“ durch konkrete Ziele näher bestimmt und verdeutlicht werden solle. Handlungsbedarf sah das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW bei der Wiederherstellung der Bodenfunktionen bei nicht mehr benötigten versiegelten Flächen, die anzustreben sei. Ähnlich äußerte sich das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern und erachtete Regelungen zum Rückbau als sinnvoll. Die Regelung in § 5 des Reg-E. sei allerdings nicht handhabbar. Die Entsiegelungspflicht könne aber weitergehender bei der Novellierung des BauGB in dem dort zugehörigen § 9 behandelt werden. Bei der Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung könne eine „ausgleichende“ Entsiegelung vorgeschrieben werden. Eine Steuerung durch ökonomische Instrumente wäre ebenso denkbar. Dabei entstehende finanzielle Mittel könnten dann in umfassende Entsiegelungen fließen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt forderte eine Entsiegelungspflicht, die den Flächenverbrauch vermindere und im Bereich „Eingriff/Ausgleich“ als Ausgleich anerkannt würde. Dies müsse allerdings im Baurecht geregelt werden. Hingegen war Prof. E. Schlabach von der Fachhochschule Kehl der Ansicht, dass eine Entsiegelungspflicht sowohl im Baurecht als auch in § 5 BBodSchG zu verankern sei, um Regelungslücken zu vermeiden. Seitens des Umweltbundesamtes wurde kein weitergehender Reglungsbedarf gesehen, da § 179 BauGB nach der Novelle umfassend die Entsiegelung für bauliche Anlagen regeln würde, und § 5 BBodSchG ermögliche die Regelung der sonstigen Versiegelungsfälle. Das Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sah ebenso keinen zusätzlichen Regelungsbedarf, da insbesondere der Gesetzentwurf der Bundesregierung bereits eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung enthalten würde, mittels derer Grundstückseigentümer zur Entsiegelung verpflichtet werden könnten. BUND und NABU waren hingegen der Ansicht, dass die vorliegenden Regelungen noch nicht ausreichend seien, den Bodenverbrauch zu mindern oder zu steu-
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ern. Die in § 5 gestellten Hürden seien zu hoch. Benötigt werde eine „Erfassung und Zielplanung versiegelter und entsiegelter Flächen“ sowie die Einführung einer Versiegelungsabgabe oder die Umsetzung einer Grundsteuerreform. Der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) war völlig anderer Meinung und gab an, dass die Umweltauswirkungen von Bodenversiegelungen durch Bauwerke allgemein überschätzt würden. Im Statistischen Jahrbuch 1996 seien für die Bundesrepublik Deutschland etwa 11,1 % der Gesamtfläche als versiegelt angegeben. Dies sei damit kein besonders umweltrelevanter Faktor. Für die Bodenentsiegelung seinen angemessene Abwägungen hinsichtlich der Größe und Umweltrelevanz nicht mehr genutzter Flächen erforderlich. Eine etwaige Versiegelungsabgabe wurde vom BDI abgelehnt. 2.3.2 Vermeidung unklarer Formulierungen zur Entsiegelung in § 5 Nach Meinung des Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen stellte sich die Frage, ob angesichts der nach geltendem und künftigem Bau- und Straßenrecht bereits bestehenden Möglichkeiten, Entsiegelung zu verlangen, nicht gänzlich auf die Regelung des § 5 BBodSchG-E verzichtet werden könne. „Die „unkonkrete Fassung“ konkretisiert letztlich lediglich den bei belastenden Verpflichtungen des Bürgers immer zu beachtenden verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Besondere Auswirkungen, auch im Hinblick auf die Rechtssicherheit, wird die Formulierung daher nicht haben.“ Ähnlich sah dies auch das Umweltbundesamt. Die Ausgestaltung des § 5 sei am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientiert. Der Grundsatz würde auch gelten, wenn er hier nicht ausdrücklich formuliert wäre. Im Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW war man allerdings trotz der allgemeingültigen Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips der Ansicht, dass ein Bedarf bestünde, um die Vorschrift eindeutig zu konkretisieren. Das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW meinte es sollten vor allem Fälle, in denen Versiegelung als Schutzmaßnahme dient, ausgenommen werden. Unklare Formulierung, wie bspw. „zu erhalten“ sollten vermieden werden, um klar auf die Entsiegelung bzw. Wiederherstellung abzustellen. 2.3.3 Novelle des Baugesetzbuchs und des Raumordnungsgesetzes Das Umweltbundesamt äußerte sich, dass die Novellierung der beiden Gesetzeswerke zu einem Artikelgesetz „BauROG“ begrüßt würde. Außenbereichsvorhaben dienten der Zersiedelung und sollten zurückgenommen werden. Die
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Bodenschutz-Klausel solle operationell werden (z.B. als technisches Regelwerk). Ökologische Belange müssten gemäß der Bedeutung gewichtet und nicht generell der Abwägung überlassen werden. Landschaftsplanung müsse eigenständig und flächendeckend und ihre Integration zu Gunsten der Belange des Bodens in die Bauleitplanung gesichert sein. Aus Sicht des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen waren die durch das BauROG beabsichtigten Änderungen des BauGB und des Raumordnungsgesetzes als positiv für den Bodenschutz zu bewerten. Die Relevanz der Umweltschutzbelange in der Bauleitplanung würde durch den neu einzufügenden § 1a BauGB (Umweltschützende Maßnahmen für die Abwägung) hervorgehoben. Bezüglich des Bodenschutzes sei hier besonders der Abs. 1 mit dem Minimierungsgebot für versiegelte Flächen von Bedeutung sowie die neu einzufügende Bodenschutzklausel nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB. Weitere schärfere Regelungen wurden als nicht zweckmäßig erachtet. Auch das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern kommentierte den angesprochenen Sachverhalt, indem es detailliertere Aussagen zum Thema Boden in der Systematik des Raumordnungsrechts für nicht angebracht hielt und führte dazu aus, dass die Zielsetzung des § 5 BBodSchG (Entsiegelung) in § 2 Nr. 8 ROG-E enthalten sei. Weitere bodenschutzrelevante Aussagen finden sich in § 2 Nr. 3 u. 8 ROG-E. Diese Grundsätze seien nach § 4 Abs. 2 ROG-E von den öffentlichen Stellen zu berücksichtigen. BUND und NABU waren hingegen der Ansicht im BBodSchG sollten klare Vorgaben zur Entsiegelung und zur Minimierung des Flächenverbrauchs aufgenommen werden. 2.3.4 Grundsatzes des sparsamen Umgangs mit Flächen Das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern verwies darauf, dass dieser Grundsatz bei der Neuregelung in § 1a BauGB und im Recht der Raumordnung § 2 Abs. 2 eingefügt werden solle. Ähnlich sah dies auch das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen und meinte hierzu, dass es eines solchen Grundsatzes nicht bedürfe. Im BauGB gelte der Grundsatz, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen sei und existiere somit bereits (§ 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB). Außerdem sähe der Entwurf des BauROG „die Berücksichtigung bodenschützerischer Belange bei Außenbereichsvorhaben“ vor. Das Umweltbundesamt war ebenfalls der Meinung, dass Regelungen zum Flächenschutz bereits im BauGB § 1 Abs. 5 Satz 9 und im ROG § 2 Abs. 1 Satz 8 bestünden.
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Hingegen war das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW der Auffassung, dass ein Grundsatz zum „sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden“ in die Zweckbestimmung des BBodSchG aufgenommen und zusätzlich u. a. im Bau- und Verkehrsrecht konkretisiert werden müsse. Auch Prof. F.-J. Peine, Georg-August-Universität Göttingen, beurteilte das Fehlen eines flächensparenden Grundsatzes als negativ. Insbesondere, da die Entsiegelungspflicht nach § 5 einer Rechtsverordnung bedürfe und deshalb nicht unmittelbar gelte. Es bestünde leider auch keine Rechtspflicht auf den Erlass einer Rechtsverordnung. Der Boden sei zudem nur dann zu entsiegeln, wenn er nicht mehr genutzt werde und wenn die Versiegelung im Widerspruch zu planungsrechtlichen Festsetzungen stehe. Dies bedeute insgesamt, dass eine Entsiegelung praktisch nicht stattfinden würde. So wäre es in der Praxis kaum vorstellbar, dass z.B. ein Bebauungsplan solche Festsetzungen enthielte, der eine Entsiegelung legitimieren würde, da eine Versiegelung erst im Widerspruch zu den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans stehen müsse. Dies sei in der Praxis nur schwer vorstellbar und so würde es für diese Fälle keine Entsiegelungspflicht geben. 2.3.5 Länderweite Bodenbestandsziele und Versiegelungsabgabe Im Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW war man der Ansicht, dass länderweite Bodenbestandsziele zu pauschal sein dürften, um den Flächenverbrauch sachgerecht zu verringern. Als Finanzierungsgrundlage für Maßnahmen oder Förderprogramme um einen Lenkungseffekt zur Verringerung der Bodenversiegelung bzw. eine verstärkten Entsiegelung zu erreichen, könnte eine Versiegelungsabgabe dienen. BUND und NABU hielten eine Versiegelungsabgabe für eine von möglichen ökonomisch wirkenden Instrumenten, um den Flächenverbrauch einzugrenzen. Es seien zudem flächendeckende Bodenerhebungen und länderübergreifende Bodeninformationssysteme notwendig, ebenso wie Förderprogramme und Zielvorgaben. Als grundlegende Voraussetzung für die Festsetzung von länderweiten Bodenbestandszielen forderten BUND und NABU sowie der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt die Errichtung eines länderübergreifenden Bodeninformationssystems. Dieses solle die Grundlage zur Einschätzung der Ist-Situation und des Handlungsbedarfs werden. Bodenbestandsziele könnten so besser angestrebt werden, diese müssten unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten festgelegt werden. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) äußerte sich dahingehend, dass ein durchgängiges Bodeninformationssystem Voraussetzung für die Entwicklung von Bodenbestandszielen sei, woraus sich aller-



45



flächenbezogener Bodenschutz



dings nicht die Entwicklung von landesweiten Bodenbestandszielen ableiten sollte. Eine Versiegelungsabgabe solle nicht gefordert werden. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) sprach sich vor allem gegen die Einführung einer Versiegelungsabgabe aus, die die Effektivität des Regierungsentwurfs nicht oder nur negativ beeinflussen würde. Das Umweltbundesamt sah gar keine Vorteile in der Pflicht zur Formulierung von Zielen. Es gäbe keinen Grund für den zu erwartenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Es stünde den Ländern bereits frei Bodenbestandsziele zu formulieren und flächenbezogen auszuweisen bzw. zu bestimmen. Eine besondere Pflicht würde nur zu einem erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand führen. Die planerischen Effekte einer Aufstellung von länderweiten Bodenbestandszielen blieben letztlich unklar. Eine Versiegelungsabgabe hätte keinen Einfluss auf die Effektivität des Gesetzes, da sie an Bauleitplanung, Bauordnung und Naturschutzrecht anknüpfen müsste und nicht ans Bodenschutzrecht. Nach Ansicht des Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern setze die Festlegung von Bodenbestandszielen oder Bodenqualitätszielen die Schaffung eines neuen Instruments der Bodenschutzplanung oder aber die Intensivierung des bestehenden Instruments Landschaftsplanung voraus. Unter dieser Voraussetzung der Ausweitung der fachlichen Mittel und Kapazitäten, seien Bodenbestands- oder Qualitätsziele u.a. ein geeignetes Mittel, um der Versieglung entgegenzuwirken. Ähnlich äußerte sich das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen. Hiernach würde eine Festsetzung von regionalspezifischen Bodenbestandszielen überhaupt nur einen Nutzen ergeben können, wenn ihre Verbindlichkeit durch Raumordnung und Landesplanung gegeben wäre, d.h. dort ebenfalls festgesetzt würde. Der Verband der chemischen Industrie sah hingegen überhaupt keinen Sinn in der Festlegung von Bodenbestandszielen. 2.3.6 Verwaltungsvereinbarung zur Datenübermittlung Unterstützt wurde die Forderung einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BUND und Ländern zum Datenaustausch vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen sowie vom Umweltbundesamt. Vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen wurde hingegen festgestellt, dass bereits bestehende Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern über den Austausch von
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Umweltdaten absolut ausreichend seien und höchstens speziell auf Daten zum Boden ausgeweitet werden müssten. Genau so sah dies das Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Zudem würde eine umfassende Datenübermittlung auf Bundesebene zu einem ungerechtfertigten Zusatzaufwand für die Länder führen.
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Schwerpunkte und Defizite



3.



BBodSchG und BBodSchV - ausgewählte Schwerpunkte und Defizite aus heutiger Sicht



3.1



Spezielle Schlussfolgerungen zum Anwendungsbereich des Gesetzes



Im Ergebnis ist im Zusammenhang mit dem Reg-E von 1996 generell folgendes festzustellen. Über Schwachstellen im Bodenschutz bestand vor dem Regierungsentwurf Einigkeit. Nur dass jeder der Akteure sie oft an anderer Stelle und meist mit unterschiedlicher Gewichtung sah. Die Wege zur Beseitigung der Defizite waren aufgrund der verschiedenen Interessen stark umstritten. Kernpunkt der Auseinandersetzung war, ob man mit dem BBodSchG ein umfassendes Gesetzeswerk schaffen sollte, welches alle bodenrelevanten Normierungen weitestgehend eigenständig behandeln sollte oder ob bereits bestehende bodenrelevante Regelungen der einzelnen Fachgesetze im Zusammenhang mit Bodenschutz weiterhin für sich ein hohes Maß an Gewichtung behalten sollten, und das BBodSchG sich damit dem Subsidiaritätsprinzip stark beugen müsste. Man entschied sich damals (und auch nach heutigem Stand der Dinge) für eine sehr starke subsidiäre Anwendung des BBodSchG. Obwohl man mit dem Prinzip der Subsidiarität über die Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen gerade eine Harmonisierung aller gesetzlichen Regelungen des Bodenrechts erreichen wollte, führte dies nicht zu dem gewünschten Ergebnis (trotz der dadurch in Kauf genommenen mangelnden Dominanz eigenständiger gesetzlicher Regelungen im BBodSchG gegenüber den Fachgesetzen). Durch die mangelnde „Eigenregie“ und Vorrangrolle des BBodSchG gerade in Themenbereichen mit direkter Auswirkung auf den Boden, konnte der Regierungsentwurf für den Zustand und Schutz der Böden in vielen Bereichen keine oder nicht befriedigende Lösungen bieten und eine angestrebte Harmonisierung wurde zugleich auch nicht wirklich erreicht. So äußerte sich der Sachverständigenrat für Umweltfragen zum Entwurf der Bundesregierung, dass durch Änderungen in anderen Fachgesetzen versucht würde, die Abgrenzung und Abstimmung der verschiedenen Anwendungsbereiche zueinander zu verbessern. Aber eine viel geübte und berechtigte Kritik beträfe nicht desto trotz die zahlreichen Ausnahmen des Anwendungsbereiches und die damit einhergehende Nachrangigkeit des BBodSchG gegenüber anderen fachgesetzlichen Regelungen. Fachspezifische Regelungen neigten durch ihren meist nutzungsorientierten Charakter tendenziell immer zum Bodenverbrauch. Bodenschutz werde in diesem Zusammenhang in der Regel nur als notwendiges Mittel bzw. „Notbremse“ angesehen, um den Belangen des Bodens überhaupt nachzukommen. Dies sei ein starkes Defizit für Bodenschutzaspekte und würde insbesondere dem Anspruch der Vorsorge nicht entsprechend Genüge tun. Der Entwurf
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der Bundesregierung habe das wichtige Ziel der Begrenzung von Stoffeinträgen ebenso meist den Fachgesetzen überlassen. Vor allem seien in diesem Zusammenhang Pflanzenschutz- und Düngemittelrecht zu nennen. Nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 E-BBodSchG fände das BBodSchG keine Anwendung sofern inhaltliche Festsetzungen der Vorschriften des Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts zum Schutze des Bodens eingehalten würden. Es bliebe zu bedenken, dass bei dieser Reihenfolge wiederum die produktionsorientierte Sichtweise vor dem Schutz dominiere. Eine grundlegende ökologische Orientierung fehle in den einzelnen Fachgesetzen, da es selbstverständlich auch nicht ihr primärer Regelungstatbestand sei. Im Fall von Dünge- und Pflanzenschutzmittelrecht müsste aufgrund der direkten Umweltauswirkungen und des Risikos einer schleichenden Anreicherung von Nähr- und Schadstoffen eigentlich ein stärkeres Gewicht auf der Berücksichtigung der ökologischen Aspekte liegen (SRU, 1996, S. 133 f.) Bezogen auf das heutige BBodSchG hat sich gemäß dem beibehaltenen starken Prinzip der Subsidiarität und den eingeschränkten Anwendungsbereich, d.h. der mangelhaften eigenständigen Tragweite des BBodSchG, gab es seit dem Reg-E BBodSchG auch leider keine wesentlichen Fortschritte mehr. Obwohl es schon damals neben den oben angeführten Aussagen sehr kritische Stimmen gab, die gerade die besondere Brisanz des Anwendungsbereichs und der hieraus entstehenden Defizite betonten. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen resümierte im Jahr 2000, dass auch nach heutig gültigem BBodSchG bezüglich der Schadstoffeinträge immer noch erhebliche Defizite im Anwendungsbereich bestünden. Noch immer sind wesentliche Bereiche für den Bodenschutz durch gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise die des Düngemittel-, Pflanzenschutz-, Abfall-, Planungs- und Baurechts ausgeschlossen und bleiben unangetastet und haben Vorrang, sofern sie eigene bodenrelevante (konkretisierende) Regelungen enthalten. Die Voraussetzung der bodenrelevanten Regelung trifft, z.B. auf die Düngemittel-, Klärschlamm- und Bioabfallverordnung zu, womit diese aus dem Anwendungsbereich des eigenständigen Bodenschutzrechts ausgenommen sind. Dabei hat sich nach Meinung des Sachverständigenrats für Umweltfragen bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass wie zu erwarten war, allein die Erweiterung von Regelungen hinsichtlich des Bodens in anderen Fachgesetzen nicht ausreiche, um Beeinträchtigungen der Böden zu verhindern. Insbesondere Regelungen zum Immissionsschutz, Düngemittel- und Pflanzenschutzrecht sowie Baurecht enthielten keine verbindlichen Grenzwerte hinsichtlich der Bodenbelastungen. Allein die TA Luft berücksichtige in eingeschränkter Weise die Deposition von Luftschadstoffen (u.a. über eine Sonderprüfung nach Nr. 2.2.1.3. TA Luft) (SRU, 2000). In diesem Zusammenhang ist es mit Vorsicht zu genießen, wenn die Bundesregie-
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rung in ihrem Bodenschutzbericht von 2002 ausführt, es sei die Aufgabe der Zukunft nicht nur das BBodSchG oder die BodSchV selbst zu verbessern, sondern den Schutz der Ressource bzw. Bodenbelange auch in der Vielzahl weiterer Rechtsbereiche, die direkt oder indirekt ebenfalls Bodenschutz regeln, noch nachdrücklicher zu verankern (Bodenschutzbericht, 2002). Dies ist zwar im Sinne einer Flankierung des BBodSchG durch andere Fachgesetze durchaus erstrebenswert, lässt aber die Vermutung offen, dass man auf die Taktik der (zu) kleinen Schritte mit Hilfe der einzelnen Fachgesetze ausweicht, weil man beim eigenständigen BBodSchG größere Auseinandersetzungen vermeiden will und damit dem Prinzip der Subsidiarität weiterhin starken Vorrang zubilligt, anstatt den Bodenschutz, da wo er primär geregelt werden muss, nämlich im BBodSchG trotz zu erwartender Konflikte und Widerstände auf direktem Wege nachdrücklicher zu verankern. Auch im gültigen BBodSchG ist der viel umstrittene Anwendungsbereich des BBodSchG in § 3 Abs. 1 festgelegt. Nach § 3 Abs. 1 BBodSchG findet das BBodSchG aus Gründen der Harmonisierung zu speziellen Fachgesetzen, die den Boden ebenfalls (mittelbar) bereits schützen, nur Anwendung, soweit diese einzeln aufgeführten Fachgesetze Einwirkungen auf den Boden selbst nicht konkret regeln. Was aber unter den Einwirkungen zu verstehen ist, wird nicht näher definiert, somit gehen die jeweils spezielleren Gesetze dem BBodSchG eigentlich immer vor (gemäß dem allgemeinem Grundsatz bei konkurrierenden Vorschriften, dass die spezielleren den allgemeineren Regelungen vorgehen), soweit sie bodenbezogene (also noch nicht einmal unbedingt bodenschützende) Regelungen enthalten (Subsidiaritätsprinzip). Über die Bestimmungen des § 3 BBodSchG wird somit die Tragweite der Regelungen des BBodSchG stark eingeschränkt, oder anders gesagt, seine eigenständige Durchsetzungskraft sehr begrenzt. Damit findet das BBodSchG in den genannten Fällen des § 3 Abs. 1 Nr. 1-11 nur Anwendung sofern diese überhaupt keine bodenrelevanten Regelungen enthalten. Nach dem Schutzzweck der fachgesetzlichen Regelungen kann dabei in unmittelbar und mittelbar schützende Vorschriften im Hinblick auf den Boden unterschieden werden. Was so für die explizit durch das Gesetz aufgeführten unmittelbar bodenrelevanten Fachgesetzen der Nr. 1-11 gilt, trifft im übrigen auch in gleicher Weise auf alle sonstigen Fachgesetze mit (mittelbar) bodenrelevanten Regelungen zu. Das Verhältnis vom BBodSchG zum BImSchG wird zudem in § 3 Abs. 3 BBodSchG-RegE geregelt. Zusammenfassend heißt das, dass nach den weiterhin gültigen Regeln der Subsidiarität grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass fachbezogenes Recht, wie z.B. das Düngemittel- oder Pflanzenschutzrecht, durch das BBodSchG nachgebessert wer-
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den kann. Bei rahmenartigen Bestimmungen des Fachrechts (wie z. B. „Schutz des Allgemeinwohls“, „Abwehr sonstiger Gefahren“), strahlt das Bodenschutzrecht auf die Auslegung des fachfremden Rechts wenn überhaupt lediglich aus. Im vollem Umfang findet das BBodSchG nur Anwendung, wenn das fachfremde Recht bodenrelevante Rechtsbereiche nicht regelt. Dies ist z.B. für das Recht der Beförderung gefährlicher Güter der Fall. Zunächst regelt dieses unmittelbar nur den Transport, jedoch nicht die Folgen, die aus etwaigen Unfällen entstehen können. Werden bei Unfällen Bodenkontaminationen verursacht, kann u.a. das Bodenschutzrecht Anwendung finden. Hinsichtlich der Frage, in wie weit bodenschützende gesetzliche Regelungen sich auch auf andere Umweltmedien auswirken, kann gesagt werden, dass dieser Aspekt auch nicht angemessen berücksichtigt worden ist, obwohl Boden in seiner besonderen Eigenschaft als Schnittstelle zu anderen Umweltmedien für eine medienübergreifende Strategie prädestiniert ist. Auch das BBodSchG in seiner heutigen Fassung hätte trotz der Gefahr von Doppelregelungen diesen Ansatz stärker durch einen weitreichenderen Anwendungsbereich verwirklichen müssen. Denn im Zweifelsfall dürfte eine Doppelregelung weniger schädlich sein als das Fehlen einer angemessenen Bodenschutzregelung, sofern andere Umweltmedien in besonderem Maße „offensichtlich“ direkt mit betroffen sein können. Die besondere Bedeutung des Bodens als Schnittstelle der Umweltmedien wird, z.B. durch den Sachverhalt deutlich, dass alle Stoffe, die in das Grundwasser gelangen, zunächst durch den Boden aufgenommen und weitergeleitet werden. Bodenschutz ist damit de facto zugleich immer vorsorgender Grundwasserschutz. Die Gewichtung, die er erfährt, kommt vor allem auch dem Umweltmedium Wasser in ähnlicher Weise zu Gute. Nicht ohne Grund weist der Sachverständigenrat für Umweltfragen ausdrücklich darauf hin, dass ein flächendeckender Schutz der Ressource Grundwasser vor anthropogenen Beeinträchtigungen, nur in der strikten Kombination mit dem Bodenschutz zu verwirklichen sei (SRU, 2000). Abschließend lässt sich zum Themenkomplex des Anwendungsbereichs sagen, dass ein höherer Standard des Bodenschutzes hätte gewährleistet werden können, und man damals wahrscheinlich mehr gewonnen hätte (trotz drohender Schwierigkeiten im Vollzug durch mögliche Doppelregelungen), wenn man umgekehrt vorgegangen wäre und die prinzipielle Vorrangigkeit des BodSchG vor den Fachgesetzen durchgesetzt hätte. Denkbar wäre als erster Schritt beispielsweise die Klausel gewesen, dass das BBodSchG immer Vorrang gegenüber anderen Fachgesetzen hat, mit der einzigen Ausnahme, dass allein bei inhaltsgleichen oder weitergehenden bodenbezogenen Bestimmungen der Fachgesetze das BBodSchG nicht vorgehen würde. Auf diese Weise wäre man dem Ansatz eines
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möglichst weitreichend eigenständigen Bodenschutzes durch das BBodSchG selbst gefolgt. Durch eine dominante Vorrangstellung des BBodSchG hätte man damit den Boden als drittes Umweltmedium Luft (BImSchG) und Wasser (WHG) in seiner rechtlichen eigenständigen Tragweite tatsächlich gleichgestellt.



3.2



Aspekte des nachsorgenden Bodenschutzes



3.2.1 Allgemein Neben der Kritik an der Tragweite des Anwendungsbereichs, tritt die Kritik an Umfang und Gewichtung des heutigen BBodSchG, wie auch der behandelten Themen des Regierungsentwurfs vom 25.09.96 hervor, d.h., dass man hauptsächlich ein Gesetz im Hinblick auf Gefahrenabwehr und Altlasten schaffen wollte. (Wie es im Übrigen auch nur unschwer bereits am Titel des Gesetzes selbst zu erkennen war: „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten“). Dieser Vorwurf muss allerdings auch vor dem Hintergrund eines hohen Problemlösungsdrucks der Altlastenproblematik (überwiegend im Zusammenhang mit der Altlastenbewältigung in den neuen Bundesländern) in den 90er Jahren gesehen und relativiert werden. Seit 1994 erhöhte sich bis Ende 1999 die Gesamtzahl der zivilen Altlastenverdachtsflächen auf ca. 305.000. Daneben existierten ca. 10.000 militärische und 3.000 Rüstungsverdachtsflächen (SRU, 2000, S. 243). Der Anteil der Flächen mit bleibendem Verdacht oder bestätigten Altlasten lag bis zum Jahr 2000 allerdings bei weniger als 3% der zunächst erhobenen Altlastenverdachtsflächen (SRU, 2000, S. 246). Aufgrund der drängenden Probleme in der Altlastenbearbeitung verwundert es nicht, dass bezogen auf die gesamte Diskussion des Reg-E in Anzahl und Intensität der Beiträge der eindeutige Schwerpunkt der gesamten Bodenschutzdebatte auf dem nachsorgenden Bereich des Bodenschutzes mit Gefahrenabwehr und Altlastenthematik lag und hier auch weitgehende Fortschritte zu verzeichnen waren. Überwiegend wurde der Bereich der Gefahrenabwehr und der Umgang mit verunreinigten Böden tatkräftig normiert. Für den Bereich des nachsorgenden Bodenschutzes enthielt der Regierungsentwurf somit begrüßenswerte Ansätze vor allem vor dem Hintergrund einer von fast allen Interessenvertretern gewollten Vereinheitlichung im Altlastenrecht. In der Folge hat sich beim Themenkomplex Gefahrenabwehr und Altlasten bzw. nachsorgender Bodenschutz zum heute gültigen BBodSchG damit letztlich nicht mehr viel geändert. Die Bestimmungen des § 4 BBodSchG enthalten Anforderungen, die an die Gefahrenabwehr zu stellen sind und begründen für den genann-
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ten Personenkreis unmittelbar zu erfüllende Pflichten. Damit bedarf es bspw. nicht erst einer behördlichen Aufforderung notwendige Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren oder Beseitigung von schädlichen Beeinträchtigungen des Bodens zu treffen, sondern diese sind generell vom Verantwortlichen von vorn herein selbstständig durchzuführen, für deren Erfüllung er Sorge zu tragen hat. Dabei bestehen gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG zur Verhinderung schädlicher Bodenveränderungen für jeden, der auf den Boden einwirkt, öffentlich-rechtliche Sorgfaltspflichten. Nach § 4 Abs. 1 hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden („Jedermannspflicht“). Anders als im Regierungsentwurf vorgesehen, beinhaltet der Kreis der erfassten Personen damit „Jedermann“, der auf den Boden einwirkt, und orientiert sich damit nicht allein an den Handlungszielen der Eigentümer oder Besitzer, die den Boden nutzen oder mit ihm wirtschaftlich tätig sind. Nach § 4 Abs. 3 BBodSchG muss der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sowie dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Eigentümer oder Besitzer des Grundstücks den Boden, die Altlast sowie über schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten hervorgerufene verursachte Gewässerverunreinigungen sanieren. Und zwar so, dass auf Dauer keine Gefahren, erheblichen Nachteile oder Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit bestehen. Als Folge der Einwirkung auf den Boden durch den genannten Personenkreis des § 4 BBodSchG darf nach § 2 Abs. 3 kein Verhalten vorliegen, dass eine nachteilige Veränderung einer der in § 2 Abs. 2 BBodSchG aufgeführten Bodenfunktionen verursacht (schädliche Bodenveränderung), die zugleich geeignet ist Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen (für Rechtsgüter [hier überwiegend in Form von Leben, Gesundheit und Vermögen]) des einzelnen oder der Allgemeinheit herbeizuführen. Dadurch ist auch an dieser Stelle der Begriff der schädlichen Bodenveränderungen an die Bedingung geknüpft, dass neben dem Boden zugleich die Öffentlichkeit oder Personen beeinträchtigt sein müssen. Damit wird für den Bereich der Gefahrenabwehr der Boden nicht sofort per se selbst geschützt und ist Beeinträchtigungen solange frei ausgesetzt, bis diese Bedingungen eintreten. Als Tatbestandsmerkmal einer schädlichen Bodenveränderung reicht sowohl die Beeinträchtigung einer primär auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ausgerichteten Bodenfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) als auch einer der nutzungsbezogenen Bodenfunktion (§ 2 Abs. 2 Nr. 3) sowie, der Bodenfunktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (§ 2 Abs. 2 Nr. 2) aus. Meist sind durch eine
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nachteilige Bodenveränderung aber zugleich mehrere der drei genannten Kategorien von Bodenfunktionen auf einmal betroffen.



3.2.2 Altlasten Durch die tatkräftige Normierung der Gefahrenabwehr, wie sie im übrigen auch bereits im Reg-E BBodSchG von 1996 ersichtlich wurde, kann man sogar soweit gehen und feststellen, dass mit dem BBodSchG insgesamt ein Gesetz erlassen wurde, dass in der Gewichtung und konkreten Ausgestaltung hauptsächlich den Themenschwerpunkt Altlasten behandelt und hier seine besonderen Stärken hat (SRU, 2000, S. 248). So ist (neben dem KrW/AbfG) heute vor allem das BBodSchG bezüglich der Altlastenbearbeitung von Bedeutung und hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die Länder schädliche Bodenveränderungen nach einheitlichen Maßstäben zu identifizieren und zu bewerten haben. In § 5 Abs. 2 BBodSchV werden die Sanierungsanforderungen beruhend auf § 4 Abs. 5 BBodSchG konkretisiert. Zweck war es, über die Gefahrenabwehr hinaus weiterführende Regelungen unabhängig vom Rückwirkungsverbot zu finden. Die vorhandene Beseitigungspflicht nach § 4 Abs. 5 BBodSchG wird durch § 5 Abs. 2 Satz 1 weiter ausgeführt. Es wird klargestellt, dass eine Beseitigungspflicht auch für den Fall von Vorbelastungen des Bodens oberhalb der Hintergrundwerte gilt, sofern diese nach Inkrafttreten des BBodSchG (01.03.99) entstanden sind. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchstabe B BBodSchG können Anforderungen an den Umfang der Dekontaminations- oder Sicherungsmaßnahmen per Verordnung festgesetzt werden. Allerdings wurde dies in der BBodSchV nicht umgesetzt. Zeitliche Aspekte bezüglich der Maßnahmen sowie genauen Behandlung oder der Verbleib von entnommenen Stoffen blieben undeutlich geregelt. Verwertungsmaßnahmen von entnommenen Stoffen und ihres Verbleibs sollten lückenlos dokumentiert werden, damit Grauzonen besser aufzudecken sind. (SRU, 2000, S. 248 f.). Versäumt wurde der Dekontamination gegenüber der Sicherung einer Altlastenfläche einen deutlicheren Vorrang einzuräumen. Bezüglich des Verhältnisses von Dekontaminations- zu Sicherungsmaßnahmen ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Meinung, dass § 2 Abs. 7 BBodSchG nicht dahingehend interpretiert werden darf, dass eine Dekontamination dadurch geleistet wird, dass belastetes Material abgefahren wird (Umlagerung) und der Standort damit als dekontaminiert gilt. Dies könnte aus Kostenanreizen zu fehlgeleiteten Stoffströmen auf nicht ausreichend gesicherte (nicht TASi-konforme) Deponien führen. Es sei viel mehr
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dafür Sorge zu tragen, dass die kontaminierte Masse auch wirklich aufbereitet werde (SRU, 2000, S. 248 f.) Im Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung werden Prozesse der Selbstreinigung (natural attenuation) sehr unterschiedlich bewertet und kontrovers diskutiert. Eine wissenschaftlich fundierte Beurteilung steht noch aus. Es handelt sich dabei um selbstreinigende Umwandlungs- und Abbauprozesse der Dispersion, Verdünnung, Sorption und Verflüchtigungen, aber auch biologischen Ab- und Umbau oder chemische Umwandlungen. Selbstreinigende Prozesse laufen dabei über Stoffumwandlungen und –bindungen im Untergrund ab. Bisher ist absehbar, dass für eine Altlastensanierung die Prozesse der Selbstreinigung schwer abzuschätzen und noch nicht zielgerichtet steuerbar sind, da vor allem ihre Wirkungsintensität ungewiss ist. Die Überschätzung der natürlichen Reinigungskraft des Bodens hat in der Vergangenheit sogar dazu geführt, dass Altlasten erst entstanden sind. Hauptargument für eine Sanierungsstrategie unter Zuhilfenahme des Konzepts der natural attenuation ist eine Kontamination auf diese Weise tatsächlich abzubauen, anstatt sie beispielsweise lediglich durch Einschluss zu sichern. Toxizität, Mobilität und Ausmaß der Schadstoffe sollen soweit reduziert werden, dass sie für Mensch und Umwelt keine Gefahr mehr darstellen (SRU, 2000, S. 250).



3.2.3 Prüf-, Maßnahmen- und Vorsorgewerte in der BBodSchV Das Kernstück der BBodSchV bilden die Prüf- und Maßnahmenwerte zur Beurteilung von Gefahren, die von einem kontaminierten Boden direkt oder indirekt über Nahrungs- und Futterpflanzen sowie Grundwasser auf den Menschen ausgehen können (Berücksichtigung verschiedener Pfade). Wie im BBodSchG vorgegeben, erfolgt eine wirkungsbezogene Betrachtungsweise als Orientierung für Prüf- und Maßnahmewerten, wobei nach verschiedenen Nutzungen differenziert wird. Darüber hinaus gibt es Vorsorgewerte, die aber auf Akkumulationseffekte und Langzeitwirkungen von Bodenbelastungen abstellen (SRU, 2000, S. 225). Prüf- und Maßnahmenwerte dienen hingegen immer der Gefahrenbeurteilung bereits bestehender schädlicher Bodenveränderungen, während Vorsorgewerte zur Beurteilung des Besorgnisgrundsatzes hinsichtlich zukünftiger schädlicher Bodenveränderungen eingesetzt werden. Sie sind insgesamt Instrumente zur Bestimmung einer quantifizierbaren Größe, die eine Wirkungsschwelle angibt, mit der man zwischen gefährlich und ungefährlich oder bedenklich und unbedenklich unterscheiden will. Bundeseinheitliche Werte über die BBodSchV zu gewährleisten, ist hierbei erforderlich, um Rechtseinheit und –sicherheit bei der Beurteilung
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der stofflichen Belastung von Böden und Standorten zu gewährleisten. Nach § 8 BBodSchV sind die Bodenwerte wie folgt definiert: Prüfwerte:



Maßnahmenwerte:



Vorsorgewerte:



Werte, bei deren Überschreitung unter Berücksichtigung der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzustellen ist, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt. Werte für Einwirkungen oder Belastungen, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodennutzung in der Regel von einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast auszugehen ist und Maßnahmen erforderlich sind. Bodenwerte, bei deren Überschreiten in der Regel davon auszugehen ist, dass das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung zu besorgen ist. Im Zusammenhang mit Anforderungen der Vorsorge können auch Werte über die zulässige Zusatzbelastung des Bodens festgelegt werden (BACHMANN et al, 1998, S. 4 f.).



Mit der Festsetzung von pfadspezifischen und nutzungsbezogenen Prüfwerten in der BBodSchV ist nach Ansicht des Ingenieurtechnischen Verbandes Altlasten e.V. (ITVA) der entscheidende Schritt für eine bundeseinheitliche Betrachtungsweise und einer Bereinigung der Listenvielfalt der Bundesländer getan. Bei den Maßnahmewerten muss darauf geachtet werden, dass eine Einzelfallbetrachtung hinsichtlich der Gefahrenbeurteilung gemessen an der Situation vor Ort nicht zu kurz kommt. Rein pragmatisch gesehen könnte es nämlich bei sofortigen sehr restriktiven Standards zu einem Sanierungsautomatismus kommen, der sich bei teilweise fehlender Finanzierungsregelung auch unter anderem auf die Finanzhaushalte von Ländern und Kommunen negativ auswirken könnte (BURMEIER, 1998). So haben die bodentypischen Bodeneigenschaften (physikalisch, chemisch, biologisch) großen Einfluss auf die Empfindlichkeit der Böden gegenüber Schadstoffen. Sie filtern und puffern gewisse Schadstoffe mit unterschiedlicher Intensität und beeinflussen so ihre Mobilität, d.h. vor allem den Transfer in Grundwasser und Pflanzen. Ein geeignetes Sanierungsverfahren muss sich daher an der Variabilität der Böden bzw. Bodeneigenschaften gegenüber stofflichen Belastungen ausrichten und die vorliegenden natürlichen Hintergrundwerte berücksichtigen (BVB, 2000, S. 5). In diesem Zusammenhang geht das Konzept der „critical loads“ davon aus, dass schädliche Bodenveränderungen erst bei speziell festgestellten Abweichungen
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von Werten gegenüber dem standortbezogenen Normalwert auffällig werden. Dabei wird nach unterschiedlichen Bodenarten differenziert und die bisherige Belastung als auch die (orts-)spezifische Sensitivität der spezifischen Bodentypen bzw. -arten gegenüber den zusätzlichen Stoffeinträgen zur Grundlage der Bewertung gemacht. Grundsätzlich hält daher der Sachverständigenrat für Umweltfragen das „critical loads“ Konzept zur Bewertung insgesamt und besonders im Falle von euthrophierend oder versauernd wirkender Stoffe für geeignet. Gegenwärtig sind die vorliegenden Ansätze des Konzepts allerdings noch zu undifferenziert und können der Komplexität der Zusammenhänge noch nicht entsprechen (SRU, 2000, S. 234 f.).
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3.3



Aspekte des vorsorgenden Bodenschutzes



3.3.1 Allgemein Die Vorsorgepflichten nach § 7 BBodSchG sind gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen gerichtet, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. Anordnungen zur Vorsorge dürfen durch die zuständigen Behörden nur getroffen werden, soweit Anforderungen in dieser Verordnung festgelegt sind. § 8 legt in Absatz 1 fest, wann von der Besorgnis des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung durch zusätzliche von den Verpflichteten verursachte Schadstoffeinträge auszugehen ist. Nach § 7 Satz 1 BBodSchG sind die Adressaten für die vorsorgenden Maßnahmen der Eigentümer oder der Besitzer des Grundstücks oder derjenige der Maßnahmen auf einem Grundstück durchführen lässt, die zu Änderungen der Bodenbeschaffenheit führen können („Jedermannspflicht“). Der Adressatenkreis ist damit zunächst relativ weit gefasst. Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht müssen Bodeneinwirkungen nach § 7 Satz 3 BBodSchG vom Adressat vermieden oder vermindert werden, sofern dies verhältnismäßig zum Zweck der Nutzung des Grundstükkes ist. Zugehörige Vorsorgeanforderungen werden durch § 10 BBodSchV näher bestimmt. Die Gewissheit (hinreichende Wahrscheinlichkeit) einer schädlichen Bodenveränderung ist hierbei nicht erforderlich, der begründete Verdacht (unterhalb der hinreichenden Wahrscheinlichkeit) einer Schädigung ist ausreichend und entspricht dem Besorgnisgrundsatz. Gründe zur Anwendung des Besorgnisgrundsatzes liegen zum einen in dem Ziel, dass Böden generell nicht beeinträchtigt werden sollen (Minimierungsgebot) und zum anderen dass man dadurch eine Gefahrensituation von vorn herein vermeiden möchte. Sinn und Zweck ist es damit auch einem potentiell gefährlichen Geschehensablauf vorzubeugen. Das Problem der Umsetzung des Besorgnisgrundsatzes besteht aber in dem angesprochenen ungewissen Kausalverlauf und seiner Einschätzung, d.h. der bestehenden Prognoseunsicherheit, die im Fall der Vorsorgepflichten des § 7 BBodSchG immanent vorhanden ist. Um unzumutbare Belastungen zu vermeiden, die sich aus dieser Ungewissheit ergeben können, sehen daher § 7 Satz 4 i.V.m. § 10 Abs. 1 Satz 3 vor, dass behördliche Anordnungen zur Durchsetzung der Vorsorgepflichten nur getroffen und gegenüber dem zur Vorsorge Verpflichteten geltend gemacht werden können, soweit Anforderungen, die an die Vorsorge zu stellen sind, in einer Rechtsverordnung nach Verordnungsermächtigung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bestehen und durch die darin vorgesehenen Vorsorgewerte konkretisiert



59



Schwerpunkte und Defizite



werden. Die zugehörigen Vorsorgewerte in der BBodSchV sind charakterisiert durch den Besorgnisgrundsatz des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung durch zusätzliche Stoffeinträge. Der Besorgnisgrundsatz des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung durch zusätzliche Schadstoffeinträge ist in der Regel dann zu besorgen, wenn Schadstoffgehalte im Boden vorliegen, die die Vorsorgewerte überschreiten oder eine erhebliche Anreicherung von anderen Schadstoffen erfolgt, die aufgrund ihrer krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder toxischen Eigenschaften in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Bodenveränderungen hervorzurufen (UBA, 2002, S. 6). Im 7. Teil der BBodSchV wird insgesamt auf die Vorsorge abgestellt. Die Verhinderung des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen rückt hier gegenüber der Zustandsbewertung einer Belastung, wie sie bei der Gefahrenabwehr vollzogen wird, in den Vordergrund. Es geht dabei um die Vermeidung oder Reduzierung von Belastungen, die auf den Boden einwirken. Vorsorgemaßnahmen sind nach den Maßstäben des BBodSchG geboten, wenn wegen der räumlichen, langfristigen oder komplexen Auswirkungen einer Nutzung nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen und die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung besteht. Dazu konkretisiert § 9 BBodSchV die Besorgnis für das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung, stellt den Bezug zu den Vorsorgewerten in Anhang 2 Nr. 4 her und verweist darüber hinaus auf weitere Schadstoffe. Vorsorgewerte sollen so nach den Maßstäben des § 8 BBodSchG einen Besorgnis-Tatbestand anzeigen. Bei der Überschreitung der Vorsorgewerte unter der beschriebenen Berücksichtigung von großflächig siedlungsbedingten oder geogen bedingten Schadstoffanreicherungen (im Hinblick auf Hintergrundwerte), ist in der Regel davon auszugehen, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung besteht (Signalwirkung für den Besorgnisgrundsatz). Sowohl bei naturbedingt als auch bei großflächig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten gilt die Besorgnis aber erst dann als gegeben, wenn eine erhebliche Freisetzung von Schadstoffen (einsetzende Mobilisierungsprozesse) oder zusätzliche Einträge durch den Grundstückseigentümer oder den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück stattfinden und diese nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen. Vorsorgewerte haben so u.a. das Ziel Stoffanreicherungen zu verhindern, die oft schleichend in ihrer Summe akkumulativ zusammenwirken. Insgesamt sollen Vorsorgewerte einen langfristigen Schutz der Böden gewährleisten. Der langfristige Schutz hat zum Ziel, dass Böden vielfältig nutzbar erhalten bleiben (KNOPP/HEINZE, 2000).
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3.3.2 Zulässige Zusatzbelastungen Nach § 8 Abs. 2 BBodSchG i.V.m. § 9 BBodSchV ist das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen besonders dann zu besorgen, wenn Schadstoffgehalte, die in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV festgelegten Vorsorgewerte für Metalle und organische Stoffe (als materielles Kriterium zur Kennzeichnung der Besorgnisschwelle) überschreiten, oder aber eine Anreicherung von Schadstoffen erfolgt, die im besonderen Maße geeignet sind schädliche Bodenveränderungen herbeizuführen. Die zulässigen Zusatzbelastungen der Böden werden selbst in § 11 BBodSchV i.V.m. Anhang 2 Nr. 5 BBodSchV behandelt. Eine Überschreitung der Werte ist nur bis zur Höhe der in Anhang 2 Nr. 5 BBodSchV genannten Werte der zulässigen zusätzlichen jährlichen Frachten an Schadstoffen erlaubt. § 11 Abs. 1 bestimmt, dass wenn die in Anhang 2 Nr. 4.1 BBodSchV festgesetzten Vorsorgewerte für Schwermetalle bei einem Schadstoff überschritten werden, eine Zusatzbelastung insoweit bis zur Höhe der in Anhang 2 Nr. 5 BBodSchV festgesetzten jährlichen Frachten des Schadstoffes zulässig ist. Dies sieht auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG vor, der Anforderungen an zulässige Zusatzbelastungen und zur Vermeidung oder Verminderung von Stoffeinträgen bestimmt. Bei der Bemessung der Zulässigkeit weiterer Einträge von Schadstoffen sind dabei jedoch die Einwirkungen auf den Boden über Luft und Gewässer sowie durch unmittelbare Einträge, z.B. über Düngemittel, Klärschlämme und Verwertung von Abfällen zu beachten. Die zulässigen zusätzlichen Frachten sind dementsprechend als Summenwerte über alle Eintragspfade festgesetzt worden. Nach § 7 BBodSchG i.V.m. § 10 Abs. 1 Satz 1 BBodSchV hat der Adressat bzw., der zur Vorsorge Verpflichtete, bei Erreichen der Prüfwerte dafür Sorge zu tragen und Vorkehrungen zu treffen, weitere Schadstoffeinträge auf das Grundstück zu vermeiden oder angemessen zu vermindern (dies beinhaltet, z.B. auch technische Vorkehrungen an Anlagen) (KNOPP/HEINZE, 2000). 3.3.3 Spezielle Bestimmungen zum Auf- und Einbringen auf oder in den Boden Als weiterer relevanter Schwerpunkt der Vorsorge und direkte rechtverbindliche Regelung für den Vollzug bleibt im Kern § 12 BBodSchV mit den Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien in den Boden übrig. § 6 BBodSchG ermächtigt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden zu begründen. Der Begriff Material ist dabei sehr weit gefasst. Bei den Anforderungen spielt der § 1 BBodSchG (Zweck und Grundsätze des Gesetzes) als Bezug eine wichtige Rolle. Gemäß § 6 i.V.m. § 1 Satz 3 BBodSchG sind Beeinträchtigungen der in § 2 Abs.
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2 Nr. 1 und 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen möglichst (und damit nicht zwingend) zu vermeiden. Das Auf- und Einbringen von Materialien wird durch § 6 BBodSchG i.V.m. § 12 BBodSchV geregelt. Es können damit Anforderungen in der BBodSchV an das Aufund Einbringen von Materialien hinsichtlich Schadstoffgehalt und anderer Eigenschaften der Materialien sowie der Böden, Verbote oder Auflagen an Art und Menge, des Zeitpunktes und in Abstimmung auf die Standortverhältnisse festgelegt werden. Die Ermächtigungen des § 6 BBodSchG reichen allerdings nur soweit wie es der Anwendungsbereich nach § 3 Abs. 1 BBodSchG vorsieht. So wird dieser Regelungsbereich wieder einmal stark durch die Bestimmungen der Fachgesetzte dominiert. Gesonderte gesetzliche Regelungen des Abfall-, Düngemittel-, Pflanzenschutz- oder Baurechts zur Nutzung der wirtschaftlichen Verwertung von Böden haben also Vorrang. § 12 BBodSchV beinhaltet somit nur in geringem Umfang selbstständige Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden. Gemäß § 12 Abs.1 BBodSchV richten sich die Qualitätsanforderungen der verwendbaren Böden nach der durch § 8 KrW-/AbfG erlassenen Verordnung sowie der Klärschlammverordnung. Bestehende Regelungslücken im Abfallrecht hinsichtlich der bodenbezogenen Abfallverwertung werden leider nicht ausgefüllt. Argumentiert wird, dass die kostbare Ressource Boden möglichst umfassend wiederverwertet und Bodenbörsen zu diesem Zweck weiter ausgebaut werden sollten. So ist auch nach Ansicht des Wissenschaftlichen Beirat Bodenschutz (WBB) eine sparsame und schonende Verwendung der Ressource Boden über die Verwertung von Bodenmaterial und von anderen Abfällen mit „bodenähnlichen“ Eigenschaften eine sinnvolle Strategie des Bodenschutzes. „Bodenbörsen“ seinen ein wichtiges Instrumentarium zur Verbesserung der Nutzung dieser Ressourcen. Der Beirat empfiehlt die Unterstützung und Vernetzung der schon bestehenden Ansätze zu Bodenbörsen (WBB, 2000, S.55). Der unter dem Vorsorgegedanken gültige Besorgnisgrundsatz gegenüber dem Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen gilt gemäß § 12 BBodSchV nur im Rahmen von Rekultivierungsmaßnahmen. Außerdem muss bei Rekultivierungsmaßnahmen gewährleistet sein, dass mindestens eine der in § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen, d.h. die natürlichen Funktionen und die nutzungsbezogenen Funktionen gleichermaßen, nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt werden (KNOPP/HEINZE, 2000). Der Regelungsbereich bezüglich der Rekultivierungsmaßnahmen betrifft Bodenmaterial und sonstige Materialien, einschließlich Gemische bis in den Bereich der
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durchwurzelbaren Bodenschicht. Für das Auf- und Einbringen gelten folgende Anforderungen: • • • • • • •



Gewährleistung der (nachhaltigen) Sicherung und Wiederherstellung mindestens einer konkret benannten Bodenfunktion Schon die Besorgnis des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen muss ausgeschlossen werden Vermeidung von negativen bodenphysikalischen Auswirkungen Die Nährstoffzufuhr ist der Menge und dem Bedarf nach der Folgevegetation anzupassen Veranlassung notwendiger Untersuchungen durch den Pflichtigen Beachtung der Gültigkeit gebietsbezogener Beschränkungen (Wasserschutzgebiete, etc.) Beachtung von Sonderregelungen für Gebiete mit erhöhtem Schadstoffgehalt sowie bei Umlagerungen in Bereichen von bereits vorhandenen schädlichen Bodenveränderungen bzw. Altlasten sowie baulichen bzw. betrieblichen Anlagen.



Allerdings bedürfte es bei einigen dieser Anforderungen einer näheren Erläuterung, da sie teilweise nicht näher bestimmt sind. Die Anforderungen bleiben sehr umfangreich und offen, und es herrscht zur Begründung der Rekultivierungsmaßnahme fast freie Auswahlmöglichkeit, welche der Funktionen man sichern oder wiederherstellen möchte. Denn die Bedingung bezieht sich lediglich auf eine zu sichernde oder wiederherzustellende Funktion des § 2 Abs. 2 BBodSchG. So besteht wieder kein Vorrang des Schutzes der natürlichen Bodenfunktionen. Fraglich bleibt daneben, inwiefern über Rekultivierungsmaßnahmen die natürlichen Funktionen naturwissenschaftlich gesehen überhaupt wiederherzustellen sind. Die natürlichen Bodenfunktionen sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte werden allerdings besonders durch § 12 Abs. 8 BBodSchV geschützt. Allerdings nur sofern es sich um Böden handelt, die eine der beiden genannten Funktionen in besonderem Maße erfüllen. In diesem Fall soll ein Auf- und Einbringen in und auf den Boden ausgeschlossen sein. Speziell gilt diese Regelung für Waldböden, Böden in Wasserschutzgebieten und Schutzgebieten nach Naturschutzrecht. Diese Regelung kann allerdings nur sinnvoll angewendet werden, wenn vor allem eine Bewertung der natürlichen Bodeneigenschaften nach festzusetzenden generell gültigen Kriterien erfolgen könnte, um einer Willkür in dieser Frage entgegenzuwirken (KNOPP/HEINZE, 2000). Ansonsten bestehen allgemein Güteanforderungen an auf- oder einzubringendes
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Bodenmaterial in § 12 BBodSchV und in verschiedenen Regelwerken von LAGA, LABO, DIN und RAL. Bei der bodenbezogenen Verwertung von Abfällen ist eine Harmonisierung dieser einschlägigen Regelwerke zum Umgang mit Bodenmaterial mit den Anforderungen der BBodSchV ein notwendiger nächster Schritt in Richtung auf ein ausgewogenes Konzept zur Bodenvorsorge im Zusammenhang der Bodenverwertung. Der Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz (WBB) fordert auch daher eine Konkretisierung der Anforderungen nach § 12 BBodSchV, um eine einheitliche Bewertung von beispielsweise jährlich fast 1 Mio. Tonnen pflanzenbaulich verwerteten Baggergutes zu gewährleisten. Der Beirat empfiehlt, Vorgaben der Technischen Regel „Verwertung von kultivierbarem Bodenmaterial“ in überarbeiteter Form in eine Vollzugshilfe zum § 12 BBodSchV zu übernehmen (WBB, 2000, S.51). 3.3.4 Randbemerkung: Allgemeine Kritik an der BBodSchV Der Sachverständigenrat für Umweltfragen stellt insgesamt Nachbesserungsbedarf bei der BBodSchV fest. Es fehlen u.a. Regelungen zur Wirkung auf Bodenorganismen und der Lebensraumfunktion des Bodens sowie die Thematik der Bodenversauerung mit schädlichen Bodenveränderungen sowie den Folgen für das Grundwasser (SRU, 2000, S. 226). Zur Gefahrenbeurteilung von Bodenverunreinigungen, die das Grundwasser gefährden könnten, mangelt es derzeit immer noch an einer allseits befriedigenden und anerkannten Methode zur Feststellung des Altlastencharakters. Auch die nach § 4 Abs. 3 BBodSchV i.V.m. Anhang 1 Nr. 3.3 BBodSchV durchzuführende Sickerwasserprognose hat sowohl Schwächen in der Untersuchungsdurchführung als auch bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse. Die kodifizierte Vereinfachung lässt befürchten, dass grundwasserrelevante Kontaminationen nicht erkannt oder als irrelevant eingestuft werden. Unter anderem müssten noch Methoden entwickelt werden, die zukünftige Grundwasserschäden besser vorherbestimmen bzw. beurteilen könnten (SRU, 2000, S. 243).
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3.4



Aspekte des flächenbezogenen Bodenschutzes



Auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2002 täglich durchschnittlich 129 ha neue Flächen für Siedlung und Verkehr in Anspruch genommen. Im Jahr 2003 ist der Flächenverbrauch, wahrscheinlich aufgrund des konjunkturell bedingten Einbruchs der Bauinvestitionen 2001, auf 117 ha pro Tag zurückgegangen. Zwar ist dieser spürbare Rückgang des Flächenverbrauchs nach Ansicht des Bundesumweltministeriums „ein Schritt in die richtige Richtung“, doch scheint es bis zu dem von der Bundesregierung in deren nationaler Nachhaltigkeitsstrategie verankertem Ziel von einer täglichen Neuinanspruchnahme von 30 ha noch ein weiter Weg (BMU, 2003, S. 1). 3.4.1 Bodenschutz durch Entsiegelungsregelung im BBodSchG Auch das BBodSchG soll dazu beitragen der Entwicklung des stetig zunehmenden Flächenverbrauchs vom 17. März 1998 Rechnung zu tragen, um diesem Ziel näher zu kommen. In § 5 BBodSchG besteht aber derzeit nur ein Paragraph, der sich explizit der Entsiegelung widmet, um Flächen zu reaktivieren. Der Grundgedanke war, mit der Verankerung der Entsiegelungspflicht in § 5 BBodSchG einen gewissen Ausgleich zum zunehmenden Flächenverbrauch zu schaffen. Die Problematik des Flächenverbrauchs wurde schon vor langem auch im Rahmen der Entstehung des BBodSchG erkannt. Bereits 1985 wurde in der BodenschutzKonzeption der Bundesregierung eine „Trendwende im Landverbrauch“ angekündigt, aber konsequente und bundeseinheitliche Normen ließen auf sich warten. (SCHIMANSKY, 2001, S. 85). § 5 BBodSchG ist die einzige flächenbezogene gesetzliche Regelung deren sich das BBodSchG bedient. In § 5 BBodSchG wird die Entsiegelungsregelung wiedergegeben. Soweit die Vorschriften des Baurechts die Befugnisse der Behörden nicht regeln, wird die Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (gemäß § 20 BBodSchG) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Grundstückseigentümer zu verpflichten, bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren Versiegelung im Widerspruch zu planungsrechtlichen Festsetzungen steht, den Boden in seiner Leistungsfähigkeit im Sinne des § 1 BBodSchG so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen. Bei einigen Autoren bestehen begründete Zweifel, ob die Regelung diesen An-
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sprüchen annähernd gerecht werden kann, da vor allem § 5 Satz 1 zur tatsächlichen Verpflichtung der Eigentümer eine Rechtsverordnung voraussetzt, welche bis heute vom Gesetzgeber noch nicht erlassen wurde. In der BBodSchV wird die Entsiegelung nach § 5 BBodSchG nicht thematisiert, da man u.a. zunächst Vollzugserfahrungen in Verbindung mit § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB sammeln wollte (dies ist u.a. wieder einmal im Zusammenhang mit der Subsidiarität des BBodSchG zu sehen). Bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach § 5 Satz 1 können durch die nach Landesrecht zuständigen Behörden im Einzellfall gegenüber den nach § 5 Satz 1 Verpflichteten Anordnungen zur Entsiegelung treffen, die allerdings die in § 5 Satz 1 genannten Tatbestandsmerkmale voraussetzen (d.h. vor allem, dass die Versiegelung von Grundstücken im Widerspruch zu den planungsrechtlichen Festsetzungen stehen, und es sich zugleich um dauerhaft nicht mehr genutzte Flächen handeln muss). Adressat der in § 5 vorgesehenen Anforderungen ist im Übrigen allein der Eigentümer eines Grundstücks und nicht der Pächter (bzw. Besitzer), was letztlich darin mündet, dass bei einem bestehendem Miet- oder Pachtvertrag lediglich Maßnahmen zur Beseitigung von Versiegelungen auf Bereichen vollzogen werden können, die durch eine vertragswidrige Nutzung des Pächters gekennzeichnet sind, da der Pachtvertrag generell die damit verbundenen Rechtsansprüche und Nutzungsrechte des Pächters schützt, die der Eigentümer zu dulden hat. Für eine Maßnahme zur Entsiegelung muss es zudem erforderlich sein, dass hierdurch die Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Bodens im Einzelfall überhaupt möglich und zugleich auch zumutbar ist. Neben diesen Defiziten ergeben sich weitere Einschränkungen durch das Subsidiaritätsprinzip. Nach § 3 Abs. 1 BBodSchG ist die Anwendbarkeit der Normen des BBodSchG auch dadurch begrenzt, dass Einwirkungen auf den Boden durch andere Gesetze geregelt werden. Demzufolge müssen die Regelungen des § 5 BBodSchG, z.B. hinter dem des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts und auch den Vorschriften über Bau, Änderung und Unterhaltung von Verkehrswegen zurücktreten. Dies bedeutet allerdings auf der anderen Seite nicht den automatischen Ausschluss der Regelungen des § 5 BBodSchG aufgrund der angesprochenen Fachgesetze. So regelt bspw. § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB Einwirkungen auf den Boden vorrangig nur im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Ebenso stellt sich die Frage, ob ein genereller Ausschluss von § 5 BBodSchG gegeben ist, wenn die für § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB und nach § 175 Abs. 2 BauGB notwendigen städtebaulichen Gründe im Einzelfall nicht gegeben sind, da das BBodSchG die Revitalisierung der Bodenfunktionen aus ökologischen Gründen verfolgt und somit kein Zielkonflikt zu den sonstigen Belangen der Bauleitplanung vorliegt.
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Ähnliche Fragestellungen ergeben sich bei der Entsiegelung nach städtebaulichem Sanierungsrecht (§§ 136 ff. BauGB), was aber an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll. Größtes Defizit ist jedoch, dass die Entsiegelungspflicht nach § 5 BBodSchG keinen Eingang in die BBodSchV gefunden hat. Der Bundesrat hatte das Fehlen der Entsiegelungsregelung innerhalb der Verordnung beanstandet. Das Land Nordrhein-Westfalen sogar einen eigenen Entwurf zu einer Entsiegelungsverordnung vorgelegt. Dieser Entwurf fand in den Ausschüssen keine Akzeptanz, weil u.a. Bedenken bezüglich • • • •



der finanziellen Auswirkungen auf die öffentliche Hand (wegen der eigenen versiegelten öffentlichen Flächen), des Vollzugsaufwandes, noch zu klärender Fragen des Bestandsschutzes, sowie der Entschädigungsregelungen



bestanden. Obwohl der Gesetzgeber durch § 5 BBodSchG nicht zum Erlass einer einschlägigen Verordnung verpflichtet ist, haben der Bundesrat (in Form einer Entschließung) sowie einige Bundesländer (per Antrag) die Bundesregierung dazu aufgefordert. Im Zuge dieses Verfahrens sollten zugleich Entsiegelungsmaßnahmen nach anderen Rechtsvorschriften vereinheitlicht werden. Von einer Entsiegelungsverordnung wird aber vor allem die Aufstellung von Entscheidungskriterien für die nach § 5 vorzunehmenden Entsiegelungsmaßnahmen erwartet. (SCHIMANSKY, 2001, S. 89). Wegen den angesprochenen Unsicherheiten, die vor allem aufgrund der fehlenden einheitlichen Verordnung, bestehen, werden Entsiegelungsanordnungen aufgrund von § 5 BBodSchG auch in Zukunft höchstwahrscheinlich unterbleiben bzw. Einzelfälle bleiben, da sich Gemeinden und Behörden vor den zu erwartenden Konflikten und langen Rechtsstreitigkeiten scheuen. Bei einer, hier nur als Zwischenergebnis vorliegenden, Befragung der Unteren Bodenschutzbehörden (UBB) in Nordrhein-Westfalen Mitte 2003 wurden u.a. folgende Punkte deutlich (BVB, Regionalgruppe West, E-Mail vom 30. Juni 2003): •



Die vorrangige Wiedernutzung bereits versiegelter, sanierter, baulich veränderter oder bebauter Flächen (§4 Abs. 2 LBodSchG) wird nur in fünf UBB im Rahmen von Planungsprozessen geprüft. In den meisten restlichen Behörden kann
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•



•



das Thema aufgrund fehlender Personalressourcen nicht bearbeitet werden. Außerdem wurde in keiner der Behörden Anordnungen zur Entsiegelung nach § 5 BBodSchG getroffen. Ein Drittel der Behörden hat aufgrund der neuen Gesetze zusätzliches Personal zugewiesen bekommen, aber dennoch können viele Aufgaben aufgrund des fehlenden Personals nicht wahrgenommen werden. Je nach Thema sind davon 25-50% der UBB betroffen. Für den vorsorgenden und nichtstofflichen Bodenschutz bleibt außerdem festzuhalten, dass sich Leitbilder oder Ziele zum Bodenschutz in der Stadtentwicklung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung kaum wiederfinden. Werden die Themen „Schützenswerte Böden“ und „Flächenverbrauch“ noch stellenweise überhaupt berücksichtigt, so spielen die Themen „Entsiegelung“, „Erosion“ und „Verdichtung“ überhaupt keine Rolle.



Dieses Zwischenergebnis kann zwar nicht als repräsentativ gelten, da erst ca. 25 % der befragten UBB eines Bundeslandes in der Erhebung ihre Berücksichtigung fanden. Jedoch kristallisiert sich zumindest die Tendenz heraus, dass es neben der ohnehin schon schwierigen Rechtslage noch zusätzliche, davon unabhängige, Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung und Kontrolle bzw. im Vollzug im Zusammenhang mit § 5 BBodSchG gibt und weiterhin geben wird. So ist damit zu rechnen, dass Entsiegelungsanordnungen aufgrund § 5 BBodSchG kaum ausgesprochen werden, da Gemeinden u.a. entschädigungspflichtig werden könnten (gemäß § 179 Abs. 3 BauGB) bzw. den zu erwartenden Konflikt mit den Betroffenen scheuen. Hingegen erscheint die Steuerung der Versiegelung, z.B. über eine Versiegelungsabgabe erfolgsversprechender für den flächenbezogenen Bodenschutz zu sein. (SRU, 2000, S. 253). 3.4.2 Bodenschutz durch das Planungsrecht Grundlegendes Anliegen des BauROG ist es die Raumstruktur der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten, der Bevölkerungsentwicklung sowie der wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Erfordernisse so zu entwickeln, dass sie: • • • •
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der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am besten dient, Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sichert, Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen hält und gleichwertige Lebensbedingungen der Menschen in allen Teilräumen bietet.
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Konkreter ergeben sich aus § 2 Abs. 2 BauROG und § 1 Abs. 2 Punkt 1 ROG umweltbezogene Zielvorgaben. Im zweitgenannten Fall handelt es sich um die übergeordnete Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung, die die wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen will und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung führen soll. Beim erstgenannten Fall stellt das BauROG die freie Entfaltung der Persönlichkeit auch in die Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Hieraus ergibt sich die Maßgabe das Vorsorgeprinzip und längerfristige Zeithorizonte bei der Planung und der Abwägung der Auswirkungen stärker als bisher mit einzubeziehen.
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3.5



Zwischenfazits



3.5.1 Das Verhältnis von Bodennachsorge zur Bodenvorsorge Bezüglich der Altlasten ist mit dem BBodSchG und der BBodSchV eine Grundlage für Gefahrenabwehr und eine einheitliche Altlastenbearbeitung geschaffen worden. Verbesserungen müssen allerdings vor allem für die Sanierungserfordernisse und die anzuwendenden Sanierungstechniken angestrebt werden. Derzeit beherrschen Auskofferung, Umlagerung, Abdeckung oder überhaupt Verschleppungstaktiken das Geschehen der Altlastensanierung. Angesichts der hohen Zahlen an Verdachtsflächen sollte man sich außerdem grundlegend entscheiden, ob die Anforderungen sich an einer möglichst raschen und flächendeckenden oder aber an einer möglichst gründlichen Sanierungsstrategie der einzelnen Standorte auszurichten haben. Ebenso muss ein adäquates Finanzierungsmodell der Sanierungsvorhaben erst noch geschaffen werden. Aufgrund der vorhandenen Mängel ist in naher Zukunft zumindest nicht damit zu rechnen, dass das Altlastenproblem gelöst wird (SRU, 2000, S. 259). Im Verhältnis zum vorsorgenden Bereich des BBodSchG, fällt der nachsorgende Bodenschutz sehr viel üppiger und konkreter, d.h. auch rechtsverbindlicher über die Bestimmungen der BBodSchV aus. Der eindeutige Schwerpunkt liegt auf den Vorschriften zum nachsorgenden Bodenschutz, die sogar in einem gesonderten ganzen Gesetzesteil (Dritter Teil) mit Vorschriften für Altlasten behandelt werden. Vorsorgeaspekte werden zwar prinzipiell mit einbezogen, kommen aber demgegenüber erheblich zu kurz, wahrscheinlich auch da hier keine kurzfristige, sondern nur langfristige (aber dafür im Sinne der Nachhaltigkeit genau genommen eine mindestens ebenso erforderliche) Dringlichkeit zur Problemlösung besteht. Der langfristige Zeithorizont der vorsorgenden Aspekte des Bodenschutzes, führt leider dazu, dass die Notwendigkeit einer einheitlichen, klar umrissenen und möglichst weitgehenden („schärferen“) gesetzlichen Regelung und Maßnahmen zur Bodenvorsorge (noch) nicht mit mehr Nachdruck durchsetzungsfähig ist. Hinzu tritt das immanente Prognose- und Beurteilungsproblem der Bodenvorsorge bei der Einschätzung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit von „schärferen“ gesetzlichen Anforderungen. Auch das immanente Prognoseproblem (und damit verbunden die Frage, wie viel Bodenvorsorge ist genug), trägt wohl, abgesehen von dem oftmals anzutreffenden Phänomen der Problemverschiebung und kurzfristigem (Nutz- bzw. Gewinn-)Denkens, dazu bei, dass für Aspekte und Anforderungen der Vorsorge ein noch schmalerer Grad eines gemeinsamen Problembewusstseins bei den verschiedenen Interessengruppen und –Vertretern besteht.
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3.5.2 Der Bereich der Vorsorge Wie bereits erwähnt, behandelt § 7 BBodSchG die Vorsorgepflicht und dient der Ausfüllung der in § 1 BBodSchG benannten Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden. Ziel ist es von vorn herein über Vorsorgemaßnahmen schädliche Bodenveränderungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Dies erfolgt u.a. durch die Aufnahme des zugehörigen Besorgnisgrundsatzes nach § 7 Satz 2 BBodSchG, d.h. eine Gefahr bildet hier nicht die Bewertungsgrundlage und muss nicht vorliegen. Man will weit vor der Gefahr ansetzen, um weitestgehend schädlichen Bodenveränderungen vorzubeugen. Somit müssen die zur Vorsorge verpflichteten Personen schädlichen Bodenveränderungen, die durch ihre Tätigkeit bzw. Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können, vorbeugen. Allerdings begründet § 7 BBodSchG keine Pflichten für den Adressatenkreis, sofern kein Kausalzusammenhang zwischen der Nutzung des Grundstücks und möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen besteht bzw. nachzuweisen ist. Durch § 7 BBodSchG werden die zur Vermeidung künftiger schädlicher Bodenveränderungen zu erfüllenden Vorsorgeanforderungen begründet. Nach § 7 Satz 3 BBodSchG wird aber die Reichweite der Anordnungen begrenzt „soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstückes verhältnismäßig ist“. Nach § 7 Satz 4 BBodSchG dürfen Anordnungen nur getroffen werden, soweit Anforderungen nach § 8 Abs. 2 BBodSchG in einer Rechtsverordnung festgelegt sind. D.h. es besteht damit im Gegensatz zur Gefahrenabwehr im Falle der Vorsorge eine Restriktion gegenüber allen nicht explizit in der Verordnung geregelten Vorsorgeanforderungen. Des Weiteren sind die wichtigen Bereiche Land- und Forstwirtschaft durch § 7 Satz 5 BBodSchG und nach § 17 Abs. 1 und 2 BBodSchG gesondert geregelt und von der Vorsorge nach Bodenschutzrecht ausgenommen. Zusätzlich wird damit der Geltungsbereich des § 7 BBodSchG für Land- und Forstwirtschaft durch den § 17 Abs. 1 und 2 verdrängt. Die Vorsorge für das Grundwasser richtet sich gemäß § 7 Satz 6 BBodSchG nach dem Wasserrecht bzw. wasserrechtlichen Vorschriften und scheidet damit für die Bodenvorsorge vollständig aus. Auch hierbei wird wieder ersichtlich, dass die beschränkte eigenständige Tragweite der Regelung nach dem § 3 BBodSchG gemäß dem Prinzip der Subsidiarität eine entscheidende Rolle spielt und die Vorsorgeanforderungen des § 7 BBodSchG hinsichtlich der bereits erwähnten Fachgesetze des § 3 BBodSchG sowie explizit durch die in § 7 Satz 5 und 6 benannten Fachgesetze stark eingeschränkt werden. So wird auch der Vollzug der im 7. Teil BBodSchV genannten Vorsorgeanforderungen erschwert. Sofern die Einwirkungen durch andere hier genannte Ge-
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setze und Verordnungen selbstständig geregelt werden, sind diese vom eigenständigen Bodenschutzrecht ausgenommen. Eine Vorrangstellung zur BBodSchV haben hierdurch bspw. Verordnungen für Klärschlamm, Bioabfall, Düngungs-, Düngemittel- sowie Pflanzenschutzmittelanwendung. Noch einmal wird deutlich, dass der Grund für einen begrenzten Vorsorgebereich, damit zunächst grundlegend wieder einmal im viel besprochenen eingeschränkten Anwendungsbereich des BBodSchG zu suchen ist. Was den Erfolg der BBodSchV bezüglich des Vorsorgeaspekts angeht, kann maximal lediglich von einer gewissen ausstrahlenden Wirkung auf andere gesetzliche Regelungen gesprochen werden. Meist, da Vorsorgewerte in anderen Rechtsbereichen (bzw. Fachgesetzen) fehlen und dort durchaus einen verbesserten Schutz der Böden herbeiführen können. So wurden teilweise in den ausgenommenen Verordnungen, wie z.B. in der Bioabfallverordnung Bodenwerte der BBodSchV übernommen. Ähnliche Bestrebungen gibt es auch bei der Klärschlammverordnung. Im Zeichen der Harmonisierung wird auch bei den zulässigen stofflichen Zusatzbelastungen des Bodens im Bereich des Immissionsschutz- oder des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- sowie des Düngemittelrechts diskutiert, und es können zumindest Impulse des Bodenschutzrechts auf die genannten gesetzlichen Regelungen festgestellt werden. Eine interessante Frage besteht in der Tatsache, ob die vorhandenen Vorsorge- sowie Prüf- und Maßnahmenwerte nicht wenigstens im Bereich der Bauleitplanung bzw. bei Baugenehmigungsverfahren ihre Anwendung finden könnten, da die Einschränkung des Anwendungsbereiches in § 3 Abs. 2 BBodSchG einen Ausschluss aus dem Anwendungsbereich der Bauleitplanung nur für den Fall der in der Bauleitplanung bereits vorhandenen bodenrelevanten Regelungen vorsieht. Bei Neuplanungen besteht, z.B. nach § 1 BauGB, lediglich die Anforderung einer Gewährleistung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen. Diese wird nicht näher konkretisiert. Insbesondere könnten die Prüfwerte als Maßstab für die Gefahrenschwelle nach der BBodSchV dazu geeignet sein die Bedingung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu überprüfen. Damit würden diese Werte auch eine weitere Lücke für den Bodenschutz schließen und auf diesem (Um-)Wege auch den gewichtigen Anteil der Siedlungsflächen mit einbeziehen können. Bezüglich der Festlegung von Vorsorgewerten lässt sich sagen, dass sie nicht einfach zu bestimmen sind. Anders als bei den Prüf- und Maßnahmewerten ist es nicht denkbar, dass Vorsorgewerte an bestimmten Nutzungen festgemacht werden, da es eher um den Schutz der natürlichen Bodenfunktionen und der langfristigen Erhaltung der Multifunktionalität der Böden geht. Für die Vorsorgewerte ist es daher erforderlich nach den einzelnen Bodenarten bzw. –Typen und ihrer dementsprechend natürlichen Charakteristika und resultierender spezifischer Empfind-
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lichkeit gegenüber bestimmten Schadstoffen zu unterscheiden. In der „logischen“ Konsequenz sollen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG selbst bei der Überschreitung der Vorsorgewerte zusätzlich auch erhöhte Schadstoffgehalte, die geogenen Ursprungs oder großflächig siedlungsbedingt sind, berücksichtigt werden. Großflächig ist ein Schadstoffgehalt dann, wenn er für ein Gebiet typisch ist und nicht einer örtlich begrenzten (punktuellen) Belastung entspricht. So wurden unterschiedliche Bemessungsgrundlagen im Zusammenhang mit den Vorsorgewerten aufgrund situativ verschiedenartig anzutreffenden natürlich bedingten Hintergrundwerten und Bioverfügbarkeiten getroffen, indem in § 8 Abs. 2 und 3 BBodSchG naturbedingt erhöhte Gehalte und großflächig siedlungsbedingt erhöhte Gehalte (für persistente Schadstoffe) berücksichtigt wurden. Damit wurde für die Schwermetalle eine angemessene Differenzierung nach repräsentativen Bodenarten und bei organischen Stoffen nach Humusgehalten vorgenommen, ohne vom Prinzip allgemeinverbindlicher Werte als verbindliche Anforderung abzuweichen. Geogen bedingte Schadstoffanreicherungen sind damit nicht von vorn herein unzulässig. Eine Besorgnis des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen besteht bei Überschreitung der Vorsorgewerte nicht automatisch, sondern nur bei erheblicher Freisetzung (Mobilität) von Schadstoffen oder zusätzlicher Einträge, die dann erhebliche Auswirkungen auf die Bodenfunktion erwarten lassen. Dieser zunächst sinnvolle Ansatz führt jedoch dazu, dass der Besorgnisgrundsatz aufgeweicht wird und erst dann erfüllt ist, wenn eine erhebliche Freisetzung oder zusätzliche Einträge durch den Grundstückseigentümer gegeben ist und diese nachteilige Auswirkungen auf die Bodenfunktionen erwarten lassen. Somit ist festzustellen, dass Vorsorgewerte in der Tat zunächst sehr schwer naturwissenschaftlich exakt zu begründen sind und selbst nach ihrer Festsetzung daher auch stark interpretierbar bleiben (müssen). Auch aus diesem Grund sieht u.a. der Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz (WBB) einen Vollzug der Vorsorgeanforderungen des BBodSchG als noch nicht hinreichend gesichert. Es sollten diesbezüglich periodische Überprüfungen unter Berücksichtigung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik durchgeführt werden. Um den einheitlichen Vollzug der Bodenvorsorge sicherzustellen, regt der Beirat an, für weitere Stoffe Vorsorgewerte abzuleiten und festzusetzen. Es sollten dabei nicht nur Stoffe berücksichtigt werden, die gemäß Gefahrstoffverordnung den Menschen gefährden (krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend), sondern auch weitere Stoffe mit ökologischer Relevanz. Ebenso sollte auf ähnliche Weise die Liste der Stoffe, für die Werte für zulässige Zusatzbelastungen vorliegen, überprüft und erweitert werden. (WBB, 2000, S.32).
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3.5.3 Anforderungen aus ganzheitlicher Sicht der Bodenvorsorge Der umweltpolitische Ordnungsrahmen für den Boden soll sicherstellen, dass der Boden erhalten bleibt und Gefahren aus schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten beseitigt werden und der Boden beim Vorliegen von Gefahren saniert werden muss. Nach Meinung des Wissenschaftlichen Beirates Bodenschutz (WBB) muss der bestehende Ordnungsrahmen allerdings vor allem im Bereich der Vorsorge noch weiter ausgebaut werden (WBB, 2000, S.17). Vor allem besteht somit ein grundsätzlicher Mangel in BBodSchG und BBodSchV, da fast ausschließlich die Thematik einer stoffbezogenen Bodenvorsorge behandelt wird. Stattdessen müsste es aber eigentlich um eine ganzheitlichere Betrachtung der Bodenvorsorge gehen, so wie sie real gegeben ist. So kann man neben der stoffbezogenen generell innerhalb des Bereichs der Bodenvorsorge zwischen einer produkt-, anlagen- oder flächenbezogenen Vorsorge unterscheiden. Die flächen- bzw. raumbezogene Bodenvorsorge kann, z.B. Themen wie Ver-/Entsiegelung, Optimierung der raumwirksamen Bodennutzung, Schaffung von Vorrangflächen für bestimmte Bodenfunktionen behandeln. Die produktbezogene Bodenvorsorge beschäftigt sich beispielsweise mit Düngemitteln, Bodenhilfsmitteln, verwertbaren Abfällen, Baustoffen usw.. Anlagen – und gerätebezogene Bodenvorsorge, kann z.B. emittierende Anlagen; Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden bodengefährdender Stoffe, Entsorgungsanlagen, Geräte und Maschinen zur Bodenbearbeitung und zum Ausbringen von Stoffen auf Böden beinhalten (WBB, 2000). Insgesamt kann bezüglich des vorsorgenden Bodenschutzes als Zwischenfazit festgehalten werden, dass die Einflussnahme von BBodSchG i.V.m. der BBodSchV auf den gesamten Themenkomplex der Bodenvorsorge, wenn man ihn vor allem ganzheitlicher und nicht nur stoffbezogen betrachtet, gering ausfällt. Neben bestehenden Mängeln bei der Vorsorge bezüglich der stofflichen Beeinträchtigungen, fehlt es vor allem an einer gesetzlichen Regelung, die dem Flächenverbrauch entgegenwirkt. Anstatt sich allein mit Vorsorgewerten zu beschäftigen, wäre es von viel größerer Bedeutung gewesen eine rechtsverbindliche Regelung in BBodSchG und BBodSchV zu verankern, die den flächenschonenden Umgang mit Böden oder z.B. Bodenqualitätsziele im Zusammenhang mit gebietsbezogenen Bodenschutzprogrammen stärker einbeziehen würde. Gleichwohl erscheint es allerdings generell noch sinnvoller zusätzlich eine stärkere Berücksichtigung der Bodenbelange auf der übergeordneten Ebene der Planung anzustreben. Besonders dort müssten Schutz und Vorsorgeaspekte des Bodens stärker einfließen, anstatt in BBodSchG und BBodSchV, punktuell lediglich dem einzelnen Nutzer (stoffbezogene) Vorsorgepflichten aufzuerlegen, die zwar



74



Zwischenfazit



auch dringend geboten, aber nicht so entscheidend sind, wie die übergeordneten Lenkungsgrößen und -Effekte („Stellschrauben“) im Bereich der Planung, wie sie z.B. im ROG gegeben wären. Allerdings besteht der Vorteil Vorsorgepflichten für den einzelnen Nutzer in BBodSchG und BBodSchV festzulegen darin, dass diese einfacher zu gestalten sind, weil sie konkreter und allgemeingültiger bzw. -verbindlicher aufzustellen sind, als es bspw. bei der Berücksichtigung (bzw. Gewichtung) der Bodenbelange im schwierigen Abwägungsprozess der Planung und all ihrer Belange der Fall ist. 3.5.4



Der Bereich des flächenbezogenen Bodenschutzes



3.5.4.1 Flächenbezogener Bodenschutz durch Entsiegelungsregelung Das größte Problem besteht bei der Entsiegelungsregelung vor allem darin, dass § 5 BBodSchG keine grundsätzliche Rechtspflicht zum Erlass einer Entsiegelungsverordnung vorsieht, gleichwohl ist die Entsiegelungspflicht aber an eine solche gebunden. Gerade deshalb ergibt sich die Notwendigkeit eine Entsiegelungsverordnung gemäß § 5 BBodSchG zu erlassen, die festlegt welche Anforderungen an die zu entsiegelnden Flächen und die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen zu stellen sind, damit ein einheitlicher Vollzug und Rechtssicherheit geschaffen wird (KNOPP/HEINZE, 2000, S. 230). Bis dahin handelt es sich bei § 5 BBodSchG um einen „zahnlosen Tiger“, weil er nach derzeitigem Stand auch künftig keine oder kaum Wirkung zeigen wird. Insgesamt ist kaum anzunehmen, dass die Entsiegelungspflicht des § 5 BBodSchG ein effektives Mittel zur großflächigen Revitalisierung von versiegelten Flächen darstellt, da für die Entsiegelung der Böden weiterhin verschiedene rechtliche Vorgaben bestehen, zu denen sich das BBodSchG subsidiär und damit prinzipiell sehr eingeschränkt verhält (vor allem in Bezug zum Baurecht und Naturschutzrecht) (SCHIMANSKY, 2001, S. 89). Schon aufgrund der im § 3 Abs. 1 BBodSchG aufgeführten Vorschriften und der in § 5 BBodSchG selbst angelegten Hürden ist der praktische Anwendungsbereich dieser Norm von vornherein stark eingeschränkt. Der in § 1 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG angelegte Zweck des Gesetzes die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen wird damit nicht zu erreichen sein (KNOPP/ HEINZE, 2000, S. 230). In ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat die Bundesregierung angekündigt, bis zum Jahr 2020 den Flächenverbrauch auf 30 ha pro Tag zu verringern (BMU,
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2003). Auch das BBodSchG soll mit der enthalten Entsiegelungsverpflichtung nach § 5 dazu beitragen, der Entwicklung des stetig zunehmenden Flächenverbrauchs Rechnung zu tragen, um dem ausgegebenen Reduktionsziel näher zu kommen. Mit § 5 BBodSchG besteht aber derzeit nur ein Paragraph, der sich explizit der Entsiegelung widmet, um bereits versiegelte bzw. verbrauchte Flächen zu reaktivieren. Mit § 5 BBodSchG war schließlich eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung zur Entsiegelung geschaffen, die als Pendant aber leider keine grundsätzliche Versiegelungsbeschränkung enthält (KNOPP/HEINZE, 2000, S. 230). Trotz der beschränkten Anwendung auf die Entsiegelung wird in der Begründung des § 5 BBodSchG die Regelung als eine, der fortschreitenden Flächenversiegelung entgegenwirkende Ausgleichsmaßnahme, beschrieben, ohne die der große Flächenverbrauch nicht tolerierbar ist (SCHRÖTER, 2000, S. 46). In der allgemeinen Diskussion scheint man aber zu Recht einer solchen gesetzlichen Regelung zur Entsiegelung generell nicht viel Bedeutung beizumessen. Dies gilt insbesondere, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Anforderungen zur Entsiegelung von vorn herein nicht besonders streng angelegt sind. Umgekehrt gilt für das allgemeine Meinungsbild der Experten aber auch, dass bei einer restriktiveren gesetzlichen Regelung zur Entsiegelung, wiederum ihre Sinnhaftigkeit insgesamt in Frage gestellt wird, da in diesem Fall ein „sklavischer“ Entsiegelungsautomatismus zu befürchten wäre, der ein ungeheures Ausmaß annehmen und darüber hinaus u.a. in gewissem Widerspruch zu einem wünschenswerten (nutzungsbezogenen) Flächenrecycling stehen könnte. Damit befinden sich Bestimmungen zur Entsiegelung immer in einer Zwickmühle, der man nur schwer entrinnen kann. Daher scheint die Entsiegelung im BBodSchG von vorn herein eher etwas zurückhaltend bzw. „stiefmütterlich“ behandelt worden zu sein. Summa summarum bleibt festzustellen, dass § 5 BBodSchG in der vorliegenden Form die einzige eigenständige flächenbezogene gesetzliche Regelung des BBodSchG ist. Schon allein hieraus wird ersichtlich, dass versäumt wurde durch BBodSchG und BBodSchV mehr Einfluss auf den flächenbezogenen Bodenschutz zu nehmen. Eine Regelung zur Entsiegelung mag zwar auch generell geeignet sein eine Wirkung für den Bodenschutz zu verzeichnen, aber stellt doch letzten Endes nicht den entscheidenden Schritt zum flächenbezogenen Bodenschutz dar. So kommt auch der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 2000 zu der Erkenntnis, dass der Entsiegelung von Flächen sowieso generell eine eher untergeordnete Bedeutung zukommt. (SRU, 2000, S. 251). Zudem reiht sich § 5 BBodSchG nur in den Bereich des nachsorgenden Bodenschutzes ein, da durch Entsiegelung Bodenfunktionen, wenn überhaupt, lediglich wiederhergestellt werden können. Auch hier wäre eine gesetzliche Regelung zur
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flächenbezogenen Bodenvorsorge gegenüber Versiegelung bzw. Flächenverbrauch wichtiger gewesen. Insbesondere, da es bei der Versiegelung in der Regel zu einem (fast) vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen kommt. Im Vergleich dazu sind i.d.S. stoffliche Beeinträchtigungen prinzipiell weniger problematisch. Daher ist es eigentlich noch merkwürdiger, dass gesetzliche Regelungen zur stofflichen Bodenvorsorge durch BBodSchG und BBodSchV bestehen, während sie für die flächenbezogene Bodenvorsorge komplett fehlen. 3.5.4.2 Flächenbezogener Bodenschutz durch Planungsrecht Aber unabhängig von den bestehenden flächenbezogenen Defiziten in BBodSchG und BBodSchV sind für den Themenkomplex flächenbezogener Bodenschutz bzw. speziell den Flächenverbrauch die gesetzlichen Regelungen von ROG und BauROG sowie BauGB ohnehin von viel erheblicherer Bedeutung. In der Umsetzung des BauROG zeigt sich jedoch, dass der Anspruch und die Realität bei der Berücksichtigung der umweltbezogenen Zielvorgaben jedoch derzeit immer noch stark auseinander driften. Vor allem liegt dies darin begründet, dass die Raumordnung grundsätzlich einen integrierenden Charakter besitzt, da zahlreiche Interessen bzw. Planungsbelange zusammengeführt und gegeneinander abgewogen werden müssen, wobei der Ermessenspielraum welchen Interessen der Vorrang zu geben ist, weitestgehend bei der jeweiligen Behörde liegt. In der Praxis liegt der Knackpunkt darin begründet, dass insbesondere den (tendenziell kurzfristigen) ökonomischen Interessen zu Gunsten der wirtschaftlichen Entwicklung sehr viel mehr Gewicht beigemessen wird und damit auch ökologische Belange (des Bodens) einen erheblich schwereren Stand innerhalb des Abwägungsprozesses haben (BRINGEZU, 2000, S. 15 ff). Neben dem oben genannten eigentlichen Grundsatz des BauROG Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern, scheint zudem aber auch unter dem Blickwinkel oft nur kurzfristig ökonomisch orientierter Entscheidungen (wie z.B. erhöhte Wertschöpfung, Steuereinnahmen, Unterstützung bestehender Wirtschafts- und Arbeitsplatzstrukturen) selbst der Grundsatz Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen zu halten, was nichts anderes als nachhaltiges Bodenmanagement bedeutet, nicht realisierbar. Wie das Beispiel des BauROG zeigt, wird das Dilemma der Planung einer Abwägung zwischen der Vielzahl unterschiedlicher Interessen und Erfordernissen notwendigerweise bestehen bleiben, gerade deswegen wäre es für das BBodSchG um so bedeutsamer den Schutz und die vorsorgliche Entwicklung der Böden noch weitgehender eigenständig umzusetzen, als es die bisherige Fassung des Gesetzes zulässt.
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3.5.4.3 Flächenbezogener Bodenschutz durch weitere Maßnahmen Das Ziel der Reduktion des Flächenverbrauchs vor Augen, werden von verschiedenen Seiten weitere Vorschläge unterbreitet, die dem Schutz und Erhalt von Böden als Lebensraum dienen (BMU, 2003): • Eigenheimzulage streichen/umstrukturieren • Bei der Siedlungsentwicklung verstärkt auf Nutzung des Gebäudebestands und auf Brachflächennutzung zurückgreifen • Statt neue Siedlungsflächen zu erschließen, soll das Wohnumfeld qualitativ verbessert werden
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3.6



Identifizierte Haupt-Defizite des Gesetzes



Abschließend lässt sich noch einmal sagen, dass allein im Falle der Gefahrenabwehr grundsätzlich sehr weitgehend alle Arten schädlicher Bodenveränderungen von BBodSchG und BBodSchV erfasst werden. Entscheidend ist dabei die rechtsverbindliche Ausgestaltung der BBodSchV, die im Gegensatz zur Gefahrenabwehr für den Bereich der Vorsorge vorrangig nur das Ein- und Aufbringen von Materialien in Böden ausgiebig behandelt. Vor allem wirken sich auf die Bodenvorsorge insbesondere die beschriebenen Mängel des Anwendungsbereichs relativ stark aus. Um einen nachhaltigen Bodenschutz zu gewährleisten, ist es aber gerade von besonderer Bedeutung dem vorsorgenden Bodenschutz ein starkes Gewicht bzw. eine weitgehend selbstständige Tragweite gegenüber anderen gesetzlichen Regelungen (Fachgesetzen und Planungrecht) zu verleihen. Aus den zuvor dargestellten Punkten sind im Ergebnis damit auch nach dem Stand des gültigen BBodSchG und der BBodSchV als zugehörigem untergesetzlichen Regelwerk vor allem drei grundlegende bzw. „richtungsweisende“ Hauptdefizite gegenüber einem effizienteren und nachhaltigeren Umgang mit Böden bzw. Bodenschutz festzustellen, die aufeinander aufbauen. •



•



•



Erstens besteht aufgrund des eingeschränkten Anwendungsbereichs und dem stark wirkenden Subsidiaritätsprinzip keine eigenständige Dominanz des BBodSchG und so nur eine begrenzte Tragweite der gesetzlichen Regelungen des BBodSchG. Zweitens haben sowohl der stark eingeschränkte Anwendungsbereich des BBodSchG als auch die aufgeführten gesetzlichen Regelungen zur stoffbezogenen Bodenvorsorge selbst sowie darüber hinaus das Fehlen einer Bestimmung zur Begrenzung oder Eindämmung des Flächenverbrauchs und damit fehlende Bestimmungen zur flächenbezogen Bodenvorsorge eine schwache Stellung des vorsorgenden Gedankens im Bodenschutz zur Folge. Drittens kann aufgrund der Schwäche im Bereich der stoff- sowie flächenbezogenen Bodenvorsorge ein nachhaltiger Umgang mit Böden bzw. ein nachhaltiges Bodenmanagement und nachhaltiger Bodenschutz nicht gewährleistet werden. (Ein nachhaltiges Bodenmanagement wird im Übrigen derzeit leider auch nicht vom Planungsrecht aufgegriffen oder realisiert und das diesbezüglich bestehende Defizit nicht auf anderem Wege kompensiert.)



Die besondere Brisanz des zuletzt festgestellten Defizits liegt darin begründet, dass es besteht, obwohl das BBodSchG gerade unter gleichzeitiger Realisierung von Gefahrenabwehr und Vorsorge gemäß dem Zweck des Gesetzes (§1
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Zwischenfazit



BBodSchG) allgemein das Ziel verfolgt den Boden in seinen Funktionen nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen und damit Nutzungsmöglichkeiten auch für zukünftige Generationen offen halten will (UBA, 2002, S. 6). Dabei ist es gerade wichtig vor dem Hintergrund eines angestrebten nachhaltigen Bodenschutzes die Gewichtung auf die Vorsorgeaspekte zu legen, weil vorsorgender Bodenschutz einen nachhaltigen Umgang mit Böden viel stärker gewährleistet, da er sich vorbeugend auswirkt und die Vielfalt der Böden für alle Funktionen in der Ausgewogenheit zueinander sehr breit hält und besonders langfristig über den Schutz der natürlichen Funktionen ihre Multifunktionalität garantiert.
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4



Schwerpunktsetzung Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement zu Gunsten eines effektiveren und nachhaltigen Bodenschutzes



4.1



Bodenvorsorge für nachhaltiges Bodenmanagement und Bodenschutz



4.1.1 Bodenschutzpolitik - Vom nachsorgenden zum vorsorgenden Bodenschutz Man sollte im Fall der Vorsorgepolitik davon ausgehen, dass sie umso bedeutsamer wird, je weniger konkret und streng die Bodenschutzpolitik insgesamt ausgestaltet wurde. Dabei stehen Gefahrenabwehr und Vorsorge nicht isoliert zueinander, sondern ergänzen sich gegenseitig (REHBINDER, 1997, S. 263 ff). Zukünftig muss somit bei der nachsorgenden Aufarbeitung der Altlasten dem Kreislaufgedanken in der Flächennutzung eine stärkere Bedeutung zukommen. Tendenziell kann man in diesem Zusammenhang feststellen, dass der nachsorgende Bereich des Bodenschutzes eher Einfluss auf die Reaktivierung der nutzungsbezogenen Funktionen des Bodens hat, während der vorsorgende Bereich des Bodenschutzes um so stärker die natürlichen Funktionen des Bodens sichert. Eine gestaltende Vorsorgepolitik sollte in aktiver Weise auf die zukünftige Nutzung des Bodens Rücksicht nehmen und Gestaltungsspielräume auch für zukünftige Generationen offen lassen. Der Boden muss zukünftig so genutzt werden, dass man von einem (reversiblen) Gebrauch, statt von einem (irreversiblen) Verbrauch sprechen kann. Ein Schritt in diese Richtung wäre die Übernahme der Prinzipien der Nachhaltigkeit. Als erste Leitbilder schlägt der Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz (WBB) in diesem Zusammenhang „keine Verschlechterung der natürlichen Bodenfunktion“ und „Freiraumsicherung für spätere Generationen“ vor (WBB, 2000, S.16). Das Vorsorgeprinzip unterscheidet sich von der reinen Gefahrenabwehr in der Eigenschaft, dass es sich grundsätzlich an einem Minimierungsgebot der Eingriffsintensität für den Bereich des vorbeugenden Gefahrenschutzes (Risikovorsorge) als auch bei Umweltbelastungen im gefahrenfreien Bereich orientiert. Das Entstehen von Bodenbelastungen wird somit bereits im Vorfeld der Gefahrenschwelle verhindert oder eingeschränkt. Für den Boden gilt es den Besorgnisgrundsatz relativ niedrig anzusetzen, da Veränderungen in der Regel nur sehr langsam und meist kaum spürbar vonstatten gehen. Wenn jedoch schädliche Veränderungen im Boden erst einmal eingetreten sind, so sind sie, sofern noch möglich, meist nur in geologischen Zeiträumen regenerierbar.
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4.1.2 Bodenvorsorgepolitik und ihre notwendigen Instrumente Um aber überhaupt einen nachhaltigen Bodenschutz betreiben zu können, müssen besonders für rechtzeitige Vorsorgemaßnahmen die Bodenqualitätszustände bekannt sein. Damit bedarf Bodenschutzpolitik sinnvollerweise eines aussagekräftigen, d.h. vor allem einheitlichen (standardisierten) Bodeninformationssystems, welches weiterentwickelt werden muss. Das BBodSchG trägt durch § 21 Abs. 4 BBodSchG dem Bedarf an bodenbezogenen Daten zumindest im Ansatz Rechnung, da es den Ländern frei gestellt wird, Bodeninformationssysteme einzurichten. Bisher betreiben die Länder relativ isoliert zueinander ca. 630 Dauerbeobachtungsflächen. Ein bundeseinheitliches System der Erfassung, Be- und Verwertung von erhobenen Daten würde unter Berücksichtigung repräsentativer Flächen grundsätzlich den Bodenzustand sehr gut feststellen. Über die Zeit wären so auch Aussagen zukünftiger Entwicklungstrends und Erfolgskontrollen möglich sowie die Varianz bestimmter Bodenverhältnisse beschreibbar. Somit könnten auch leichter Werte zur Vorsorge unter Zuhilfenahme von geogen bedingten Hintergrundkonzentrationen zusätzlich erarbeitet werden. Im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Bodeninformationssystems sollten auch Kenntnisse über Stoffeinträge und Depositionen verbessert werden können. Dies gilt sowohl für diffuse Immissionen aus den Bereichen Verkehr, Industrie und Haushalte als auch für direkte Stoffeinträge, z.B. durch Dünge- oder Pflanzenschutzmittel. Derzeit weisen die Ländersysteme leider immer noch Defizite auf. Darunter fällt, z.B. eine zu langsame Bereitstellung der Informationen, eine unzureichende Qualität, mangelnde Anwendungsbezogenheit und fehlende Kontinuität der Daten (SRU, 2000, S. 240 f.).
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Ebenso empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz (WBB) die Informationsgrundlagen über derzeit in Böden eingetragene Stofffrachten zu verbessern. Im Mittelpunkt soll vor allem die Empfindlichkeit der Böden gegenüber weiteren relevanten Einträgen und deren unterschiedlichen Stoffeigenschaften (Mobilität, Abbaubarkeit, Persistenz, Toxizität) stehen und ferner die Wirkungen von zulässigen Stoffeinträgen in Böden im Rahmen der Bodendauerbeobachtung zu überprüfen. Zur weitgehenden Vermeidung von Schadstoffeinträgen in die Böden oder zumindest zum Erreichen eines Gleichgewichtes von Einträgen und unbedenklichen Austrägen auf möglichst niedrigem Niveau empfiehlt der Beirat eine restriktivere Absenkung immissionsschutzrechtlicher Standards. Die hierzu notwendige Weiterentwicklung des Standes der Technik sollte dem Rechnung tragen. Außerdem sieht es der Beirat als unmittelbar erforderlich an, die Arbeiten zur Verknüpfung der Fachkonzepte des Immissions- und Bodenschutzes einschließlich der erarbeiteten Depositionswerte in die Novellierung der TA Luft einzubeziehen (WBB, 2000, S.54 f.).
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4.1.3 Ganzheitliche Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement Die Diskussion um die richtigen Vorgehensweisen und Maßstäbe bezüglich Bodenvorsorge und eines nachhaltigen konsequenten Umgangs mit Böden ist schon jetzt von dringlicher Bedeutung. Unsere Böden sind bereits starken Belastungen ausgesetzt worden, auch wenn wir den Korrelationspunkt der Belastbarkeit der Böden noch nicht erreicht haben und somit die Auswirkungen in ihrer ganzen Bandbreite und Intensität noch nicht sichtbar wurden. Wie der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen feststellt, hat die Intensität verschiedener Nutzungsformen in den letzten Jahrzehnten vielerorts zu einer erheblichen Verschlechterung der Böden geführt. Art und Intensität der Inanspruchnahme, ein anthropogen bedingter zusätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag, Bodenerosion oder Altlasten belasteten die Böden. Daher müsse der Bodenschutzpolitik zumindest eine ebenso hohe Bedeutung zukommen, wie dem Schutz anderer Umweltmedien. Schutz des Bodens bedeute insbesondere die Erhaltung seiner natürlichen und nutzungsbedingten Funktionen (SRU, 2000). In Anbetracht der Folgen einer anthropogen verursachten Bodenversauerung und –Eutrophierung besteht weiterer Handlungsbedarf. Nach den Ergebnissen des Rats der Sachverständigen für Umweltfragen kommt es vor allem in industriell geprägten und urbanen Ballungsräumen zu teilweise erheblichen Stoffanreicherungen. Dabei fänden die meisten Depositionen über den Luftpfad statt, mit der Folge einer Versauerung der Böden, die die Filter- und Pufferfunktion der Böden einschränke und verstärkt Schwermetalle freisetze sowie Nährelemente mobilisiere oder zur Auswaschung führe. Um diesen Prozessen der Versauerung und Eutrophierung entgegenzuwirken, müsse der Eintrag von Stickstoff und Säurebildnern weiterhin vermindert werden. Dabei komme vor allem der umweltschonenden Bodennutzung durch die Land- und Forstwirtschaft eine große Bedeutung zu. Rechtlich verbindliche Ziele fänden sich aber auch hier bis dato ausschließlich im Artikel 1 des Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention (vom Oktober 1998) wieder (SRU, 2000). Ohne den erforderlichen umfangreichen Schutz der wichtigen Lebensgrundlage und Ressource Boden ist eine nachhaltige Bodennutzung undenkbar. Heutige Formen der Bodennutzung müssen auch schon mittelfristig der Anforderung gerecht werden den Boden für zukünftige Generationen als eine funktionsintakte und -effiziente Ressource (überwiegend im Sinne natürlicher und nutzungsbezogener Funktionalität) zu erhalten. Im Rahmen der Bodenvorsorge muss dafür gesorgt werden, dass zunächst die natürlichen und nachfolgend die nutzungsbezogenen Bodenfunktionen nicht durch falsche Nutzung am falschen Ort einer zukünftig
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möglichst vielfältigen Weiternutzung entzogen werden. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Standortverhältnisse und der angestrebten Nutzung muss eine Abwägung erfolgen, die alle Auswirkungen an diesem Standort im Vergleich zu alternativen Standorten zu Gunsten des kleinsten Schadens im Hinblick auf zukünftige Nutzungen umfassend mit einbezieht. Diese langfristige Betrachtung der Bodennutzung in Alternativen ist nichts völlig Neues und ähnelt dem Vorgehen in der Raumplanung mit Zuweisung der Flächennutzung nach Vorrang- und Vorbehaltsflächen. Diese Vorgehensweise müsste allerdings hinsichtlich der Belange des Bodens gerade auf allen Ebenen der Planung, insbesondere in der Bauleitplanung vollzogen werden und stärker die Kriterien einer im Sinne der Nachhaltigkeit hochwertigeren (Folge-)Nutzung einbeziehen. Es kommt in diesem Zusammenhang auf eine langfristig angelegte Optimierung der ökologischen Leistungsfähigkeit auf der einen und den nutzungsbezogenen Bodenfunktionen auf der anderen Seite an. Dabei deutet der Begriff „Optimierung“ auf mögliche Konflikte zwischen verschiedenen Bodennutzungen untereinander und gegenüber der ökologischen Funktion hin. Es gilt also aus einem strategischen Blickwinkel heraus zu vermitteln und zu optimieren und in der Summe sowohl die ökologische als auch die nutzungsbezogene Leistungsfähigkeit in Balance zueinander gleichermaßen zu maximieren. Entscheidend ist hier vor allem die Beachtung und Vermeidung von Nutzungsformen, die zu irreversiblen Schädigungen und Zuständen des Bodens hinsichtlich anderer Nutzungsarten oder der ökologischen Leistungsfähigkeit führt, da dadurch kommende Generationen in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht unerheblich eingeschränkt würden. Bodenvorsorge kann dabei als Mittel zum nachhaltigen Umgang mit Böden gesehen werden. Die dynamischen Vorgänge müssen sich fortwährend an den jeweils aktuellen Nutzungsansprüchen und -konflikten auf der einen sowie der zentral wichtigen ökologischen Leistungsfähigkeit der Böden auf der anderen Seite im Hinblick auf die zukünftige Entwicklungsfähigkeit der Böden auseinandersetzen. Es ist klar, dass dabei kein statischer (End-)Zustand für Böden angestrebt werden darf, der einmal erreicht wird und dann für immer fortbesteht. (Selbst natürliche Böden unterliegen einer Dynamik.) Überwiegend gesellschaftlich bestimmte Entscheidungen über das notwendige Maß an Flächennutzung bestimmen hierbei das Verhältnis zwischen einerseits Flächen mit bestimmten Restriktionen, die der Natur unter der Prämisse ihrer ökologischen Qualitäten und Leistungsfähigkeit (natürliche Funktion des Bodens bzw. der Fläche) überlassen werden und andererseits den Flächen, die unter der Prämisse des wirtschaftlichen Wertes und Leistungsfähigkeit (nutzungsbezogene Funktion des Bodens bzw. der Fläche) stehen. Es gilt dabei insbesondere innerhalb der verschiedenen Wirtschafts- bzw. Nutzungsformen, die durch die der Art der Nutzung determinierten Ein- und Aus-
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wirkungen (Umweltbelastungen) auf die Fläche dafür Sorge zu tragen, dass eine nachhaltige Nutzung oder (ähnliche) Folgenutzung stattfinden kann, die sich auf einem dazu angemessenen Intensitätsniveau vollzieht (z.B. naturnaher Landbau). Art und Ausmaß der jeweiligen Flächennutzung bestimmen in ihrer Gesamtheit und im anteiligen Verhältnis zueinander wesentlich darüber, inwieweit die Tragfähigkeit der Bewirtschaftungsweise gegeben ist und ein nachhaltiger Bodenschutz realisiert werden kann (BRINGEZU, 2000, S. 13). Bei der Orientierung an einem nachhaltigen Bodenschutz schlägt der Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz nicht ohne Grund die zwei Leitbilder vor: „keine Verschlechterung der natürlichen Bodenfunktion“ und „Freiraumsicherung für spätere Generationen“ (WBB, 2000). Das BMU fordert aus der Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes, dass es die verstärkte Aufgabe der einzelnen Fachplanungen sein müsse, in größerem Umfang als bisher Bodenvorrangflächen auszuweisen und dadurch einen Beitrag zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme von derzeit ca. 130 ha/Tag auf ca. 30 ha/Tag bis zum Jahr 2020 zu leisten (BMU, 2003). Der BVB (Bundesverband Boden e.V.) fordert dem Landschaftsverbrauch entgegenzuwirken. Dazu seien Eckpunkte für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu setzen. Vor allem die Wiedernutzung von Industriebrachen (Flächenrecycling) sei endlich voranzubringen. Oft sei der Boden bei Planungs- oder Zulassungsverfahren, z.B. von Seiten des Baugesetzbuchs oder der Landschafts- und Fachpläne, leider nur eine nachrangige Planungsgröße. Zukünftig müssten zudem für Vorhaben, die Auswirkungen auf natürliche Bodenfunktionen in stärkerem Maße berücksichtigt und bodenbezogene Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sei vor jedem erneuten Flächenverbrauch zu prüfen, ob der Bedarf nach neuen Flächen nicht anderweitig, zum Beispiel durch Inanspruchnahme von Industriebrachen, Baulücken oder schon vorgenutzten Flächen erfüllt werden könnte (BVBA, 2003). Dabei ist die angesprochene Alternativbetrachtung planerischen Aufgaben nicht fremd. Sie wird u.a. im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Aber der Boden wird in diesem Zusammenhang nur als einer von vielen Belangen berücksichtigt. Zudem müsste der Nachhaltigkeitsgedanke stärker verankert sein. Die Forderung dem Boden gegenüber anderen Belangen auch im Rahmen planerischer Abwägung mehr Gewicht zu verleihen und die diesbezüglich um einiges aufwendigere Prüfung der Verhältnisse ist durch die spezielle Eigenschaft des Bodens legitimiert, dass es sich um eine Ressource handelt, die sich entweder gar nicht oder nur sehr langsam in Zeiträumen von menschlichen Generationen regeneriert.
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Insbesondere kritisierte der Sachverständigenrat für Umweltfragen an raumplanerischen Entscheidungen, dass im Gegensatz zu Siedlungs- und Verkehrsflächen momentan für die Flächeninanspruchnahme bezüglich des Rohstoffabbaus kein Reduktionsziel vorläge. Der massive Eingriff in die Landschaft, wie z.B. durch den Braunkohletagebau und der daraus resultierende großflächige fast vollständig irreversible Verlust von Boden würde an dieser Stelle einfach in Kauf genommen. Das notwendige Ziel eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden und sein Schutz vor nachteiligen Veränderungen stünden hierzu in keinem Verhältnis. Alternativ betrachtet, seien viele der Umweltbeeinträchtigungen regenerativer Energieträger demgegenüber auch noch zumeist kleinräumig und reversibel (SRU, 2000). Folgen wir den vorherigen Ausführungen von BVBA und dem Rat der Sachverständigen für Umweltfragen befinden wir uns genau an der Stelle, der oben beschriebenen Form der Abwägung, um die zukünftige nutzungsbezogene Entwicklungsfähigkeit sowie den Spielraum für naturnahe Flächen in ihrer ökologischen Leistungsfähigkeit möglichst breit und offen zu halten. Bei dieser Form der Bodenvorsorge angelangt, kann man nach bestem Wissen und Gewissen von einem nachhaltigen Bodenmanagement sprechen, an dem sich die (langfristige) Effektivität und Nachhaltigkeit des Bodenschutzes messen lassen kann. 4.1.4 Flächenrecycling und –vorsorge Wie bereits festgestellt, muss vor allem dem ungebremsten Verbrauch an ökologisch hochwertigeren Flächen am falschen Standort durch einen effektiven vorsorgenden Bodenschutz Einhalt geboten und die langfristig bodenschonendste Lösung angestrebt werden. So obliegt ein entscheidender Baustein des nachhaltigen Bodenmanagements u.a. dem Flächenrecycling. Zu bedenken ist hierbei, dass die Pflicht zur Entsiegelung sogar in gewissem Widerspruch zu den Bemühungen um ein effektives Flächenrecycling steht. Denn ehemals baulich genutzte Flächen sollten vorrangig in dieser Form auch wieder genutzt werden, um der ungehemmten Inanspruchnahme von Naturflächen für Bebauung entgegenzuwirken (BURMEIER, 1998). Eng verknüpft mit dem Flächenrecycling ist das Thema der Altlastenbearbeitung. Das Bundesumweltministerium nennt hierzu als übergreifende Ziele die Beseitigung der von Altlasten ausgehenden Gefahren für Mensch und Umwelt sowie die Reaktivierung von kontaminierten Flächen und Brachflächen zur erneuten Nutzung. Um in die Materie weiter vorzudringen, ergäbe sich für die Sanierungsaktivitäten das Ziel mit Hilfe geeigneter und den bisherigen Standortverhältnissen
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angepassten nutzungsorientierten Sanierungsmaßnahmen Altlastenflächen in nicht gefährliche Standorte zurückzuführen, die daraufhin einer erneuten Nutzung im lokalen Kontext wieder zur Verfügung stünden (Flächenrecycling). Dies würde auch konform zu der im vorherigen Unterpunkt benannten Vorgehensweise der Abwägung sein, da alternativ anders besser nutzbare oder naturnahe Flächen geschont würden. Für die Altlastenbearbeitung weist das BBodSchG i.d.S. also durchaus einen ersten Schritt in die richtige Richtung auf. Der nutzungsorientierte Ansatz wird in § 4 Abs. 4 BBodSchG zum Ausdruck gebracht. Hiernach ist die Prägung eines Gebietes bzw. die Ortsüblichkeit eine entscheidende Bemessungsgrundlage für den Schutz der Bodenfunktionen, die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BBodSchG benannt sind. Das Sanierungsziel ist damit nicht die Gewährleitung der Multifunktionalität der Böden in seiner ganzen Bandbreite, sondern die bedarfsorientierte Wiedergewinnung der Altlastenfläche in der notwendigen Qualität der angestrebten planerischen Nutzung. Flächenrecycling versucht somit Altstandorte einer Revitalisierung zu unterziehen und den Standort in seine ursprüngliche Funktion zurückzuführen. Das entscheidende ist aber, dass alternative Flächen, die für andere Verwendung besser geeignet sind, dadurch geschont werden. Nach § 4 Abs. 3 BBodSchG muss vor allem gewährleistet werden, dass trotz der Berücksichtigung der planerischen Nutzung, das Grundstücks so saniert wird, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. § 4 Abs. 5 BBodSchG legt zudem ein schärferes Gewicht auf Dekontaminations- vor Sicherungsmaßnahmen, sofern die Kontamination erst nach Inkrafttreten des BBodSchG eingetreten ist. Dies ist für die Reaktivierungsmöglichkeiten für Altstandorte von Gewerbe und Industrie von großer Bedeutung. Auch die Enquete-Kommission sah in der Sanierung und Wiedernutzung belasteter Altstandorte einen wichtigen Beitrag zur sparsamen Flächeninanspruchnahme und sieht in ihnen vor allem in Agglomerationsräumen ein erhebliches Potential für neue Wohn- und Gewerbegebietsansiedlungen (ENQUETE-KOMMISSION, 1997, S. 129 ff.). Aufgrund dieser Zusammenhänge müsste Bodenvorsorge so angestrebt werden, dass sie zugleich auch immer Altlastenvorsorge ist, indem sie Neulasten, die sich unterhalb der Gefahrenschwellen befinden, bereits erfasst. Anstatt Altlasten hinterher zu sanieren, wird ihre Entstehung von vorn herein unterbunden. Wenigstens machen BBodSchG und BBodSchV hier erste Schritte. Wie bereits erwähnt, hat der nach § 7 des BBodSchG Verpflichtete Vorkehrungen zu treffen, um weitere durch ihn auf dem Grundstück und dessen Einwirkungsbereich verursachte Schadstoffeinträge zu vermeiden oder wirksam zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstücks verhältnismäßig ist.
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Im Fall des Überschreitens von festgesetzten Vorsorgewerten hat der Verpflichtete Vermeidungs- oder wirksame Verminderungsmaßnahmen zu ergreifen. § 10 Abs. 1 Satz 2 BBodSchV konkretisiert, dass hierzu auch technische Vorkehrungen an Anlagen oder Verfahren sowie Maßnahmen zur Untersuchung nach Anhang 1 BBodSchV und zur Überwachung gehören. Die Erfüllung dieser Pflicht ist allerdings durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz begrenzt. Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 BBodSchG geht es aber bei den zulässigen Zusatzbelastungen einer in Betrieb befindlichen Anlage letztlich um die immissionsschutzrechtlich zu erfolgende Bestimmung solcher Zusatzbelastungen, die durch den Betrieb einer Anlage zwar hervorgerufen aber nicht als ursächlicher Beitrag zum Entstehen schädlicher Bodenveränderungen anzusehen sind. Hierzu sind die nach § 8 Abs. 2 BBodSchG festgelegten entsprechenden Werte in der BBodSchV heranzuziehen. Die Vermeidung zukünftiger Altlasten auf Flächen mit derzeit laufendem Betrieb müsste in Zukunft noch viel stärker einbezogen werden und ein vorrangiges Ziel im Altlastenbereich sein. Im Rahmen dessen müssten auch in Betrieb befindliche Anlagen, die mit umweltgefährdenden Stoffen umgehen oder sogar bereits gewisse Boden- oder Grundwasserverunreinigungen (als Besorgnispotential) aufweisen, ständig überprüft werden, damit sie nicht zu den Altlasten von morgen werden. Aufgabe der Bodenvorsorge wäre es somit betriebliche Boden- und Grundwasserrisiken im Keim zu minimieren und noch während des Betriebs strategisch zu ermitteln, zu dokumentieren und zu überwachen (BEHLING, 1999). Für die Zukunft erscheint daher neben der Evaluierung der bisherigen Prüfwerte, vor allem die Ableitung weiterer Prüfwerte für neue Stoffe auch vor dem Hintergrund der Ausstrahlung des BBodSchG in andere Rechtsbereiche (z.B. eben in Betrieb befindliche Anlagen, die bisher vorrangig nach Immissionsschutzrecht behandelt werden) und dem Abbau von Rechtsunsicherheiten von großer Bedeutung zu sein. Zudem dürfen sich die Prüfwerte nicht ausschließlich am Schutzgut Mensch (vor dem Hintergrund der Toxizität) festmachen, sondern die ökologischen Einwirkungen in und um den Boden berücksichtigen. Auch dadurch kann eine noch wirksamere Bodenvorsorge über das BBodSchG i.V.m. der BBodSchV realisiert und eingelöst werden (KNOPP/HEINZE, 2000). Jede Maßnahme muss dabei immer unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit gesehen werden. Auch Vorsorge muss nach ständiger Rechtsprechung in Umfang und Ausmaß dem Risikopotential entsprechend proportional sein. Es sind insbesondere die Wirksamkeit möglicher Vorsorgemaßnahmen und ihre Kosten gegeneinander abzuwägen. Es kann also nicht um eine sklavische Bodenvorsorge oder
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Absolutheitsanspruch ins „Bodenlose“ gehen. So wäre die Forderung der Gewährleistung der Multifunktionalität der Böden nach einer Sanierung, z.B. ohne die Berücksichtigung des Flächenrecyclings zur Schonung des naturnahen Flächenverbrauchs andernorts neben der inhaltlichen Absurdität auch meist wirtschaftlich nicht zumutbar und damit nicht verhältnismäßig. Aber dem Kreislaufgedanken wird auch bei der Flächennutzung verstärkt Rechnung getragen werden müssen. Das bedeutet vor allem noch längere und gewissenhaftere Abwägungen derzeitig angestrebter Nutzungsformen in Bezug auf die Entwicklungsfähigkeit und Reaktivierung der Flächen für zukünftige Nutzungsformen. Schwer bleibt hierbei, das zukünftig Denkbare bzw. Erforderliche abzuschätzen. Allerdings scheiden bei der Beherzigung des Gedankens eines Flächenrecyclings einige Nutzungsformen von vorn herein aus, da sie Flächen weitgehend irreversibel zerstören. Flächenrecycling ist damit vor allem auch eine Aufgabe des vorsorgenden Bodenschutzes, der in die Alternativüberlegungen für die nahe liegende aber zugleich auch vor allem schonende Nutzung der Fläche mit einbezogen wird. Eine wesentlich einfachere Verfahrensweise kann zunächst als einfache Orientierung gelten, sofern auf gebrauchten bzw. verbrauchten Flächen die gleichen Nutzungsformen, wie zuvor wieder eingerichtet werden sollen. 4.2



Zwischenfazit: Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement



Das aktuelle BBodSchG i.V.m. der BBodSchV bildet die Grundlage für Maßnahmen zum Schutz und der Sanierung von Böden. Trotz oder gerade aufgrund des langjährigen Entstehungsprozesses bestehen jedoch insbesondere im Bereich der Vorsorge immer noch große Defizite. Dabei kommt dem Vorsorgeprinzip dem Grunde nach eine entscheidende Bedeutung zu. Es müsste dementsprechend eine stärkere Gewichtung erfahren. Der Vorsorgegedanke ist im Falle des Umweltmediums Boden von herausragender Bedeutung, da dauerhaft gestörte Bodenfunktionen einhergehend mit stofflichen Anreicherungen starke Folgewirkungen auf andere Ökosystembestandteile haben können (insbesondere des Grundwassers). Außerdem sind einmal in das Umweltmedium Boden eingetretene Schadstoffe im Verhältnis zu den Umweltmedien Wasser und Luft, wenn überhaupt, nur mit noch höherem zeitlichem und finanziellem Aufwand wieder zu entfernen. Zu vermeidende Folgewirkung auf andere Umweltmedien und die erschwerte Reversibilität der Schäden sind, neben dem grundsätzlichen Argument der Nachhaltigkeit, Argumente, die die Bodenvorsorge zu einer Schlüsselaufgabe des Bodenschutzes machen. Mit der fehlenden eigenständig dominanten Tragweite des BBodSchG und der daraus resultierenden fehlenden Durchdringungskraft, gilt es in den kommenden Jahren Defizite im Bereich der Bodenvorsorge im Hinblick
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auf einen nachhaltigen Umgang der Böden anzugehen und auszuräumen. Nur wenn der vorsorgende Bodenschutz ein starkes Gewicht bzw. eine weitgehend selbstständige Tragweite verliehen bekommt, ist es möglich ein nachhaltiges Bodenmanagement zu betreiben (CYFFKA/HÄRTLING, 2002). Zur abschließenden Bewertung zum Stand von Bodenvorsorge und eines nachhaltigen Umgangs mit Boden kann folgendes in Kürze gesagt werden. Was die Bodenvorsorge betrifft, so hat das BBodSchG i.V.m. der BBodSchV einen ersten wichtigen Schritt getan. Der sowohl wünschenswerte als auch erforderliche Vorsorgestatus im Sinne eines umfassenden nachhaltigen Bodenmanagements ist jedoch lange noch nicht erreicht worden. So liegen Schutzmechanismen unter dem Aspekt der Vorsorge primär schadstoffbezogen und weniger flächenbezogen (Flächenverbrauch) oder für nicht-stoffliche Einwirkungen (Bodenverdichtung und –Erosion) auf den Boden vor. Bei der Relevanz einzelner Stoffe lässt sich zudem über ihre notwendige Berücksichtigung und damit über die Vollständigkeit der bisherigen Listen streiten. Positiv ist, dass für den Fall der Vorsorge zugehörige Vorsorgewerte in der BBodSchV überhaupt aufgestellt und die Vorsorgeanforderungen damit weiter konkretisiert wurden. Jedoch kann die stoffbezogene Bodenvorsorge allein nicht ausreichen. Ein ganzheitlicher Ansatz von Bodenvorsorge ist gerade für das Medium Boden unerlässlich. Nach Meinung des Wissenschaftlichen Beirates Bodenschutz (WBB) müssen in Zukunft für eine effektiv vorsorgende Bodenschutzpolitik die Vorsorgeregelungen im BBodSchG und der BBodSchV erweitert werden. Vor allem im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung muss die Interpretation des Vorsorgegedankens für den Boden möglichst weit ausgelegt werden (KNOPP/HEINZE, 2000). Dem Grundsatz nach sollen Böden dabei vor allem in ihrer natürlichen Entwicklung weitestgehend geschützt werden. Es sollen nicht natürliche Zustände, sondern allein die natürliche Entwicklung der Böden geschützt werden, da es sich bei Böden schon naturbedingt um dynamische Systeme handelt, die nicht Endzuständen unterliegen und damit nicht konserviert werden können oder sollten. Stattdessen entwickeln sie sich laufend (wenn auch sehr langsam) fort (WBB, 2000). Man muss sich vor allem noch mehr der Tatsache bewusst werden, dass die beste Bodenvorsorge durch die Eindämmung und Verhinderung des Flächenverbrauchs besteht und betrieben werden kann. Nach heutigem Stand existiert der zentrale Ansatzpunkt darin, dass Bodenrecht und die derzeitige Bodenpolitik in der BRD vor allem in zu geringem Maße den Flächenverbrauch und daraus resultierende Bodendegradationen verhindert. Die Ursache liegt in Grundelementen des deutschen Bodenrechtssystems begründet. Speziell im Planungs- und Bauordnungsrecht sowie die Ausgestaltung des Bodensteuerrechts begünstigen und fördern



92



Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement



den Bodenverbrauch und verhindern eine dem Nachhaltigkeitsprinzip folgende Stadtentwicklung und Raumordnung. Es besteht leider auch oder gerade in den entwickelten Ländern insgesamt immer noch das Problem/Defizit die traditionell geprägten bodenpolitischen Grundkonzepte stärker auf die Anforderung einer nachhaltigen Entwicklung umzustellen (KANTZOW, 1999, S. 116 f.).
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zukünftige Aufgaben



5.



Zuk ünf tige A ufgaben und K onkr et e Handlungss tr at egien für eiZukünf ünftige Aufgaben Konkr onkret ete Handlungsstr trat ategien nen effektiveren und nachhaltigeren Bodenschutz



Neben den bereits aufgezeigten Aufgaben bleiben für einen effektiveren Bodenschutz und der Beseitigung bestehender Defizite weitere Punkte offen, die fortentwickelt werden müssen. Zusammenfassend können exemplarisch folgende Handlungsstrategien und Aufgabenfelder genannt werden, die geeignet sind einen nachhaltigeren Bodenschutz zu etablieren: · ·



·



·



·



Nachhaltiger Bodenschutz muss als Modernisierungsstrategie in der Umweltund Raumpolitik begriffen werden, bei der neue Wege und Chancen für zukünftige Nutzungsmöglichkeiten der Böden eröffnet werden. Insgesamt ist ein Ausbau der Einflussnahme von Bodenvorsorge unabdingbar. Bodenvorsorge muss aber auch ganzheitlicher (d.h. weniger stoffbezogen) betrachtet werden als es BBodSchG und BBodSchV bisher abdecken und alle Themenfelder des Bodenschutzes einbeziehen. Bodenvorsorge ist eng an den Gedanken und die hieraus entstehenden Anforderungen der Nachhaltigkeit gebunden und muss dem nachhaltigen Schutz aller (im Zweifelsfall besonders aber der natürlichen) Bodenfunktionen dienen. Die beste Bodenvorsorge stellt dabei die Eindämmung des Flächenverbrauchs dar. Somit ist vor allem dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken. Die Inanspruchnahme von Boden als Flächenressource soll schonend und sparsam sein. Die Wiedernutzung von Industriebrachen (Flächenrecycling) ist endlich voranzubringen. Industrielle und gewerbliche Brachflächen sowie aufgelassene Verkehrsflächen sollen wieder in die Flächennutzung eingegliedert werden. Bodenschutz muss in der räumlichen Planung als ein besonderer Schwerpunkt im Abwägungsprozess zu Gunsten einer optimalen Schonung aller Boden- und Nutzungsfunktionen im gesamten Planungsgebiet gesehen werden. Im Kontext des Flächenverbrauchs muss auch die Entsiegelung gesehen werden. Es sollte daher für regional abzugrenzende Gebiete die für Neuversiegelung vorgesehene Fläche in der Regel die Summe der aus der Entsiegelung von Böden und aus dem Flächenrecycling zurückgewonnenen Bodenfläche nicht übersteigen. Bodennutzung muss sich dabei an dem für die jeweilige Nutzungsfunktion notwendigem Schutzbedürfnis des Bodens orientieren. Nutzungsfunktionen können nur insoweit in Anspruch genommen werden, wie dies in Abstimmung mit dem Schutz der natürlichen Bodenfunktionen vereinbar ist. Als „Daumenregel“ soll im Kontext zur Bestimmung des Maßes und der Qualität der notwendigen Eingriffe durch die Wahrnehmung der Nutzungsfunktionen daher gelten, Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen sowie der Funktion als Archiv der
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·



·



· ·



·
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Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich zu vermeiden und sich im Zweifelsfall für den Schutz der beiden letztgenannten Funktionen zu entscheiden. Vor allem müssen natürliche und nutzungsbezogene Bodenfunktionen „am Ende“ in der Summe in einem „gesunden“ Verhältnis zueinander stehen. Nutzungsbedingte Bodenverdichtungen, die zu der Besorgnis einer erheblichen Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen und einer erheblichen Beeinträchtigung der Nutzungsfunktion führen können, sind so weit wie möglich zu vermeiden; das Bodengefüge ist zu erhalten. Deshalb darf sich Bodenschutz insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft nicht allein auf das Prinzip „der guten fachlichen Praxis“ stützen und ist vor allem in Hinblick auf Aspekte der Bodenvorsorge zu verbessern. In diesem Zusammenhang sind geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen zu fordern, die auch die Rate des durch Windund Wassererosion abgetragenen Bodenmaterials so weit wie möglich reduzieren sollen. Ein Eintrag von Schadstoffen in Böden ist generell zu vermeiden und zu verringern. Bodenschutz ist daher u.a. auch in das betriebliche Umweltmanagement zu integrieren. Schadstoffeinträge in den Boden sollen sich an der Empfindlichkeit der natürlichen Bodenfunktionen orientieren und diese nicht unangemessen beeinträchtigen. Auch eine schleichende Anreicherung soll hierfür berücksichtigt und vermieden werden. Zusatzeinträge sollen daher entweder unbedenklich, d.h. zeitlich begrenzt und abbaubar sein. Dies ist auch ein notwendiger Beitrag zum flächendeckenden Grundwasserschutz. Alleinige Bestimmungen nach dem BImSchG reichen bisher dafür nicht aus. Bei der Abfallverwertung und –entsorgung muss der Schutz der Böden stärker Berücksichtigung finden. Strategien für einen optimierten Umgang mit Bodenaushub und Bodenmaterial sind zu entwickeln. Anthropogen bedingte Bodenveränderungen mit Risiken für die menschliche Gesundheit und die belebte Umwelt sind von vorn herein zu vermeiden. Die Besorgnis des Entstehens von schädlichen Bodenveränderungen muss auch in Bezug auf die Frage der Verhältnismäßigkeit sensibler eingestuft werden und dadurch mehr Gewicht als bisher erhalten. Zur Überwachung der Bodenzustände muss die Erstellung eines Bodenzustandsberichts, der in Perioden von etwa fünf bis zehn Jahren eine Bilanz im Hinblick auf eine Evaluierung zum Stand des nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Boden aufstellt, auf den Weg gebracht und möglichst schnell umgesetzt werden. Dieser sollte gebietsbezogen sowohl Bodenzustände hinsichtlich der Beeinträchtigungen des Bodens durch Schadstoffe sowie Verdichtung und Erosion enthalten als auch anteilig die Art und Intensität der Flächen- bzw.
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·



·



Bodennutzung sowie die Versiegelungsrate wiedergeben. Eine Aufstellung von Bodenschutzprogrammen ist anhand von den beschriebenen Bodenzustandsberichten realisierbar. Bodenschutzprogramme könnten über einen Ziel- und Maßnahmenkatalog hinsichtlich verfolgter Bodenqualitätsziele innerhalb eines verbindlichen Zeithorizonts in Raumplanung und BBodSchG verankert werden. Auch auf internationaler Ebene ist der Bodenschutz voran zu bringen. Internationaler Bodenschutz ist mit den Herausforderungen der Ernährungs- und Energiepolitik zu verknüpfen. Am besten ist dies unter der Führung der Vereinten Nationen zu verwirklichen. Die Aufstellung einer internationalen und „verbindlichen“ Bodenkonvention wäre wichtig, da bisher lediglich internationale Vereinbarungen hinsichtlich des Schutzes der Biosphäre im allgemeinen sowie Luft und Wasser bestehen. In der AGENDA 21 (Rio de Janeiro 1992) wurde allein der verantwortungsvolle Umgang mit Boden artikuliert. Rechtsverbindlich ist bisher nur die sogenannte Wüstenkonvention, die allerdings ausschließlich aride oder semiaride Gebiete in Afrika betrifft. Ein erster Ansatz zu einer internationalen Bodenkonvention liegt mit dem „Tutzinger Projekt“ und des dort erarbeiteten „Übereinkommens zum nachhaltigem Umgang mit Böden“ vor. Besonders geeignet scheint dieser Vorschlag, da er Aspekte des vorsorgenden Bodenschutzes in den Vordergrund stellt.
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6.



Ver schiedene Handlungsansätz e und ihr e Syner gien in Anbeerschiedene Handlungsansätze ihre Synergien tracht ganzheitlicher Zusammenhänge im Bodenschutz



Um einen nachhaltigen Bodenschutz zu realisieren, müssen die einzelnen Handlungsstrategien im Kontext eines ganzheitlichen bzw. systemischen Ansatzes berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck lässt das „Wirkungsdiagramm Bodenschutz“ schematisch vereinfacht und in aller Kürze die Vielschichtigkeit des Themas Bodenschutz und die grundlegenden Zusammenhänge seiner einzelnen Aspekte erkennen. Wie das Wirkungsdiagramm zeigt, handelt es sich um ein dynamisches System komplexer Beziehungen, welches sich auf unterschiedlichste Weise beeinflussen lässt. Es wird deutlich, welche Einflussgrößen zunächst zu berücksichtigen sind. Neben der Offenlegung der grundsätzlichen Wirkungszusammenhänge im Bodenschutz wird für die Planung und Umsetzung bestimmter Handlungsstrategien ersichtlich, in welcher Beziehung und Wechselwirkung verschiedene Handlungsansätze zueinander stehen. (Bemerkung: Zusätzliche Rückkopplungen wurden bewusst ausgespart, um das Schaubild nicht noch komplexer zu gestalten und die Übersichtlichkeit zu wahren). Dadurch lässt sich abschätzen, in wie weit sich bestimmte Maßnahmen gegenseitig beeinflussen und ob sie gegebenenfalls in Synergie oder in Konflikt zueinander auftreten können. Durch die ganzheitliche Betrachtung und Planung der Maßnahmen wird so die Realisierung eines im Sinne der Nachhaltigkeit effektiveren Bodenschutzes wahrscheinlicher. Als Referenz und übergeordnetes Ziel muss im Zentrum eines nachhaltigen Bodenschutzes dabei die langfristige, in der Quantität möglichst umfangreiche und in der Qualität hochwertige (gemessen an den Bodenqualitätszuständen) Bodenverfügbarkeit, sowohl in Bezug auf die natürlichen als auch auf die nutzungsbezogenen Funktionen des Bodens, stehen. Wie bereits erläutert wurde, muss man dafür insgesamt die natürlichen und nutzungsbezogenen Bodenfunktionen in Balance zueinander bringen, d.h. zwischen ihnen vermitteln und ein Optimum finden, dass ihre ökologisch-ökonomische Leistungsfähigkeit in der Gesamtbilanz langfristig garantiert und maximiert. Verwirklicht werden kann dies nur in der „gleichzeitig“ wechselseitigen Optimierung bzw. Abstimmung zwischen den natürlichen und der nutzungsbezogenen Bodenfunktionen (ganzheitliches und nachhaltiges Bodenmanagement). Anders ausgedrückt geht es im Kern darum in der Gesamtbetrachtung bzw. -summe die Böden in ihrer Entwicklungsfähigkeit möglichst breit und offen zu halten. In diesem Sinne geht es somit um die Sicherung und Maximierung der ökologisch-ökonomischen Leistungsfähigkeit sowie der „Quasi-Regenerationsfähigkeit“ der Böden, aus der als Bestand die nutzbare ökologisch-ökonomischen „Quasi-Regenerationsrate“ („Bodenrendite“) erwächst, die wiederum erneut die zukünftige Entwicklungsfähig-



99



Handlungsansätze



keit der Böden in ihrem gesamten Leistungsspektrum beeinflusst, usw. Denn je funktionsintakter/–fähiger und hochwertiger die Böden sind, oder anders gesagt, je höher die Summe im Bestand an vorliegenden hochwertigen und relativ unverbrauchten Böden ist, desto höher ist auch das Potential, aus dem wiederum die resultierende ökologisch-ökonomisch nutzbare „Quasi-Regenerationsrate“ („Bodenrendite“) erwächst. Somit gilt es gerade verschiedene Handlungsansätze bzw. Maßnahmen beim Umgang und zum Schutz der Böden in Abstimmung zueinander zu entwickeln und umzusetzen, um zu einer (zwar nicht beliebig erweiterbaren aber) insgesamt in Qualität und Quantität größeren verwendbaren „Bodenrendite“ zu gelangen. Denn letztlich ist es gemäß dem Prinzip der Nachhaltigkeit allein diese ökologischökonomisch nutzbare „Quasi-Regenerationsrate“ der Böden, die man zur freien Verfügung hat und voll ausschöpfen darf, um von ihr dauerhaft leben zu können.
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Fazit Seit über vier Jahren ist das BBodSchG in Kraft, aber aufgrund der (systembedingten) zeitlichen Verzögerung von Maßnahme und Wirkung kann die durchschlagende Wirksamkeit des Gesetzes noch nicht hinreichend beurteilt werden. Bisher hat vor allem die Vollzugspraxis gezeigt, dass weiterhin ein erheblicher Bedarf an Konkretisierungen für den Vollzug in Form von Arbeitshilfen, Merkblättern oder Mustererlassen besteht. Festgehalten werden kann, dass das BBodSchG zumindest erstmals in Deutschland den Schutz der Böden explizit und einheitlich geregelt hat. Nicht desto trotz muss das gesamte Bodenrecht weiter fortentwickelt werden. Dazu sind insbesondere, die im letzten Abschnitt vorgestellten Handlungsstrategien und Aufgabenbereiche geeignet, die es grundsätzlich für einen effektiveren Bodenschutz, in allen bodenschutzrelevanten Rechtsbereichen zu beachten und gegebenenfalls fortzuentwickeln gilt. Vorrangig müssen sie allerdings im eigenständigen BBodSchG und der BBodSchV realisiert werden. Vor allem muss künftig hierfür der Anwendungsbereich des § 3 BBodSchG erweitert werden, um einen effektiveren und nachhaltigen Bodenschutz garantieren zu können. Festzustellen ist, dass die Schwäche des gesamten Bodenrechts sowie im speziellen von BBodSchG und BBodSchV besonders im Bereich der Bodenvorsorge zu suchen ist. Dies gilt sowohl für die behandelten Themen der stoff- und flächenbezogen Bodenvorsorge als auch für die nicht thematisierten Punkte von Bodenverdichtung und –Erosion sowie dem speziellen Anwendungsfall der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung. Defizite im Bereich der Bodenvorsorge verhindern einen effektiveren Bodenschutz, indem ein nachhaltiger Umgang mit Böden bzw. ein nachhaltiges Bodenmanagement erschwert und nicht sichergestellt werden kann. Besonders brisant ist dies vor dem Hintergrund, dass damit eigentlich der Zweck des BBodSchG, die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen, im Grunde schon verfehlt wurde. Allgemein hat sich in der vorliegenden Arbeit bestätigt, dass es für einen effektiveren und nachhaltigen Bodenschutz gerade nach mehr Bodenvorsorge verlangt, die den grundlegenden Ansatz für die Orientierung des Bodenschutzes am Leitbild der Nachhaltigkeit liefert. Ein besonderer Schwerpunkt muss in diesem Zusammenhang auf einem ganzheitlicheren Verständnis von Bodenvorsorge liegen, welches im Übrigen auch die grundlegende Voraussetzung für ein nachhaltiges Bodenmanagement bildet. Bei der Neuauflage von (gesetzlichen) Bodenschutzinitiativen sollte der Gedanke der Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt werden und
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Anforderungen, die sich hieraus an den Bodenschutz ergeben, herausgearbeitet werden. Dazu gehört nach Möglichkeit auch die Planung und Festsetzung von (Bodenqualitäts-)Zielen auf bestimmten Flächeneinheiten in bestimmten Zeithorizonten. Die festgesetzten und damit konkretisierten Handlungsziele führen zu einer kontinuierlichen Überprüfung und Anpassung der notwendigen Maßnahmen zum Bodenschutz. Als zentralstes dieser Handlungsziele muss eine restriktive prozentuale Begrenzung des Flächenverbrauchs durch Versiegelung klar und verbindlich für ein bestimmtes Planungsgebiet und einen festen Zeithorizont festgelegt, d.h. begrenzt, werden. Verschiedene Planungsgebiete verlangen allerdings in diesem Zusammenhang anhand ihrer spezifischen Ausprägung nach unterschiedlich stark limitierenden Quoten gegenüber der Versiegelung, sie müssen aber auf jeden Fall von besonders restriktiver Art sein. Für den Bereich der stofflichen Vorsorge gegenüber (sukzessiven bzw. „schleichenden“) schädlichen Bodenveränderungen bedürfte es zunächst eines effizienten, d.h. standardisierten und somit vergleichbaren Bodeninformationssystems, um Bodenzustände verfolgen (Monitoring) und einen Soll-Ist-Vergleich durchführen, d.h. (erst noch zu definierende) stoffliche Boden(qualitäts)ziele überprüfen zu können. Dies ist aber nicht nur wie bisher auf die rein stofflichen Zustände der Böden (wie es durch die zudem uneinheitlichen Erhebungen der Länder geschieht) anwendbar und denkbar, sondern müsste ebenso die physikalischen Zustände in Form von Bodenerosion und –Verdichtung erfassen (denkbar wären hier Flächenkataster) sowie die vorhandenen Bodentypen i.V.m. der darauf stattfindenden Flächennutzung mit einbeziehen. Als grundlegende Orientierung muss für den Bodenschutz dabei das Prinzip der Nachhaltigkeit gelten. Nachhaltiger Bodenschutz muss einen nachhaltigen Umgang mit Böden, d.h. nachhaltiges Bodenmanagement beinhaltet und verlangt in diesem Zusammenhang zu aller erst nach der Beachtung der beschriebenen ökologisch-ökonomischen „Quasi-Regenerationsrate“ der Böden, die es nicht zu überschreiten gilt. Die ökologisch-ökonomische „Quasi-Regenerationsrate“ ist überdies ein Ausdruck der mehrdimensionalen Ausprägung der Nachhaltigkeit, indem sowohl ihre ökologische Dimension (gespiegelt durch die Berücksichtigung der natürlichen Bodenfunktionen) als auch ihre ökonomische Dimension (gespiegelt durch die Berücksichtigung der nutzungsbezogenen Bodenfunktionen) und ihre soziale Dimension (hauptsächlich gespiegelt durch die Berücksichtigung der nutzungsbezogenen Bodenfunktionen sowie daneben auch durch die Berücksichtigung der Bodenfunktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte) ihre Berücksichtigung finden und ein „gesundes“, d.h. optimiertes Verhältnis zwischen ihnen erst geschaffen werden muss, welches mit dem Ziel verbunden ist, die Entwicklungsfähigkeit des Bodens und die hierfür zur Verfügung stehende Gesamtfläche hoch zu halten.
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Wie die Untersuchung gezeigt hat, sind Bodenvorsorge und nachhaltiges Bodenmanagement die Schlüsselaufgaben, um die Böden nachhaltig zu bewahren und zu entwickeln, um sie auch zukünftigen Generationen in ihrem weiten funktionalen Leistungsspektrum für Mensch und Natur möglichst vielfältig und hochwertig zur Verfügung zu stellen, d.h. ihre natürlichen und nutzungsbezogenen Funktionen in optimaler Balance aufeinander abzustimmen (was im Zweifelsfall bedeutet vor allem die naturnahen Böden bzw. Flächen von einer Nutzung auszuschließen oder lediglich schonend zu bewirtschaften). Denn ein Vorrang des Schutzes naturnaher Böden begründet sich gerade auch über die angestrebten möglichst weiten Nutzungsmöglichkeiten in der Zukunft, weil naturnahe Böden noch „formbar“ sind und über ihre Multifunktionalität noch keine oder geringe Einschränkungen sowohl der natürlichen Leistungsfähigkeit als auch eben der möglichen Nutzungsausprägungen aufweisen. Insbesondere bedeutet dies selbstverständlich auch, dass ein entscheidender Schritt zum nachhaltigen Umgang mit Böden zu Gunsten eines effektiveren Bodenschutzes auch in der Eindämmung des Flächenverbrauchs bzw. der Versiegelung von Flächen besteht. Im Sinne der Nachhaltigkeit darf man künftig prinzipiell nur noch von einem Bodengebrauch sprechen, der durch eine Versiegelung und zumindest in menschlichen Zeiträumen fehlenden Regeneration des Bodens verloren geht. Dabei kommt neben dem speziellen BBodSchG überwiegend dem raumbezogenen Umweltschutz in seiner planerischen Funktion eine Schlüsselaufgabe für den Bodenschutz zu. Hierzu zählt als wichtige Aufgabe die Berücksichtigung des Bodens in der Raumordnung oder Landesplanung stärker zu verankern bzw. im Rahmen der Abwägung stärker zu gewichten. Eine Erweiterung in der Gewichtung des Themas bzw. Belangs Boden ist neben seiner Eigenschaft selbst nur sehr langwierige Regenerationsraten zu besitzen zusätzlich dadurch gerechtfertigt, dass Bodenschutz als Querschnittsaufgabe im Zusammenhang zu anderen Umweltmedien gesehen werden muss und insbesondere gegenüber dem Schutz des Grundwassers ebenfalls vorbeugende Wirkung zeitigt. Aber auch das BBodSchG müsste bereits mehr Gewicht auf die Bodenvorsorge legen und könnte zu großen Teilen eigenständig einen nachhaltigeren Umgang mit Böden verwirklichen und so die ebenfalls fortzuentwickelnden bodenrelevanten gesetzlichen Regelungen in den Fachgesetzen und die Gewichtung der Belange des Bodens im Planungsrecht flankieren. Als ersten Schritt muss dazu aber das BBodSchG erst einmal selbst in seinem Anwendungsbereich eine dominante Vorrangstellung gegenüber den Fachgesetzen bekommen, damit Boden als drittes Umweltmedium gegenüber Luft (BImSchG) und Wasser (WHG) in seiner rechtlichen eigenständigen Tragweite gleichgestellt sowie ein höherer Standard des Bodenschutzes gewährleistet werden kann. Dazu ist in § 3 BBodSchG endlich
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die Klausel einzuführen, dass das BBodSchG prinzipiell immer Vorrang gegenüber anderen Fachgesetzen hat, mit der Ausnahme, wenn Fachgesetze inhaltsgleiche oder weitergehendere bodenbezogene gesetzliche Regelungen enthalten. Es ist notwendig, unabdingbar und daher auch anzunehmen, dass gegenüber dem bisherigen Schwerpunkt im nachsorgenden Bodenschutz künftig im BBodSchG die Regelungen zum vorsorgenden Bodenschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen werden (zumindest sofern man auch wirklich Willens ist einen effektiveren Bodenschutz und gewichtigeres Bodenschutzrecht im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherung der unverzichtbaren Lebensgrundlage Boden umzusetzen). Gerade auch unter dem Gesichtspunkt des Bodens als Lebensgrundlage ist das unangetastete in der bisherigen Form bestehende Prinzip der „guten fachlichen Praxis“ in der Land- und Forstwirtschaft völlig unangemessen, um den nachhaltigen Schutz des Bodens in der Landwirtschaft zu gewährleisten. Die in diesem Sinne daraus erwachsenden und notwendigen Anforderungen, die an eine ökologische Landwirtschaft bzw. einen naturnahen Landbau zu stellen wären, müssten für eine sehr viel schonendere und dauerhafte Bewirtschaftungsform erst noch geschaffen und gesetzlich geregelt werden. In Bezug auf die Flächen- bzw. Bodennutzung sollte vor dem Hintergrund der angesprochenen Interessenskonflikte, die sich im Grunde aus den vielfältigen (privaten) Nutzungsansprüchen untereinander gegenüber den Schutzansprüchen (zum Wohl der Allgemeinheit) ergeben, beispielsweise bei möglichen Festlegungen von Bodenbestandszielen oder speziellen Bodenschutzprogrammen (in BBodSchG und BBodSchV) eine frühestmögliche Einbeziehung der jeweils relevanten Akteure bzw. Betroffenen erfolgen. Das Prinzip der Partizipation verbunden mit einem weitgehenden Konsens hinsichtlich konkreter Bodenschutzziele sollte dazu führen, dass mehr Transparenz und Akzeptanz im Bereich der Bodenschutzpolitik entstehen und dadurch ein effektiverer Bodenschutz unter den leitenden Gedanken Vorsorge und Nachhaltigkeit durchsetzungsfähiger wird. Es muss an dieser Stelle allerdings vor Illusionen gewarnt werden, da gerade ein Prozess der breiten Partizipation oft zum Stillstand gelangt, wenn die Bodenschutzziele sehr stark bleiben sollen, und man sich nicht nur auf das kleinste Übel verständigen möchte, was wahrscheinlich zu einer erheblichen Verwässerung der dann zwar konsensfähigen aber kaum mehr spürbaren Bodenschutzziele führen würde. Außerdem ergeben sich nicht zu vernachlässigende Probleme aus divergierenden Zielen anderer Politikfelder, die in die Abwägung der Bodenschutzbelange und ihre Gewichtigkeit zwangsläufig mit einfließen müssen. Schließlich darf Bodenschutz auch nicht als Selbstzweck angesehen werden, son-
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dern er dient vorrangig allein der Sicherung der Zukunftsfähigkeit menschlicher Entwicklung mit all den Bedürfnissen und Nutzungsansprüchen, die dahinter stehen. Aus dieser Vielzahl von zu berücksichtigenden Aspekten, die sich um den Bodenschutz ranken, kann daher Bodenvorsorge nicht bis zum Exzess eingefordert und betrieben werden. Generell ist festzuhalten, dass Vorsorge vernünftigerweise auch im Bodenschutz nicht mit Absolutheitsanspruch uneingeschränkt gefordert werden kann, aber trotzdem eine starke Stellung besitzen muss. Der verfassungsrechtlich festgelegte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Mittel und Zweck ist stets zu beachten. So sind insbesondere die Wirksamkeit möglicher Vorsorgemaßnahmen und ihre Kosten bzw. ihre Zumutbarkeit gegeneinander dem Verpflichteten zu beachten. Aber auch hierbei rückt unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit die Bewertung in den Vordergrund, was man für zumutbar hält, gemessen an dem, wie man die gegebenen Verhältnisse einschätzt. Das bedeutet, je mehr Wert man einem vorsorgenden und nachhaltigen Bodenschutzes (gemäß der Einschätzung seiner Dringlichkeit und Notwendigkeit) beimisst, um so zumutbarer werden die durchzuführenden Maßnahmen für den Verpflichteten. Dem Grunde nach gilt das Gleiche auch für die Gewichtung der Bodenbelange im Rahmen der planerischen Abwägung.
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GLOSSAR 1 Altlast Mit Schadstoffen belastete Fläche, von der Gefahren für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgehen. Man unterscheidet Altstandorte und Altablagerungen. Flächen, für dieHinweise auf eine Altlast bestehen, werden als altlastverdächtige Flächen bezeichnet. Altlastensanierung Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung oder Dekontamination von Altlasten oder anderen schädlichen Bodenbelastungen. Mit der Sanierung soll sichergestellt werden, dass keine Gefahren mehr für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen ausgehen. Boden Der von Lebewesen durchsetzte obere Teil der Erdkruste, der durch bodenbildende Prozesse, wie Verwitterung, Tonmineralbildung, Humusbildung und verschiedene Stoffverlagerungsprozesse, entstanden ist. Art und Intensität der bodenbildenden Prozesse werden durch die Faktoren der Bodenbildung (Gestein, Klima, Vegetation, Tiere, Relief, Mensch und Zeit) gesteuert. Böden sind durch typische vertikale Abfolgen von Bodenhorizonten charakterisiert (z. B. Podsol). Der Boden wird nach unten durch festes oder lockeres Gestein und nach oben durch eine Pflanzendecke oder die Atmosphäre begrenzt. Bodendegradation, -degradierung Dauerhafte Schädigung oder Verlust von Bodenfunktionen. Sie kann natürliche Ursachen haben oder vom Menschen verursacht oder verstärkt sein. Beispiele für Bodendegradation sind Bodenerosion und Einträge von Schadstoffen. Bodenerosion Erosion ist der Abtrag von Boden durch Wasser, Eis, Wind und die Schwerkraft. Der durch Bodennutzung erhöhte Anteil an Erosion wird als Bodenerosion bezeichnet. Bodenfunktion Böden sind Bestandteile von Ökosystemen und werden vom Menschen in unterschiedlicher Weise genutzt. Sie erfüllen dabei sowohl für Ökosysteme als auch für den Menschen Funktionen. Das Bundes-Bodenschutzgesetz unterscheidet natürliche Funktionen (Lebensgrundlage und Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Men-
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schen; Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere Auswirkungen auf die Wasser- und Stoffkreisläufe; Rückhalt von (Schad-) Stoffen), die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und Nutzungsfunktionen (Rohstofflagerstätte; Produktion von Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen; Standort für Siedlung und Erholung sowie Standort für wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr und Ver- und Entsorgung). Bodengefüge (Bodenstruktur) Räumliche Anordnung der festen Bodenbestandteile; mit bloßen Auge erkennbar sind z. B. das Einzelkorngefüge, das typisch für Sandböden ist, oder verschiedene Formen des Aggregatgefüges, bei denen die Bodenteilchen Körper (Aggregate) mit bestimmten Formen und Größen bilden. Das Gefüge beeinflusst viele wichtige Bodeneigenschaften. Bodenschadverdichtung Verdichtung des Bodens, die Bodenfunktionen langfristig nachteilig verändert Bodenversauerung Zufuhr von Säuren in den Boden. Sie kann von außerhalb, insbesondere durch Eintrag von sauer wirkenden Stoffen wie Schwefel- oder Salpetersäure aus der Luft („saurer Regen“), oder durch bodeninterne Prozesse (z. B. die Atmung der Bodenorganismen) erfolgen. Bodenversiegelung Überbauung des Bodens mit Bauten (vor allem Strassen und Gebäude), durch die natürliche Bodenfunktionen beeinträchtigt werden oder verloren gehen. Gegenteil: Bodenentsiegelung. Dekontamination Kontamination: Belastung der Umwelt mit für Mensch oder Umwelt schädlichen Stoffen wie z. B. Schwermetalle oder organische Schadstoffe. Dekontamination: Entfernung oder Verringerung von Verunreinigungen. Deposition Ablagerung von luftgebundenen Stoffen auf der Erdoberfläche. Man unterscheidet trockene und feuchte Deposition. Emission, Emittent; Immission Im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die von einer Anlage (dem Emittenten) ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und an-
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dere Umwelteinwirkungen. Auch die austretenden Stoffe selbst werden als Emissionen bezeichnet. Wenn Emissionen, unverändert oder verändert, auf Mensch oder Umwelt einwirken, z. B. abgelagert werden, spricht man von Immissionen. Klärschlamm In Kläranlagen aus Abwässern abgetrennter Schlamm mit sehr hohen organischen Anteilen, der hohe Gehalte an Nährstoffen und organische bzw. anorganische Schadstoffe ( Schwermetalle) aufweist. Nährstoffe Für das Pflanzenwachstum notwendige Stoffe. Man unterscheidet die in hohen Mengen benötigten Makronährelemente, wie Stickstoff, Phosphor oder Kalium, von den nur in geringen Mengen benötigten Mikronährelementen, wie Eisen oder Mangan. Rekultivierung Landschaftliche Neugestaltung von Gebieten, die durch menschliche Eingriffe, insbesondere durch Abbau von Rohstoffen wie Braunkohle, geschädigt oder zerstört wurden, um die Gebiete wieder nutzbar zu machen. Die Maßnahmen zur Rekultivierung orientieren sich an der geplanten Folgenutzung, z. B. Landwirtschaft, Wald oder Erholung. Hauptmaßnahme ist in der Regel das Aufbringen oder die Herstellung eines geeigneten Bodensubstrats. Schadstoffe In der Umwelt vorkommende Stoffe, die in Ökosystemen oder Lebewesen nachteilige Veränderungen hervorrufen können. Wichtige Schadstoffgruppen sind organische Schadstoffe und Schwermetalle. Schwermetalle Metalle mit relativ hoher Dichte (größer als 5 g/cm³). Sie kommen in der Natur meist nur in geringen Konzentrationen vor und sind zum Teil für Pflanzen oder Tiere lebensnotwendig, können jedoch zum Teil auch in schon geringen Konzentrationen giftig sein. Zu den toxischen Schwermetallen gehören Blei, Cadmium und Quecksilber. Sicherungsmaßnahme Durchführung von Maßnahmen, die die Ausbreitung von Schadstoffen aus Altlasten oder anderen schädlichen Bodenbelastungen verhindern
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Wasser haushalt asserhaushalt Unscharf benutzter Begriff. Bezeichnet für ein abgegrenztes Gebiet (z. B. eine „Landschaft“ oder einen „Boden“) und einen bestimmten Zeitraum die Bilanz des eingehenden und des ausgehenden Wassers und der Wasservorratsänderung. Die Bilanz wird in der Wasserhaushaltsgleichung formuliert. Eingehende Größen sind der Niederschlag und Zuflüsse, ausgehende Größen sind die Verdunstung und Abflüsse (z. B. Oberflächenabfluss oder die Versickerung in das Grundwasser). Glossar in veränderter Form, entnommen aus: WBB (2000): Wege zum vorsorgenden Bodenschutz, Deutscher Bundestag Drucksache 14/2834 1
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